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GZ 68.242/145-IIB/5AJ95 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
Studien an Universitäten (UniStG), 
Aussendung zur Begutachtung 

Sachbearbeiter: 
Mag. Friedrich Faulhammer 
Tel: 531 20-5210 
Fax: 531 20-6220 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst übermittelt in der Anlage den 

Entwurffur ein Bundesgesetz über Studien an Universitäten (UniStG). 

Es wird gebet'en, zu diesem Entwurf bis 

längstens 29. November 1995 

Stellung zu nehmen. 

Es wird überdies ersucht, eine allfällige Stellungnahme in 25facher Ausfertigung direkt dem Präsidium 

des Nationalrates zu übermitteln. 

Sollte bis zum genannten Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, wird die da. Zustimmung zum vor­

liegenden Gesetzesentwurf angenommen. Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

Anlage 

Fie:�:���'n 
�ft4ll� . . 

BMWFK MIDAS, Fonn KP 1195 

Wien, 29. Juni 1995 
Der Bundesminister: 

Dr. Schalten 

Minoritenplatz 5, A-1014 Wien 
Tel. 0222/53120-0 
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------ ----- ----

Bundesgesetz über Studien an Universitä.ten 

(UniStG) 

1. Teil 

GeItungsbereich und Rechtsquellen 

GeItungsbereich 

§ 1 .  (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Studien an Universitäten. Überdies regelt es 

. die Studien an Hochschulen, wenn dOlt Studien auf Grund dieses Bundesgesetzes 

eingerichtet sind. 

(2) Sofern im folgenden der Begriff "Universität" velwendet wird, bezeichnet er 

sowohl Universitäten als auch Hochschulen. 

(3) Die verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen 

und Männer in gleicher Weise. 

Aufzählung der Diplom- und Doktoratsstudien 

§ 2. Die Diplom- und Doktoratsstudien, die an den Universitäten eingerichtet 

werden können, sind in den Anlagen abschließend aufgezählt. 
. . 

Einrichtung von Diplom- und Doktoratsstudien 

§ 3 .  ( 1) Der Bundesminister kann mit Verordnung die Diplom- und Doktoratsstudien 

an den jeweiligen Universitäten einrichten und auflassen. Die Eimichtung als 

FernstUdium ist zulässig. 

Juru 1995 
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(2) Vor Erlassung der Verordnung hat der Bundesminister zu erheben: 

1. regionale und überregionale Nachfrage Studierender, 

2. regionale und überregionale Nachfrage nach Absolventen, 

3. bereits vorhandene vergleichbare Studienangebote und andere postsekundäre Bil-

dungsangebote, 

4. vorhandene Personal- und Sachausstattung, 

5. voraussichtliche Kosten und deren Bedeckung, 

6. Alternativen zur beabsichtigten Einrichtung als Diplom- oder Doktoratsstudium, 

7.  Auslastung bestehender Ausbildungseimichtungen. 

(3) Zum Ergebnis der Erhebungen sind anzuhören: 

1. die Universität, an der das Studium eingerichtet werden soll, 

2 .  die Universitäten, an denen dieses oder ein vergleichbares Studium bereits einge­

richtet ist, und 

3. die tegionalen und überregionalen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer. 

Verwendungsprofil 

§ 4. ( 1) Zur Vorbereitung des Studienplanes hat die Studienkommission ein 

Verwendungsprofil der Absolventen zu erarbeiten. Dabei sind sowohl die Ziele und 

AufgabensteIlungen des Studiums in ihrer allfälligen Vielfalt als auch die 

Anwendungssituationen, denen die Absolventen in Beruf .·und Gesellschaft 

gegenübeltreten werden, zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Erarbeitung des Verwendungs profils sind anzuhören: 

1. Vem"eter der Wirtschaft unter Berücksichtigung der beluflichen Interessen­
vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Veltreter der Beschäftigten in 

den von den Studien erfaßten Bereichen, 

Jum 1995 
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2. Vertreter der Absolventen des betreffenden Studiums an der jeweiligen Universität. 

(3) Das VerwendlUlgsprofil ist bei wesentlichen Änderungen der beruflichen 

Realität, längstens jedoch alle 10 Jahre zu evaluieren. 

Erlassung des Studienplanes bei Einrichtung an einer Universität 

§ 5. ( 1 )  Sofern ein Studium an nur einer Universität eingerichtet wurde, hat die 

Studienkommission unter Belücksichtigung des jeweiligen VerwendlUlgsprofils für das . 
1 . 

eingerichtete Diplom- oder Doktoratsstudium einen Studienplan mit Verordnung zu 

erlassen. 

(2) Von der Studienkommission ist ein Entwurf des Studienplanes zu erstellen lIDd 

gemeinsam mit dem V �rwendungsprofil einem Begutachtungsverfahren � unterziehen. 

Insbesondere sind die regionalen und zentralen Berufs- und. Interessenvertretungen 

anzuhören. Die Studienkommission hat sich bei ihrer Entscheidungsfmdllllg 

nachweislich mit den eingelangten Stellungnahmen inhaltlich auseinanderzusetzen. Bei 

geringfügigen Änderungen kann das Begutachtungsverfalu-en entfallen. 

(3) Nach dem Begutachtungsverfahren ist der·Studienplan zu beschließen. Dieser 

Beschluß ist dem Bundesminister vorzulegen. Sofern dieser den Studienplan nicht 

innerhalb von drei Monaten nach Einlangen untersagt, ist der Studienplan im 

Mitteilungsblatt der Universität kundzumachen. Sofem der Studienplan keine Be- " 

stimmung über sein Inkrafttreten enthält, tritt dieser mit Beginn des nächstfolgenden 

Semesters in Kraft. 

Erlassung des Studienplanes bei Einrichtung an mehrereR Universitäten 

§ 6. (1) Sofern e� Studium an mehr als einer Universität eingerichtet wurde, hat die 

Juni 1995 
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Studienkonmllssion unter Berücksichtigung des jeweiligen Velwendungsprofils und der 

Verordnung der Gesamtstudienkommission für das eingerichtete Diplom- oder Dokto­

ratsstudium einen Studienplan mit Verordnung zu erlassen. 

(2) Die. Studienkommission hat in diesem Fall den unter Berucksichtigung des 

Velwendungsprofiles erstellten Vorschlag für die Kernfächer der Gesamtstudienkornmis­

sion vorzulegen. 

(3) Die Gesamtstudienkommission hat die Anzahl der Studienabsclmitte und deren 

Dauer sowie die Kernfächer und deren Mindeststundenzahl für ein Studium einheitlich. 

mit Verordnung festzulegen. Diese Verordnung ist im Verordnungsblatt des Bundes= 

ministeriwns kundzumachen. Sofem die Verordnung keine Bestimmung über ihr Inkraft­

treten enthält, tritt diese mit Beginn des nächstfolgenden Semesters in Kraft. 

(4) Wird diese Verordnung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Antrag­

steIlung einer Studienkommission erlassen oder geändert, so geht die Zuständigkeit auf 

den Bundesminister über. 

(5) Unter Berucksichtigllllg der Verordnung der Gesamtstudienkommission ist von 

der Studienkommission ein Entwurf des Studienplanes zu erstellen und gemeinsam mit 

dem Verwendungsprofil einem Begutachtungsvelfahren zu unterziehen. Insbesondere 

sind die regionalen und zentralen Berufs- und Interessenve11retungen anzuhören. Die 

Studienkommission hat sich bei ihrer Entscheidungsfmdung nachweislich mit den 

eingelangten Stellungnahmen inhaltlich auseinanderzusetzen. Bei geringfügigen Ände­

lungen kann das Begutachtungsvetfahren entfallen. 

(6) Nach dem Begutachmngsverfahren ist der Studienplan zu beschließen. Dieser 

Beschluß ist dem Bundesminister vorzulegen. Sofern dieser den Studienplan nicht 

i�erhalb von drei Monaten nach Einlangen untersagt, ist der Studienplan im Mit-

Juni 1995 
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teilWlgsblatt der Universität kundzumachen. Sofern der Studienplan keine Bestimmung 

über' sein Inkrafttreten enthält, tritt dieser mit Beginn des nächstfolgenden Semesters :in 

Kraft. 

Untersagung des Studienplanes 

§ 7. Der Studienplan ist zu untersagen, weIlll der Beschluß der Studienkommission 

über den Studienplan: 

1. von einem unzuständigen Organ helTülut, 

2. unter Außerachtlassung von Verfahrens vorschriften zustande gekommen ist, bei 

deren Einhaltung das Organ zu einer anderen Entscheidung hätte kommen können, 

3. im Widerspruch zu geltenden Gesetzen llild Verordnungen steht, insbesondere auch 

wegen einer damit erfolgten Diskrlminiemng auf Gnind des Geschlechts, 

.4. wegen,der finanziellen Auswirkungen nicht durchführbar ist, 

5. wegen der organisatorischen Auswirkungen die Universität oder einzelne Organisa­

tionseinheiten an der Erfüllung ihrer Aufgaben hindeIi. 

Inhalt des Studienplanes 

§ 8. ( 1) Die Studienpläne haben insbesondere zu enthalten: 

1. die Gesamtstundenzahl des Studiums und deren Aufteilung auf die Studienabschnitte, 

2. die Bezeichnung lUld das Stundenausmaß der Kemfächer unter Belücksichtigung der 

Verordnung der Gesamtstudienkommission und der Schwerpunktfächer, 

3. die Arten der Lehrveranstaltungen aus den_Kemfächem und Schwerpunktfächem, 

4. Festlegung des Stundenausmaßes für die freien Wahlfächer, das 20 Wochenstunden 

nicht unterschreiten darf, 

5. Festlegung der Prufungsordnung, 

6. allfällige Festlegung der Femstudieneinheiten. 
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(2) Eine Ändenmg des Studienplanes ist ab wem Inkrafttreten auf alle Studierenden 

anzuwenden, sofe� der Studienplan nichts anderes bestimmt. Übergangsbestimmungen 

im Studienplan haben sicherzustellen, daß die bereits abgelegten Prüfungen für den 

Studienabschluß verwertbar bleiben. 

2. TEIL 

Studierende 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Zulassung zum Studium 

§ 9. ( 1) Mit der Zulassung zu einem bestimmten Studium an einer Universität wird 

der Studierende Angehöriger dieser Universität. 

(2) Die Zulassung ist in! Studienbuch ersichtlich zu machen. 

Zulassungsverfahren 

§ 10. (1) Von fremdsprachigen Urkunden hat der Antragsteller beglaubigte Überset­

zungen vorzulegen. Der Rektor kann die Nachsicht von der Vorlage einzelner Unterla­

gen erteilen, wenn deren Beibringung unmöglich ist. 

(2) Der Zeitraum, in dem die Anträge auf Zulassung einzubringen, die Nachweise 
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für die Verlängerung der Zulassung zu erbringen und die aHfalligen Universitätstaxen 

zu bezahlen sind, ist nach den ältlichen Verhältnisseri von der Universität mit Ver­

ordnung festzusetzen. Dieser Zeitraum hat für jedes Semester mindestens vier Wochen 

zu betragen und spätestens vier Wochen nach Beginn des Semesters zu enden. 

(3) Der Zeitraum des Abs. 2 gilt für: 

1 .  ästelTeichische Staatsbürger, 

2. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates, des Europäischen Wirtschafts-

raumes, 

3. andere Fremde, die im Ausland bereits den ersten Studienabschnitt eines entsprechen­

den Universitätsstudimns abgelegt haben und in Österreich ein Teilstudium in der 

Dauer von höchstens zwei Semestern durchführen wollen, 

4. Personengruppen, die der Bundesminister mit Verordnung auf Grund bestimmter 

persönlicher Nahebeziehungen zu Östeneich oder einer Tätigkeit im Auftrag der 

Republik Österreich festlegt. 

(4) Der Zeitraum für die Einbringung der Anträge der üb�igen Fremden hat acht 

Wochen 
,
vor Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist zu enden. Vor Ablauf dieses 

Zeitraumes müssen die Anträge vollständig - mit Ausnahme eines zwingend verspäteten 

Nachweises der besonderen Universitätsreife - bei der gewählten Universität eingelangt 

sem. 

(5) Unter Berücksichtigung der Dauer und des Durchfühnmgszeitraumes kann für 

die Zulassung zu Universitätslehrgängen sowie für die Zulassung im Rahmen europäi­

scher Bildungsprogramme eine abweichende Regelung getroffen werden. 

(6) Der Bundesminister hat das Zulassungsverfahren unter Bedachtnalune auf eine 

rasche und einfache Durchführung mit Verordnung einheitlich zu regeln. Diese hat 

i�sbesondere FOlm und Inhalt von Erklärungen, Bescheinigungen und Zeugnissen, für 
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Zulassung und Hörerevidenz gebräuchlichen Fonnularen sowie Studienbüchem fest­

zulegen. Die KlUldmachung dieser FOllliulare erfolgt durch Auflegen im Bundesministe-

nUffi. 

Rechte der Studierenden 

§ 11. (1) Die Studierenden haben im Rahmen der Lemfreiheit nach Maßgabe der 

tatsächlichen Möglichkeiten insbesondere folgende Rechte auf: 

1. Zulassung zu anderen Studien auch an anderen Universitäten, 

2. Wahl der Lehrveranstaltungen des gleichen Faches, 

3. Auswahl von Wahlfächern, 

4. Benützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 

5. Wahl von Themen der Diplomarbeh und der Dissertation, 

6. Auswahl des Betreuers der Diplomarbeit und der Disse11ation, 

7. Ablegung von Plüfungen und 

8. Verleihung akademischer Grade. 

(2) Fremde, die zu einem Studium zugelassen oder zur Ablegung von Prüfungen 

aufgefordert sind, deren Bestehen eine Zulassungsvoraussetzung bildet, haben für diesen 

Zweck auf Grund einer entsprechenden lvIitteilung der Universität für eine angemessene 

Studiendauer Anspruch auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung 

oder eines Sichtvennerkes. Die angemessene Studiendauer und der Studienerfolg sind 

gegenüber der für die Erteilung zuständigen Behörde nachzuwe�sen. pie Studienelfolgs-
, 

richtlinien für den Bezug der Familienbeihilfe sind für die Beulteilung des angemesse-

nen Studienerfolges sinngemäß anzuwenden, wobei jedoch auf die besondere Situation 
\ 

fremdsprachiger Studienanfänger Bedacht zu nelunen isq Näheres hat der Bundes-

minister im Einvemehmen mit dem Bundesminister für Inneres zu verordnen. 
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Ausweis für Studierende 

§ 12. ( 1 )  Den Studierenden als Universitäts angehörigen ist von der Umversität ein 

amtlicher Lichtbildausweis auszustellen. 

(2) Die Gültigkeitsdauer des Ausweises endet jeweils am 31. Oktober. 

(3) Durch Verordnung des Bundesministers sind Fonn des Ausweises, Art der 

Ausstellung ood die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zu regeln. 

Hörerevidenz 

§ 13. ( 1 )  Der Rektor hat unter Bedachtnahme auf die zweckmäßige Verwendung 

teclmischer Hilfsmittel für die Evidenthaltung der Studierenden (Hörerevidenz) zu 

sorgen. Hiefür ist die Ermittlung und Verarbeitung folgender Daten der Studierenden 

zulässig: 

1 .  'Matrikelnummer, 

2. N ;imen, Geschlecht und allfallige akademische Grade, 

3. Geburtsdatum, 

4. Staatsbürgerschaft, 

5. Zustelladresse und Adresse am Heimatort, 

6. Schulfonn und Datum der allgemeinen Universitätsreife sowie abzulegende Ergän­

zungsprufungen, 

7. Bezeiclmung, Zulassungsd�tum sowie zugelassene, eingerechnete und angerechnete 

Semester jedes Studiums, 

8. für den Studierenden geltende Studienpläne, 

9. Daten über die Ablegung von Prüfungen im Umfang des Plüfungsprotokolls, 

10 .  Anerkermung von Plüfungen, 

1 1 . Gebührenstatus gemäß Hochschul-TaxengeSetz ,1972, 
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12. Beendigungsdatum und -gmnd jedes Studiums. 

(2) Im Bundesministeriurn ist als Gmndlage für die Erstellung von Statistiken eine 

Zentrale Hörerevidenz zu führen. 

(3) Folgende Daten aus der Hörerevidenz sind jedes Semester der Zentralen Hörere­

videnz zu übermitteln: 

1. Matrik�1nummer, 

2. Geschlecht, 

3. Geburtsdatum, 

4. Staatsbürgerschaft, 

5. Schulfonn und Datum der allge�einen Universitätsreife, 

6. Bezeichnung, Zulassungsdatum und -status jedes Studiums, 

. 7. Beendigungsdatum und -gIund jedes Studiums. 

2. ABSCHNITT 

Studierende von Diplom- und Doktoratsstudien 

Zulassung zum Studium 

§ 14. (1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Diplom- oder Doktoratsstudium '. 

sind: 

1. Mindestalter von 1 7 Jahren, 

2. allgemeine und besondere Universitätsreife, 

3. Angabe eines bestimmten Studiums, 

4. zusätzliche studienspezifische Elfordemisse, die in den Anlagen ausdtücklich als 

Zulassungsvoraussetzungen bezeichnet werden, 

5. allfällige Abgangs- oder Abschlußbescheinigung einer anderen Universität, 
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6. Ei�ahlung des Hochschülerschaftsbeitrages und 

7. Einzahlung des Studienbeitrages für Fremde. 

(2) Eine Zulassung ist ausgeschlossen, wenn: 

1. das betreffende Studium im Inland bereits abgeschlossen WUrde, 

2. die let?:te zulässige Wiederholung einer Prüfung im betreffenden Studium nicht be­

standen oder eine wissenschaftliche Arbeit bei der letzten zulässigen Einreichung 

nicht positiv beurteilt wurde, 

3. bereits dreimal wegen Nichterbringung der Mindeststudienleistung im betreffenden 

Studium die Zulassung nicht verlängert wurde, 

4. die dreifache in den Anlagen festgesetzte Studiendauer im betreffenden Studium 

überschritten wurde. 

(3) Der Ausschluß von der Zulassung infolge bereits dreimaliger Nichtverlängerung 

der Zulassung wegen Nichterbringung der Mindeststudienleistung wirkt fürif Jahre ab 

der dritten Nichtverlängerung. Danach ist eine neuerliche Zulassung unter Verlust aller 

im bisherigen Studium abgelegten Prüfungen sowie der positiven Beurteilung wissen­

schaftlicher Arbeiten zulässig. 

(4) Bei Erfüllung der bisher genannten Voraussetzungen sind jedenfails zuzulassen: 

1. österreichische Staatsbürger, 

2. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates des Europäischen Wirtschafts-

raumes, 

3. andere Fremde, die im Ausland bereits den ersten Studienabschnitt eines entsprechen­

den Universitätsstudiums abgelegt haben und in Österreich ein Teilstudium in der 

Dauer von höchstens zwei Semestern durchführen wollen, 

4. Personengruppen, die der Bundesminister mit Verordnung auf Grund bestimmter per­

sönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder einer Tätigkeit im Auftrag der Re-
i 

publik Österreich festlegt. 
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Alle übrigen Fremden dÜ1fen nur dann zugelassen werden, wenn an der betreffenden 

Universität fur das gewählte Studium überdies ausreichend Studienplätze zur Velfügung 

stehen. 

(5) Für ein bestimmtes Studium darf die Zulassung gleichzeitig nur an einer einzigen 

Universität in Österreich bestehen. 

Allgemeine Universitäts reife 

§ 15 . (1)  Die allgemeine Universitätsreife" für die Zulassung zu Diplomstudien ist 

durch eine der folgenden UrkWlden nachzuweisen: 

1. österreicrusches Reifezeugnis, 

2. anderes östeneichisches Zeugnis über die Zuerkennung der Studienberechtigung, 

3. ausländisches Zeugnis, das diesen österreichischen Zeugnissen auf Grund einer 

bilateralen oder multilateralen Vereinbamng oder auf Glund einer Nosnifizielung 

oder auf Grund der Entscheidung des Rektoi's der östeneichischen Universität im 

Einzelfall gleichwe11ig ist, 

4.  Urkunde über Abschluß eines Fachhochschul-Studienganges, 

5. Urkunde über Abschluß eines Studiums an einer anerkannten ausländischen Fach­

hochschule, 

6. Urkunde über Abschluß eines ordentlichen Studiums auf Grund des Kunsthochschul­

Studiengesetzes, 

7 .  Urkunde über Abschluß' eines Studiums an einer anerkannten .ausländischen Uni­

versität, Hochschule oder anderen postsekundären Bildungseinrichtung. 

(2) Ist die Gleichweltigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die Inhalte und 

die Anfordemngen einer österreichischen Reifeplüfung nicht gegeben, so hat der Rektor 

vor der Zulassung die Ablegung derjenigen Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die 

für die Herstellwlg der Gleichwel1igkeit für das angestrebte Studium erforderlich sind. 
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(3) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu Doktoratss�dien ist zu 

erbringen durch: 

1. Abschluß des in Anlage 2 festgelegten Diplomstudiums oder 

2. Abschluß eines anderen inländischen oder ausländischen Studiums. Dieses muß den 

in Anlage 2 festgelegten Diplomstudien in bezug auf Dauer, Gliederung und die 

wissenschaftlichen Anforderungen gleichwertig sem. 

Besondere Universitätsreife 

§ 16. (1) Die studienspezifischen Erfordernisse für die Zulassung, die im, Aus­

stellungsland der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, 

bestehen, sind ebenfalls nachzuweisen.' Die besondere Universitätsreife in bezug auf 

inländische Urkunden richtet sich nach den Anlagen zu diesem Bundesgesetz. Ist das in 

Österreich angestrebte Studium.im Ausstellungsland der Urkunde nicht eingerichtet, sind 

die studienspezifischen Erfordernisse in bezug auf ein im Ausstellungsland der Urkunde 

eingerichtetes, mit dem in Österreich angestrebten Studium fachlich am nächsten ver­

wandtes Studium zu erfüllen. 

(2) Der Bundesminister kann durch Verordnung solche Personengruppen be­

stimmen, deren Reifezeugnis auf Grund bestimmter persÖnlicher Nahebeziehungen zu 

Österreich oder einer Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich als in Österreich 

ausgestellt g�lt. 

(3) Auf Grund der für den Nachweis der allgemeinen Universitätsreife vorgelegten 

Urkunde hat der Rektor die besondere Universitätsreife im Hinblick auf das gewählte 

Studium festzustellen und gegebenenfalls die Ablegung von Ergänzungsprüfungen vor­

zuschreiben. 
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Zusätzliche Erforder.,isse 

§ 17. Sind für das gewählte Studium in den Anlagen zu diesem Bundesgesetz 

zusätzliche Erfordernisse festgelegt, die durch die Universitätsreife nicht nachgewiesen 

und als Zulassungsvoraussetzung bezeichnet werden, so sind Ergänzungsplüfungen nach 

Maßgabe der Anlagen vor der Zulassung abzulegen. 

'
Studienplätze 

§ 18. Die Kriterien fUr die Vergabe beschränkter Studienplätze sind von den Uni­

versitäten im voraus festzulegen und im Mitteilungsblatt zu verlautbaren. Dabei kann 

auch eine bevorzugte Zulassung von Antragstellern aus Entwicklungsländeni be-. 
J 

schlossen werden. 

Information für Studienanfänger 

§ 19. (1) Zur studienvorbereitenden Beratung sind vom Studiendekan Orientierungs­
. 
veranstaltungen einzurichten, die von Interessenten besucht werden können. 

(2) Anläßlich der Zulassung zum Diplomstudium sind die Studierenden vom Stu­

diendekan in geeigneter Fonn über die wesentlichen Bestimnmngen desStudiemechts, 

den Studienplan, das Velwendungsprofil der Absolventen und die empfohlenen Lehrver­

anstaltungen des ersten Studienjahres zu infonnieren. 

(3) Zur studienbegleitenden Beratung sind vom Studiendekan Anfängerturorien 

einzurichten, die von Studierenden des ersten . Studienjahres besucht werden können. 

Diese Anfängertutorien können auch im Zusammenwirken mit anderen Rechtsträgem 

veranstaltet werden. , 
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Verlängerung der Zulassung 

§ 20. Die Zulassung zu einem Studium verlängert' sich um ein Studienjahr, sofern 

die Studierenden bei Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist: 

1. ab dem -3. eimechenbaren Semester bis zur Ablegung der ersten Diplomprufung in 

diesem Studium, in einem der bei den unmittelbar vorangegangenen Semester im 
; 

Inland oder Ausland 

a.) an einer Lehrveranstaltung mit Beurteilung erfolgreich teilgenommen oder 

b.) eine Prüfung abgelegt und 

2. die dreifache in den Anlagen festgesetzte Studiendauer nicht überschritten und 

3. den Hochschülerschaftsbeitrag eingezahlt und 

4. den Studienbeitrag fur Fremde eingezahlt und 

5. sich nicht abgemeldet haben. 

Erlöschen der Zulassung 

§ 2 1. (1) Die Zulassung erlischt in folgenden Fällen: 

'1. Abmeldung, 

2. Nichtverlängerung der Zulassung, 

3. Nichtbestehen einer Prüfung bei der letzten zulässigen Wiederholung oder negative 

Beurteilung einer wissenschaftlichen Arbeit bei der letzten zulässigen Einreichung, 

4.  Verlust des Rechtes auf unmittelbare Zulassung zum Studium oder auf Fortsetzung 

des Studiums im Ausstellungsland des Reifezeugnisses, weil eine hiefür erforderliche 

Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt wurde, 

, 5. Abschluß des Studiums. 

(2) Das Erlöschen der Zulassung ist im Studienbuch ersichtlIch zu machen. Insbe­

sondere in den Fällen des Abs. 1 Z 2 oder Z 4 ist auf Antrag ein Feststellungsbescheid zu 

erlassen. 
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Abgangs- und Abschlußbescheingung 

§ 22. (1) Erklät.1 der Studierende dem Rektor, daß er sein Studium an dieser Uni­

versität beendet (Abmeldung), so ist vom Rektor eine Abgangsbescheinigung aus­

zustellen. 

(2) Wird das Studium durch die Ablegung aller vorgescluiebenen Plüfungen be­

endet, so ist vom Rektor eine Abschlußbescheinigung auszustellen . 

. (3) Diese Bescheinigungen haben die Anzahl der eimechenbaren Semester, alle VOf­

gescluiebenen Prüfungen, zu denen der Studierende angetreten ist, und deren Beurtei­

lungen zu enthalten. 

� 3. ABSCHNITT 

Studierende von Universitätslehrgängen und Lehrveranstaltungen 

Zulassung zum Studium 

§ 23. (1) Voraussetzungen für die Zulassung zu Universitätslehrgängen oder Lehr­

veranstaltungen sind: 

1 .  Mindestalter von 15 Jahren, 

2. Angabe eines bestimmten Universitätslelu·ganges oder des beabsichtigten Besuches· 

von Lehrveranstaltungen, 

3. Vorliegen der im Untenichtsplan eines Universitätslehrganges geforde11en Voraus-

setzungen, 

4. freier Studienplatz, 

5. Einzahlung des Hochschülerschaftsbeitrages und 

6. Einzahlung eines allfalligen Untenichtsgeldes für einen Universitätslehrgang oder des 
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Studienbeitrages für Fremde. 

(2) Die Zulassllilg ist ausgeschlossen, weIlll die letzte zulässige Wiederholung einer 

Prüfung im betreffenden Universitätslehrgang nicht bestanden wurde. 

, 

(3) Die Zulassung hat auf bestimmte Zeit zu erfolgen. 

(4) Studierende, die zu Universitätslehrgängen zugelassen sind, sind berechtigt, an 

den vorgesehenen Lehrveranstaltungen teilzunelnnen und die Prüfungen abzulegen. 

(5) Studierende, die nur zum Besuch von Lehrveranstaltungen zugelassen sind, sind, 

sofern sie die geforderten Voraussetzungen erfullen, berechtigt, an Lehrveranstaltungen 

teilzunehmen sowie Prüfungen über Vorlesungen und Ergänzungsprüfungen abzulegen. 

Erlöschen der Zulassung 

§ 24. (1) Die Zulassung erlischt in folgenden Fällen: 

1. Ablauf der Zulassungsdauer, 

2. Abmeldung, 

3. Abschluß des Universitätslehrganges, 

4. Nichteinzahlung des Hochschülerschaftsbeitrages und 

5. Nichteinzahlung des allfälligen UIiterrichtsgeldes oder des Studienbeitrages für 

Fremde. 

(2) Das Erlöschen der Zulassung ist im Studienbuch ersichtlich zu machen. Ins­

besondere in denFällen des Abs. 1 Z 4 oder Z 5 ist auf Antrag ein Feststellungsbescheid 

zu erlassen. 
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3. TEIL 

Studien 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine B.estimmungen 

Einteilung der Studien 

§ 25. An Universitäten gibt es folgende ,Arten von Studien: 

1.' Diplomstudien, 

2: Doktoratsstudien, 

3. Uruversitätslehrgänge und 

4. Besuch einzelner Lehrveranstaltungen. 

Studien in einer Fremdsprache 

(Vetfassungsbestimmung) § 26. (1) Abgesehen von Lehrveranstaltungen aus Fächem, 

die eine Fremdsprache 'selbst zum Gegenstand haben, dÜlfen Lehrveranstaltungen in 

einer Fremdsprache abgehalten werden, wenn die Studienkommission nach Anhömng 

der Leiter der Lelrrveranstaltungen dies beschließt. 

(2) Dieser Beschluß umfaßt auch die Feststellung des Studien erfolges bei der betref­

fenden Leluveranstaltung. Hiebei hat jedoch die BehelTschung des Lehrstoffes, nicht die 

BehelTschung der Sprache, Maßstab der BeUlteilung zu sein. 

(3) Auf Antrag Studierender können wissenschaftliche Arbeiten in einer Fremd­

sprache abgefaßt werden, weoo die Begutachter dem zustimmen. 
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(4) Im Unteirichtsplan eines Universitäts lehrganges kann vorgesehen werden, daß 

dieser zur Gänze oder teilweise in einer Fremdsprache abgehalten wird. 

Einteilung des Studienjahres 

§ 27 .  ( 1 )  Der Bundesminister hat nach Anhorung des Rektors eine angemessene 

zeitliche Verteilung der Unterrichtswochen 
,
und der Ferien auf das Studienjahr für jede 

Universität m it Verordnung festzulegen. 

(2) Die Abhaltung von Universitätslehrgängen während der Ferien ist zulässig. Bei 

Bedarfkönnen auch andere Lehrveranstaltungen wälu·end der Ferien abgehalten werden. 

(3) Prüfungen, Promotionen und Sponsionen können auch am Beginn und am Ende 

von Ferien abgehalten werden, doch sind jedenfalls acht zusammenhängende Wochen 

während der Hauptferien frei zu belassen. 

Studiendauer 

§ 28. (1)  Die' Dauer der Diplom- und Doktoratsstudien ist in den Anlagen, jene der 

Umversitätslehrgänge in den Untenichtsplänen festgelegt. 

(2) Die Universitätsiehier haben im Rahmen ihrer Lehrverpflichtungen oder Lehr­

aufträge auf Grund der Studienpläne und Unterrichtspläne ihre Lehrveranstaltungen so 

e inzurichten und den Lehr- und Plüfungsstoff so zu bemessen, daß die Studierenden 

innerhalb der vorgesehenen Studiendauer ihre Studien abschließen können. Insbesondere 

s ind im Bedarfsfall auch ParalleUehrveranstaltungen anzubieten. Überdies sind die 

Bedürfnisse berufstätiger Studierender besonders zu berücksichtigen. 

(3) Auf Antrag eines Studierenden ist in jedem Studienabschnitt die Studiendauer 
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um höchstens zwei Semester zu verkürzen, wenn die anderen .im Studienplan vorge­

schriebenen Voraussetzungen für die Zulassung zum letzten Teil einer Diplomprüfung 

oder eines Rigorosums erfullt sind. Eine Gesamtstudienzeit von sechs Semestern dmf 

jedoch nicht unterschritten werden. 

Einrechnung von Semestern 

§ 29. (1) Ein Semester wird in die vorgeschriebene Studiendauer eingerechnet, so­

fern die Zulassung aufrecht ist. 

(2) Solange nicht sämtliche Prüfungen eines Studienabschnittes abgelegt wurden, 

wird ein Semester nicht in den nächstfolgenden Studienabschnitt eingerechnet. In den 

Studienplan können jedoch Bestimmungen aufgenommen werden, die das Antreten zu 

einzelnen Prüfungen desJolgenden Studienabsclmittes erlauben, auch wenn der vorher­

gehende Studienabschnitt noch nicht abgeschlossen wurde. 

Anrechnung von Studien 

§ 30. ( 1 )  Für die vorgeschriebene Studiendauer sind andere Studien an einer aner­

kannten inländischen oder ausländischen Universität, Hochschule oder anderen postse­

kundären Bildungseinrichtung anzureclmen; soweit diese Studien auf Grund der be­

suchten Lehiveranstaltungen nach Inhalt und Umfang der Anforderungen gleichwertig 

sind. 

(2) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären For­

schungseiruichtungen, die eine wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, 

ist entsprechend der Alt der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betref­

fenden Einrichtung · sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der 

Studierenden nach Maßgabe der Gleichweliigkeit als Teil der Studien anzurechnen. 
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(3) Die Anrechnung ausländischer Studien, insbesondere i m  Rahmen universitärer 

Partnerschaften, kann mit Verordnung festgelegt werden. 

(4) Auf Antrag Studierender, die Teile ihre Studiums vorübergehend im Ausland 

durchführen wollen, hat die Universität bescheidmäßig festzustellen, in welchem Aus­

maß die Dauer des beabsichtigten ausländischen Studiums nach dessen .Beendigung 

angerechnet ·wird, sofem diese Studien gleichwe11ig sind. Die für die Beurteilung not-, 

wendigen Unterlagen sind vom Antragsteller vorzulegen. 

2. ABSCHNITT 

Studien an Universitäten 

Diplomstudien 

§ 3 1. (1) Die Diplomstudien dienen insbesondere der wissenschaftlichen oder 

wissenschaftlich-künstlerischen Bemfsvorbildung · und Qualifiziemng für bemfliche 

Tätigkeiten, die die Anwendung wissenschaftlicher oder wissenschaftlich-künstlerischer 

Erkenntnisse und Methoden erfordem. Sie sind Voraussetzung für den Erwerb eines 

Diplomgrades. 

(2) Die Diplomstudien sind in zwei oder drei Studienabschnitte zu gliedern. Der 
. � 

, . erste Studienabschnitt hat die Aufgabe, in das Studium einzuführen und seine Grundla­

gen zu erarbeiten, die weiteren Studienabsclmitte dienen zur Ve11iefung und speziellen 

Ausbildung. 

(3) Die Studienabschnitte werden mit Diplomplüfungen abgeschlossen. 
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Diplomstudien a ls individuelle Studien 

§ 32. ( I )  Die Studierenden eines Diplomstudimns haben das Recht auf Grund eines 

individuellen Studienplanes zu studieren. Dies ist vor der Aufnahme des Studimns beim 

Rektor jener Universität zu beantragen, an der der Schwerpunkt des geplanten Studien­

programms liegen soll. 

(2) Der individuelle Studienplan hat in Übereinstimmung mit dem ausgewiesene:n 

Schwerpunkt zumindest zu enthalten: 

1 .  Bezeichnung, 

2. Schwerpunkt des Studiwns, 

3. Verwendungsprofil, 

4. Studiendauer von mindestens sechs Semestern, 

5. Studienabschnitte, 

6. Prüfungsfächer und Prüfungs ordnung, 

7. Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 100 Wochenstunden und 

8. Abfassting einer Diplomarbeit. 

(3) Der Rektor hat den individuellen Studienplan bescheidmäßig zu gel!ehmigen, 

sofern dieser sämtliche oben genannten Inhalte aufweist. Wurde der individuelle Stu­

dienplan genehmigt, ist der Studierende mit Beginn des folgenden Semesters zum 

individuellen Studium zugelassen. 

Doktoratsstudien 

§ 33. ( 1 )  Die Doktoratsstudien dienen insbesondere der Weiterentwicklung der 

Befähigung � selbständiger wissenschaftlicher Arbeit sowie der Heranbildung und 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Juni 1 995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original)32 von 183

www.parlament.gv.at



23 

(2) Die Doktoratsstudien bestehen aus einem Studienabschnitt, dessen Dauer in 

Anlage 2 festgesetzt wird. 

Universitätsiehrgänge 

§ 34. (1) Universitätslehrgänge dienen der Weiterbildung, insbesondere der Uni­

versitätsabsolventen. 

(2) Die Universität kann mit Verordnung einen Univetsitätslelrrgang einrichten. In 

diesem Unterrichtsplan sind insbesondere zu regeln: 

1. Name des Universitätslelrrganges, 

2. allenfalls erforderliche Vorkenntnisse, 

3 .  Zulassung, 

. 4 . Art, Ort und Zeit der Lelrrveranstalrungen, 

5. Prüfungsordnung und 

6. allfalliger Nachweis von Kenntnissen durch Prüfungszeugnisse außeruniversitärer 

Einrichtungen. 

(3) Absolventen sind berechtigt, die Bezeichnung "Absolvent bzw. Absolventin des 

. . .  " unter Beifügung des Namens des Universitätslelu'ganges zu führen. 

(4) Universitätslehrgänge können zur wÜ1schaftlichen und organisatorischen 

Unterstützung in Kooperation mit anderen Rechtsträgeni durchgeführt werden 
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3. ABSCHNITT 

Lehrgänge an außeruniversitären wissenschaftlkhen 

Bildungseinrichtungen 

Verleihung des universitären Charakters 

§ 35.  (1) Lelrrgängen an außerumversitären wissenschaftlichen Bildungseinrichtun­

gen mit Sitz in Österreich kann durch Verordnung des Bunde�ministers auf bestimmte 

Zeit uriiversitärer Charakter und die Führung der B ezeichnung "Lehrgang universitären 

Charakters" verliehen werden. 

(2) Folgende Voraussetzungen sind für die Verleihung zu erfüllen: 

1 .  Übernahme der inhaltlichen Gesamtverantwortung für den Lehrgang durch eine 

Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) oder mit gleichzuwertender wissenschaftli­

cher Befähigung im Fachgebiet des abzuhaltenden �ehrganges, 

2.  Abhaltung des Unterrichts durch fachlich ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal, 

3. Nachweis der fiir den Unterricht erforderlichen Raum- urid Sachausstattung, 

4 .  Nachweis der Finanzierbarkeit des Studienbetriebes mindestens fiir die Dauer des 

anzuerkennenden Lehrganges anhand eines Finanzierungsplanes, der für jede Lehr­

gangsdurchführung im vorhinein zu erstellen ist, 

5.  Vorlage eines Unterrichtsprogramms, das zumindest den Namen des Lehrganges, die 

Zulassungsvoraussetzungen, die vorgeschriebene Studiendauer sowie die vorgeschrie­

benen Fächer und Prüfungen einschließlich des Stundenumfanges der vorgeschriebe­

nen Lehrveranstaltimgen beinhaltet. 

(3) Aus einer Verleihung entstehen keine finanziellen Ansprüche gegen den Bund. 

(4) Absolventen sind berechtigt, die Bezeichnung "Absolvent bzw. Absolventin des 
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. . .  " unter Beifügung des Namens des Lehrganges zu führen. 

(5) Eine Verleihung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen nicht vorge­

legen ist oder nicht mehr vorliegt. 

Aufsicht 

§ 36. Die Organe der außemniversitären wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen 

sind im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Verleihung verpflichtet, dem 

Bundesminister Auskünfte zu erteilen, die Unterlagen über die von ihm bezeichneten 
} 

Gegenstände vorzulegen, von ihm ·angeordnete Erhebungen anZustellen und Über­

prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 

4. TEIL 

Fächer 

Einteilung der Fächer . 

§ 37 .  ( 1 )  Fächer sind in den Studien- und UntelTichtsplänen benannte thematische 

Einheiten, deren Inhalt und Methodik den Studierenden durch im Regelfall mehrere ' 

zusammenhängende Lehrveranstaltllllgen velmittelt wird. 

(2) Bei Diplomstudien sind zu unterscheiden: 

1. Kemfächer, 

2 .  Schwerpunktfächer und 

3. freie Wahlfächer. 
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Kernfächer 

§ 38. Kemnicher sind die für ein Studium kennzeichnenden Fächer, welche im Hin­

blick auf die Erreichung des Velwendungsprofiles unverzichtbar sind. 

(2) Die Kernfächer sind an aUen Universitätsstand0l1en, an denen das Studium 

eingerichtet ist, anzubieten. Die Studierenden sind verpflichtet, aus allen Kernfächern 

Prüfungen abzulegen. 

SchwerpunktHicher 

§ 39. ( 1) Schwerpunktfächer sind weitere Fächer, die auf Glund ihrer weitreichen­

. den Bedeutung für die Erreichung des Velwendungsprofiles im Rahmen der Schwer­

punktbildung dieser Universität im Studienplan festgelegt werden. 

(2) Die Studierenden haben aus den Schwerpunktfächem Priifungen abzulegen. Der 

StiIdienplan kann Schwerpunktfächer vorsehen, aus denen der Studierende wählen kann . .  

Freie Wahlfächer 

§ 40. Über die Kernfächer und Schwerpunktfächer hinaus sind die Studierenden ver­

pflichtet, in dem v:om Studienplan vorgegebenen Stundenausmaß, das 20 Wochen­

stunden nicht unterschreiten darf, Lehrveranstaltungen aus dem. Lehrangebot aller 

. inländischen Universitäten auszuwählen und hierüber Plüfungen abzulegen. 
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5. TEIL 

Lehrveranstaltungen 

Arten der LehrveranstaItungen 

§ 4 1 .  ( 1) Lehrveranstaltungen sind insbesondere Arbeitsgemeinschaften, Exkursio­

nen, Konversatorien, Praktika, Privatissima, Prosemillare, Repetitorien, Seminare, 

Übungen und Vorlesungen. 

(2) Blockveranstaltungen sind Lelu-veranstaltungen, die nur während eines Teiles 

eines Semesters, aber mit entsprechend erhöhter wöchentlicher Stundenzahl durch-: 

geführt werden. 

Information über die Lehrveranstaltungen 

, . 

§ 42. (1)  Als InfOlmation über die Art, Zeit und den Ort der Abhaltung der Lehrver-

anstaltungen ist ein Verzeichnis der Lelu-veranstaltungen mindestens einmal im Studien-. 

jahr herauszugeben. 

- (2) Die Leiter der Lelu-veranstaltungen haben vor Beginn jedes ' Semesters die Ziele, 

Inhalte und Methoden ihrer Lehrveranstaltungen in knapper Form zu umschreiben' und 

die interessielien Studierenden in geeigneter Weise zu infOlmieren. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 43 . (1) Sind zum Verständnis einet- Lehrveranstaltung besondere Vorkenntnisse er­

forderlich, so ist im Studienplan die Zulassung zu deren Besuch von der Vorlage eines 

Zeugnisses über die Teilnahme an Lehrveranstaltungen oder über die Ablegurig einer 

Prüfung abhängig zu machen, die die notwendigen Vorkenlltnisse vennitteln. Andere 

Jun:1 1 995  

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 37 von 183

www.parlament.gv.at



28 

gleichzuhaltende Nachweise für die erforderlichen Vorkenntnisse sind zulässig. 

(2) Bei Platzmangel sind die Studierenden des Studiums, in dem die Lehrveranstal­

tung auf Gmnd des Studienplans verpflichtend vorgeschrieben ist, vor anderen Studie� 

renden zu berücksichtigen. Die Zulassung zum Besuch hat in einem solchen Fall nach 

der Reihenfolge der Anmeldungen oder, weIlll dies vorher angekündigt wurde, nach 

Leistungsgraden zu elfolgen. Sofem Anmeldungen dieser Studierenden zmückgestellt 

wurden, sind sie beim nächsten Aruneldungstermin vonangig zu berücksichtigen. 

6. TEIL 

Feststellung des Studienerfolges 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine B�stimmungen 

Arten der Feststellung des Studienerfolges 

§ 44. (1) Der Studienelfolg wird durch Prüfungen und die Beurteilung wissen­

schaftlicher Arbeiten festgestellt. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Bei Bedatf körnlen als Prüfer llnd als Begutachter 

wissenschaftlicher Arbeiten auch Personen, die keine Staatsbürgerschaft des Europäi­

schen Wirtschaftsraumes besitzen, herangezogen werden, sofem sie die sonstigen in 

diesem Bundesgesetz vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 
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Beurteilungen 

§ 45. (1) Der Etfolg von PlÜfungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist mit "ausge­

zeichnet bestanden" oder "bestanden",  kein Errolg mit "nicht bestanden" zu beurteilen. 

Zwischenbeurteilungen sind unzulässig. Die BeUlteilung mit "nicht bestanden" ist im 

Zeugnis zu begtünden. Die Berufung gegen eine Bemteilung ist unzulässig. 

(2) Besteht eine PlÜfung aus mehreren Plüfungsfächem oder umfaßt sie mehrere 

Teile, so ist sie nur dann mit Erfolg abgelegt, wenn jedes PfÜfungsfach oder jeder Teil 

zumindest mit "bestanden" beurteilt wurde. 

(3) B ei Abschlußplüfungen, Diplomprufungen und Rigorosen ist zusätzlich zu den 

Beurteilungen fur die einzelnen Fächer eine Gesamtbeurteilung zu vergeben. Diese lautet 

" bestanden", weM jedes PlÜfungsfach zumindest mit "bestanden" beurteilt wurde, 

anderenfalls "nicht bestanden" . Die GesamtbeUlteilung ist "ausgezeichnet bestanden", 

weM mehr als die Hälfte der Be,lll1eilungen " ausgezeichnet bestanden" lautet. 

Wiederholungen 

§ 46. (1) Nicht bestandene Ptiifungen dürfen nur dreimal wiederholt werden. Im 

zweiten und dritten Studienabschnitt ist jeweils eine weitere Wiederholung zulässig. Die 

dritte und vierte Wiederholung, auf Antrag Studierender überdies die zweite Wiederho­

lung einer Einzelprüfung, ausgenorrunen die Feststellung des Smdienenolges in Lehrver­

anstaltungen, ist kommissionen durchzuführen. 

(2) KOnmllssionelle Plüfungen müssen zur Gänze wiederholt werden, wenn in mehr 

als einem Plüfungsfach die Bemteilung "nicht bestanden t1 elteilt wurde. Sonst be­

schränkt sich die Wiederholungsprufung auf das nicht bestandene Plüfungsfach.  
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(3) In einem Studium datf die anzufertigende wissenschaftliche Arbeit fünf mal zur 

B egutachtung eingereicht werden. 

(4) Die Setzung von Reprobationsfiisten und die Auflage des Besuchs bestimmter 

Lehrveranstaltungen sind unzulässig. 

Ungültigerklärung 

§ 4.7. (1) Wird die Zulassung zur Plüfung erschlichen, so hat der Studiendekan die 

Zulassung llild allenfalls die positive Bem1eilung mit Bescheid für ungültig zu erklären� 

(2) Wird die positive Beurteilung einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen 

Arbeit" insbesondere durch die Verwendung lUlerlaubter Hilfsmittel, erschlichen, so hat 

der Studiendekan diese mit Bescheid für ungültig zu erkläl"en. 

(3) Wurde eine positive Beurteilung fuJ: ungültig erklärt, ist die betreffende Plüfung 

oder Einreichung auf die Zahl der zulässigen Wiederholungen oder Einreichungen 

anzurechnen. 

Zeugnisse 

§ 48. ( 1) Die Bem1eilung j eder Prüfung ist durch ein Zeugnis zu beurkunden. 

S anunelzeugnisse sind zulässig. Auf Zeugnissen über Abschlußprüfungen, Diplom- . 

pliifungen und Rigorosen sind die Bem1eilungen für die einzelnen Plüfungsfacher und 
I . 

die Gesamtbeurteilung anzugeben. 

(2) Zeugnisse über die Feststellung des Studienerfolges in Lehrveranstaltungen sind 

vom Leiter der Lehrveranstaltung, Zeugnisse über andere Einzelplüfungen sind vom 

Prüfer, Zeugnisse über kommissionelle Plüfungen vom Vorsitzenden des Plüfungs-
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senates, Zeugnisse über Abschlußprüfungen, Diplomprufungen und Rigorosen vom 
Studiendekan auszustellen. 

(3) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier Wochen 

nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. 

(4) Die Au�stel1ung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter Daten­
verarbeitung ist zulässig. Der Name des ftir die Errichtung der Urkunde zuständigen 
Organs der Universität ist anzuführen.  Sofern keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist 

. eine B eglaubigung nur bei Abschlußprüfungs-, Diplomprüfungs- und Rigorosen­

zeugnissen erforderlich. 

2. ABSCHNITT 

Prüfungsarten 

Arten der Prüfungen 

§ 49. Die Prüfungsordnung im Rahmen des Studien- oder Unterrichtsplane� hat 
insbesondere die Prufimgsarten nach Prüfungsgegenstand, Prüfungsmethode und Zahl 

der Prüfer sowie allenfalls die Abfolge der Prüfungen und Prüfungsteile für das betref­
fende Studium unter Berücksichtigung des Verwendungsprofiles angemessen fest­
zulegen. Die Verwendung verschiedener Plüfungsarten innerhalb e�nes Studiums ist 

zulässig. 

Feststellung des Studienerfolges in Lehrveranstaltungen 

§ 50. (1) Der Leiter einer Lehrveranstaltung hat den Studienelfolg der Studierenden 
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zu beurteilen. 

(2) Bei einer Vorlesung kann der Studien- oder Unteuichtsplan eine Einzelprüfung 

über deren Stoff vorsehen. Im übrigen sind Studierende berechtigt, über den Stoff einer 

Vorlesung freiwillig eine mündliche Prüfung abzulegen. 

(3) Bei anderen kien von Lehrveranstaltungen hat die Bemieilung auf Grund der 

Beiträge zu elfolgen, die ein Studierender während der Teilnahme an der betreffenden 

Lehrveranstaltung erbracht hat. 

Ergänzungsprüfungen 

§ 5 1 .  ( 1 )  Ergänzungsprüfungen dienen der Erlangung der allgemeinen oder be­

sonderen Universitätsreife oder dem Nachweis besonderer studienspezifischer Erforder-

russe. 

(2) Die Prüfer für Ergänzungsprüfungen sind vom Rektor auszuwählen:, 

(3) Werden zur Vorbereitung auf Ergänzungsprüfungen Universitätslehrgänge 

eingerichtet, so ersetzen deren Abschlußprüfungen die Ergänzungsprüfungen. 

Abschlußprüfungen 

§ 52. ( 1) Universitätslelu'gänge sind durch Abschlußplüfungen zu beenden. 

(2) Die Zulassung zu einer Abschlußplüfung ist vom Besuch des betreffenden 

Universitätslehrganges abhängig zu machen. 
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Diplomprüfungen 

§ 53: ( 1) Diplompriifungen sind Prüfungen, die die Studienabschnitte eines Diplom-
t ( -

. studiums abschließen. 

(2) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen sind aUe Universitätslehrer mit Lelube­

fugnis gemäß § 19 Abs. 2 Z l lit. a bis e UOG 1993 für die Fächer ihrer Lehrbefugnis 

berechtigt. 

(3) Außerdem kann bei Bedatf auf Antrag des Studiendekans von- der Universität 

sonstigen beruflich oder außerberuflich besonders qualifizielten Fachleuten jeweils für 

eine Funktionsperiode von vier Jahren die PlÜfungsberechtigung erteilt werden. 

(4) Studierende von Diplomstudien sind zu Diplomplüfungen zuzulassen, weM sie 

die erforderliche Anzahl von einrechenbaren Semestem aufweisen und die anderen in 

den Siudienplänen festgesetzten Voraussetzungen erfüllen. Die Zulassung zu der das 

Studium abschließenden prüfung ist überdies von der positiven Belteilung der Diplom­

arbeit abhängig zu machen. 

Rigorosen 

§ 54. (1) Rigorosen sind Plüfungen, die ein Doktoratsstudium abschließen . 

. (2) Zur Abhaltung von Rigorosen sind alle Universitätslehrer mit Lehrbefugnis ge­

mäß § 19 Abs. 2 Z l lit. a bis e UOG 1993 für die Fächer ihrer Lehrbefugnis berechtigt. 

(3) Studierende von Doktoratsstudien sind zu Rigorosen zuzulassen, wenn sie die 

erforderliche Anzahl von einrechenbaren Semestem aufweisen und die anderen in den 

Studienplänen festgesetzten Voraussetzungen erfüllen. Die Zulassung zu dem das 
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Studium abschließenden Rigorosum ist überdies von der positiven Beurteilung der 

Dissertation abhängig zu machen. 

3. ABSCHNITT 

P rüfungsverfahren 

Prüfungszeiträ urne 

§ 55. (1) Prufungszeiträume sind vom Studiendekan jedenfalls am Anfang und am 

Ende jedes Semesters festzusetzen und an der Amtstafel kundzumachen. 

(2) Für die Feststellung des Studienerfolges in Vorlesungen sind Prüfungszeiträume 

jedenfalls am Ende des Semesters anzusetzen, in dem die Vorlesung abgehalten wurde 

und überdies nach Maßgabe der Möglichkeiten bis längstens zwei Semester nach Ab­

schluß der Vorlesung festzusetzen. 

(3) Der Zeitraum für die Aruneldung zu einer Prlifung hat mindestens eine Woche zu 

betragen. 

Zulassung zu Prüfu ngen 

§ 56. ( 1) Die Studierenden haben den Antrag auf Zulassung zu einer· Prüfung, 

ausgenommen die Feststellung des Srudienerfolges in Lehrveranstaltungen, beim Vorsit­

zenden der Studienkommission einzubringen, der mit Bescheid zuläßt. Der Bescheid 

wird durch Bekanntmachung an der Amtstafel der Universität zugestellt. 

(2) Über die Zulassung zur Feststellung des Studienerfolges in Lehrveranstaltungen 

entscheidet der Leiter der Lehrveranstaltung. Bei dauemder Verhinderung des Leiters 
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der Lehrveranstaltung hat der Studiendekan für die Feststellung des Studienerfolges 

vorzusorgen. 

(3) Im Antrag kann der Studierende eine von der im Studienplan festgesetzten 

Prüiungsmethode abweichende Durchfiihnmg der Prüfung beantragen. Dem Antrag kann 

stattgegeben werden, sofern der Studierende eine dauernde körperliche Belrinderung 

nachweist: 

(3) Gegen die Verweigerung der Zulassung oder der Genehmigung der abweichen­

den Prufungsmethode ist die Berufung an die Studienkommission zulässig. 

Antrag auf Zuteilung der Prüfer und Prüfungstage 

§ 57. ( 1) Der Antrag auf Zuteilung der Prüfer und Prüfungstage, ausgenommen für 

die Feststellung des Studienerfolges bei Lehrveranstaltungen, kann gemeinsam mit dem 

Antrag auf Z�lassung zur Prüfung gestellt werden. 

(2) Im Antrag können Vorschläge hinsichtlich der Person des Prüfers und des 

Prüfungstages geäußert werden. 

(3) Die Studierenden sind berechtigt, den Antrag auf Zuteilung der Prüfer und der 

Prüfungstage auch noch nach der Zuteilung bis spätestens eine Woche vor dem Prti­

fungstag ohne Angabe von Glünden zurückzuziehen. 

Zutei lung der Prüfer ufl.d Prüfungstage 

§ 58 .  ( 1 )  Die Zuteilung des Prüfers oder des Prüfungs senates sowie der Prufungs­

tage, ausgenommen für die Feststellung des Studienerfolges bei Lehrveranstaltungen, 

erfolgt durch den Studien dekan mit Bescheid auf Grund der Zulassung. 
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(2) Vorschläge, die die Studierenden hinsichtlich der Prüfer äußern, sind nach 

Möglichkeit zu berücksichtigen. Bei der zweiten Wiederholung einer Plüfung besteht ein 

Rechtsanspruch auf einen Plüfer, der nicht dem Plüfer beim ersten und zweiten PfÜ­

fungsantritt entspricht. 

(3) Der Studiendekan hat sich an die Reihenfolge der Anträge zu halten. Wird ein 

Antrag zurückgezogen oder erscheinen Studierende nicht zur Plüfung, so können später 

gereihte Studierende mit ihrer Zustinunung eingeschoben werden. 

(4) Der B escheid über die zugeteilten Plüfer und Plüfungstage ist spätestens zwei 

Wochen vor Abhaltung der Prüfung durch Bekanntmachung an der Amtstafel der 

Universität zuzustellen. Hinsichtlich der Plüfungstage sind überdies persönliche Ver-
-

einbanmgen ZWischen den Prüfern und Studierenden zulässig. 

(5) Die Vertretung eines verhinderten Prüfers ist zulässig. . 

(6) Erscheint ein Studierender ohne schriftliche Abmeldung beim Studiendekan nicht 

zum vereinbm1en oder festgesetzten Zeitpunkt zur Plüfung, so dmf er erst nach dem 

nächsten festgesetzten Prüfungszeitraum zur Prufung antreten. 

(7) Gegen Entscheidungen betreffend die Zuteilung von Plüfern ist die BerufUng 

zulässig. 

(8) Über die Festsetzung der Prüfungstage für die Feststellung des Studieneifolges 

in Lehrveranstaltungen entscheidet der Leiter der Lehrveranstaltung . .  Bei dauernder 

Verhinderung des Leiters der Lehrveranstaltung hat der Studiendekan für die Festsetzung 

der Plüfoogstage vorzusorgen. 
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Prüfungssenate 

§ 59. ( 1 )  Für kommissionelle P rüfungen sind vom Studiendekan Plüfun gssenate zu 

bilden. 

(2) Einem Senat haben wenigstens drei Personen anzugehören. Der Studiendekan· 

hat ein Mitglied zum Vorsitzenden des Plüfungssenates zu bestellen. 

(3) Für jedes Prüfungsfach oder dessen Teilgebiet ist  ein PlÜfer namhaft zu machen. 

(4) Begutachter einer wissenschaftlichen Arbeit haben dem Prüfungs senat an­

zugehören, doch ist im Verhinderungsfall eine Vertretung zulässig. 

, 

(5) Der P rüfungssenat für die dritte und vie11e Wiederholung sowie auf Antrag des 

Studierenden auch bei der zweiten Wiederholung einer Einzelprufung hat aus e inem 

Vorsitzenden und zwei Prüfem für das zu prüfende Fach zu bes tehen. 

Durchführung der Prüfungen 

§ 60. (1) Bei der PrüfWlg ist den S tudierenden Gelegenheit zu geben, den S tand der 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen. Dabei ist auf den bmalt der 

Lehrveranstaltungen Rücksicht zu nehmen, 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Der Zutritt kann elforderlichenfalls auf 

eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl v on Universitätsiehrem und 

Studierenden beschränkt werden. 

(3) Bei kommissionellen Plüfungen hat
'
jedes Mitglied des Plüfungssenates bei der 

ges amten Plüfung anwesend zu sein. Der Einzelplüfer oder der Vorsitzende hat für 
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Ruhe und Ordnung zu sorgen. 

(4) Das Prtifungsprotokoll ist vom Vorsitzenden oder Einzelpliifer zu führen. Es hat 

Ort und Zeit der Pliifung, die Namen der Mitglieder des Priifungssenates, die Namen der 

Studierenden, die gestellten Fragen und die e11eilten Beurteilungen sowie allenfalls 

besondere Vorkommnisse zu enthalten. 

(5) Sofem Studierende die Prüfung ohne wichtigen Grund abbrechen, so gilt di�, 

Prüfung als nicht bestanden. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, hat der Studiendekan mit 

Bescheid festzustellen. 

(6) Die Beratung und Abstimmung über das Ergebnis einer kommissionellen Pru­

fung, bei mehreren Prüfungsfachem hinsichtlich jedes Faches, hat in nichtöffentlicher 

Sitzung des Prüfungs senates nach einer Aussprache zwischen den Mitgliedem zu enol­

gen. Die Beschlüsse des Senates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt, der Vorsitzende 

übt das Stinunrecht wie die übrigen Mitglieder des Senates aus, hat aber zuletzt ab­

zUstimmen. Jedes Mitglied hat bei der Abstimmung über das Ergebnis in den einzelnen 

Fächem auch das Gesamtergebnis der Prüfung zu beliicksichtigen. Bei Stimmengleich­

heit ist die rur die Studierenden günstigere Bem1eilung als beschlossen anzusehen. 

(7) Fal l� die Prüfung nicht bestanden wurde, sind die Grunde anzuftihren Wld 

überdies dem Protokoll anzuschließen. Das Ergebnis jeder PIiifung ist den Studierenden 

nach Ende der Prüfung zu verkünden. 

Anerkennung von Prüfungen 

§ 6 1 .  ( 1 )  Für die F0l1setzung desselben Studiums an einer anderen inländischen 

Universität werden folgende Pliifungen anerkalUlt: 
, 

1. vollständig abgelegte Pliifungen aus Kernfachem und 
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2.  Prüfungen aus Schwerpunktfächern und freien Wahlfächem im abgelegten Umfang. 

3. Teile von Prüfungen aus Kernfächern werden anerkannt, sofem die ergänzenden 
, 

Prufungsteile abgelegt werden, die erforderlich sind, um den Unterschied zum Um­

fang der betreffenden Prüfung an der anderen Universität auszugleichen. 

(2) In allen anderen Fällen sind Prüfungen an einer anerkannten inländischen oder 

ausländischen Universität, Hochschule oder anderen postsekundären Bildungsein­

richtung anzuerkennen, soweit sie den nach den anzuwendenden Studienvorschriften 

vorgescluiebenen Prüfungen gleichwertig sind. 

(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außerumversitären For­

schungseiruichrungen, die eine wissenschaftliche BerufsvQrbildung vermitteln können, 

ist entsprechend der Art der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betref­

fenden Einrichtung sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit des 

Studierenden nach Maßg�be der Gleichwertigkeit als Prüfung anzuerkennen. 

(4) Die Universität kann die Anerkernmng von Prüfungen, die an anerkannten 

ausländischen Universitäten, Hochschulen oder anderen postsekundären Bildungsein­

richtungen abgelegt wurden, durch Verordnung festlegen. 

(5) Auf Antrag Studierender, die Teile ihres Studiums im Ausland durchfuhren 

wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, in welchem Ausmaß die abgelegten Prüfungen 

anerkannt werden, sofern diese Prüfungen gleichwertig sind. Die-für die Beurteilung 

notwendigen Unterlagen sind vom Antragsteller vorzulegen. 

(6) Die Anerkennung von Prüfungen ist ausgeschlossen, wenn durch die Gesamtzahl 

der Prufungsantritte die zulässige Zahl der Prüfungswiederholungen im betreffenden 

Studium überschritten Würde. 
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Rechtsschutz bei Prüfungen 

§ 62. (1)  Die Aufzeichnung mündlicher Prüfungen auf Tonträger ist zulässig. 

(2) Die einmalige Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist frühestens zwei 

Monate, spätestens sechs Monate nach der Ablegung dieser Prüfung zulässig. Die 

bestandene Prüfung wird mit dem Antreten zur Wiederholungsprüfung nichtig. 

(3) Sofern eine Prüfung nicht bestanden wurde und der Studierende glaubhaft macht, 

daß die AufgabensteIlung oder Abwicklung der Plüfung schwere Mängel aufweist, hat 

der Studiendekan diese Plüfung auf Antrag mit Bescheid aufzuheben und für diesen 

Prüfungsantritt einen neuerlichen Prüfungs tag zuzuteilen. Dieser Antrag ist innerhalb 

von zwei Wochen ab Bekalllltgabe der Beurteilung einzubringen�' 

(4) Bei der letzten Wiederholung einer Prüfung ·hat der Studiendekan den Vorsitz zu 

führen. 'In das Pt:üfungsprotokoll sind neben den gestellten Fragen auch die Antworten 

stichwortartig aufzunehmen. 

(5) Bei der letzten Wiederholung der letzten Prüfung im Studium ist ein PIiifungs­

senat aus fünf Mitgliedern mit dem Studiendekan als Vorsitzendem zu bilden. Einem 

allfälligen Antrag des Studierenden auf Einbindung eines · Prüfers, der einer anderen 

inländischen Universität angehört, ist nach Möglichkeit zu entsprechen. 

(6) Dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen (Gutachten und 

Korrekturen schriftlicher Plüfungen und Pruftmgsarbeiten) zu gewähren, wenn er dies 

innerhalb von sechs Monaten ab B ekanntgabe der Beurteilung beantragt. Der Studieren­

de ist berechtigt, von den Beurteilungsunterlagen Kopien anzufertigen. Sofem die 

Unterlagen den Studierenden nicht ausgehändigt werden, sind diese mindestens ein Jahr 

ab Bekanntgabe der Beurteilung von der Universität aufzubewahTen. 
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4. ABSCHNITT 

Wissenschaftliche Arbeiten 

Diplomarbeiten 
, 

§ 63 . (1) Voraussetzung für den Erwerb eines Diplomgrades ist die Abfassung einer 

Diplomarbeit. Diese ist als Haus- oder Institutsarbeit anzufe11igen. Die gemeinsame 

Bearbeitung eines Themas durch memere Studierende ist zulässig, sofern die Leistungen 

der einzelnen Studierenden' gesondert bemteilbar bleiben. 

(2) Die Studierenden haben dUrch die selbständige Bearbeitung eines Themas aus 

einem dem Studium zugehörigen Fach den Erfolg der wissenschaftlichen Berufsvor­

bildung nachzuweisen. 

(3) Universitätslehrer gemäß § 19 Abs .  2 Z l lit. a bis e UOG 1993 und Universitäts­

assistenten mit Doktorat und mindestens zwei Dienstjahren sind berechtigt, für das Fach 

ihrer Lehrbefugnis oder ihrer Dissel1ation Diplomarbeiten zu betreuen und zu begut­

achten. 

(4) Bis zur Einreichung' der Diplomarbeit zur Begutachtung ist ein Wechsel des 

Betreuers zulässig. 

(5) Die Diplomarbeit ist vom Betreuer innel;halb von höchstens sechs Monaten ab 

der Einreichung zu begutachten. 

(6) Die Diplomarbeit ist nach der positiven Bemieilung im Rahmen der Diplomprü­

fung zu verteidigen. 
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Disserta tionen 

§ 64. ( 1 )  Voraussetzung zum Erwerb eines Doktorgrades ist die Abfassung einer 

Dissertation. Diese wissenschaftliche Arbeit hat über die an eine Diplomarbeit zu 

stellenden Anforderungen hinaus darzutun, daß der Studierende die Befähigung zur 

selbständigen Bewältigung wissenschaftlicher Probleme elworben hat. 

(2) Wird das vom Studierenden vorgeschlagene Thema zur Betreuung nicht ange­

nommen, eignet es sich aber für eine Dissel1ation, so ist der Studierende vom Studiende­

kan einem Universitätslehrer gemäß § 19  Abs.  2 Z l lit. a bis e UOG 1993 mit dessen 

Zustimmung zuzuweisen. 

(3) Die Dissertation ist von zwei Begutachtern itmerhalb von höchstens sechs 

Monaten zu bem1eilen. Der Universitätslehrer, der den Verfasser einer Dissertation 

betreut hat, ist jedenfalls zum Begutachter zu bestellen. Der zweite Begutachter kann 

einem nahe verwandten Fach entnommen werden. 

(4) Können sich die Begutacher über die Benotung nicht einigen, so hat der Studien­

dekan, sofern sich der Studierende nicht mit der ungünstigeren Benotung einverstanden 

erklärt, einen dritten Begutachter zu bestellen, der zumindest einem nahe verwandten 

Fach angehören muß. Dieser hat die Dissel1ation innerhalb von sechs Monaten zu 

begutachten. Für die Benotung ist die Mehrheit der Gutachter maßgebend. 

(5) Die Disse11ation ist nach der positiven Bem1eilung im Rahmen des Rigorosums 

. zu verteidigen. 
. /  

Einsicht in die Beurteilungsunterlagen 

§ 65 . Dem Studierenden ist Einsicht in die Bem1eilungsunterlagen (Gutachten und 
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I 

Korrekturen von wissenschaftlichen Arbeiten} zu gewähren, weIUl er dies innerhalb von 

sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung beantragt. Der Studierende ist berech­

tigt, von den Beurteilungsunterlagen Kopien anzufertigen. 

Anerkennung von wissenschaftlichen Arbeiten 

§ 66. ( 1) Positiv beurteilte wissenschaftliche Arbeiten sind für die Fortsetzung 

desselben Studims an einer anderen inländischen Universität anzuerkennen. 

(2) Auf Antrag Studierender, die Teile ihres Studiums im Ausland durchführen 

wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, in welchem Ausmaß die an der anerkannten 

ausländischen Universität, Hochschule oder anderen postsekundären Bildungsein­

richtung vorgesehenen wissenschaftlichen Arbeiten nach deren positiver Beurteilung 

anerkannt werden, sofern diese wissenschaftlichen Arbeiten gleichwertig sind. nie für 

die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind vom Antragsteller vorzulegen. 

(3) Mit Ausnalune des Abs. 2 ist die Anerkellumg einer wissenschaftlichen Arbeit 

für ein anderes Studium nicht zulässig. 

Ablieferungspflicht 

§ 67. ( 1) Jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplomarbeit 

oder Dissertation ist der Bibliothek der Universität, an der der akademische Grad verlie­

hen wird, und der Österreichischen Nationalbibliothek abzuliefern. 

(2) Anläßlich der Ablieferung kann der Studierende den Ausschluß der Benützung 

der abgelieferten Exemplare für längstens 5 Jahre nach der Ablieferung beantragen. Der 

Rektor hat dem Antrag stattzugeben, sofem glaubhaft gemacht wird, daß andemfalls . 

wichtige wll1schaftliche Interessen des Studierenden gefahrde11 sind. 
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7. TEIL 

Akademische Grade 

1.  ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Verleihung akademischer Grade 

§ 68.  ( 1 )  Akademische Grade werden nach Abschluß der Diplom- und Doktorats­
studien vorn Studiendekan verliehen. 

(2) Den Absolventinnen sind akademische Grade in der weiblichen Sprachform zu 
verleihen. 

(3) Die Verleihung der akademischen Grade ist zu beurkunden. Die Urkunden haben 
jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 
1 .  Vor- und Zuname, allenfalls Geburtsname; 
2. Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit; 

. 3 .  abgeschlossenes Studium mit der in den Anlagen festgelegten Bezeichnung unter 
Angabe allfälliger Kombinationen; 

4. verliehener akademischer Grad in allen in den Anlagen festgelegten Bezeichnungen. 

(4) Werden die Voraussetzungen für einen akademischen Grad mit demselben 
Wortlaut mehr als eirunal erbracht, so ist derselbe akademische Grad auch mehrfach zu 
verleihen. 
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Führung akademischer Grade 

§ 69. Personen, denen ein inländischer oder ausländischer akademischer Orad 

. verliehen wurde, haben das Recht, diesen ihrem Namen voranzustellen. S ie haben das 

Recht, zu verlangen, daß der akademische Grad in der abgekürzten Form in amtlichen 

Ausfertigungen ersichtlich gemacht wird. 

Verlust inländischer akademischer Grade 

§ 70. ( 1 )  Der akademische Grad geht dmch Widerruf oder Verzicht verloren. 

(2) , Die Verleihung des akademischen Grades ist dmch den Studiendekan zu 

widerrufen, wenn sich nachträglich ergibt, daß der akademische Grad insbesondere 

dmch gefalschte Zeugnisse erschlichen worden ist. 

(3) Bei Verlust des akademischen Grades ist die Einziehung der Verleihungs­

urkunde mit Bescheid auszusprechen. 

Strafbestimmungen 

§ 7 1 .  ( 1) Wer einen inländischen oder ausländischen akademischen Grad �nberech­

tigt verleiht, vennittelt oder führt, begeht eme Verwaltungs übertretung, die mit Geld-
, . 

strafe von S 10.000,-- bis S 200.000,-- zu bestrafen ist. Auch der Versuch ist strafbar. 

(2) Unberechtigt ist die Verleihung, VelIDittlung oder Führung insbesondere dann, 

wenn der akademische Grad von einer Universität, Hochschule oder anderen postsekun­

dären Bildungseinrichtung stammt, die vom Sitzland nicht anerkannt ist, oder nicht auf­

grund entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen oder wissenschaftlicher Leistun­

gen erworben wurde. 
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2. ABSCHNITT 
,.. 

Diplomgrade und Doktorgrade 

Diplomgrade 

§ 72. (1) Die Diplomgrade lauten "Magister . . .  " beziehungsweise UMagistra . . .  " (ab­

gekürzt "Mag . . . .  ") oder "Diplom-
" 
. . .  " (abgekürzt "Dipl .- . . .  ") mit dem in Anlage 1 fest­

gelegten Zusatz. 

(2) Den Absolventen eines Diplomstudiums als individuelles Studium ist der Di­

plomgrad "Magister", den Absolventinnen der Diplomgrad "Magistra" (abgekürzt 

" Mag. ") zu verleihen. 

Doktorgrade 

§ 73. Die Doktorgrade lauten "Doktor . . .  " beziehungsweise "Doktorin . . .  " (abgekürzt 

t lDr. . . .  ") mit dem in Anlage 2 festgelegten Zusatz. 

3. ABSCHNITT 

NostrifIzierung ausländischer akademischer Grade und Studienab­

schlüsse 

Nostrifizierung 

§ 74. ( 1 )  Nostrifizierung ist die Anerkennung emes ausländischen Studi­

enabschlusses als Abschluß eines Diplom- oder Doktoratsstudiums. 
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(2) ,Voraussetzungen für die Nostrifizierung sind nebet:! einem Studienabschluß an 
einer anerkannten ausländischen Universität, Hochschule oder anderen postsekundären 
Bildungseimichtung ein ordentlicher Wohnsitz in Österreich oder der Nachweis . einer 
beruflichen BewerbWlg in Österreich, sofern die Nostrifiziemng eine Anstellungsvoraus­
setzung darstellt. 

Antrag 

\ 
§ 75 . ( 1 )  Der Antragsteller hat den inländischen akademischen Grad und das ent-

sprechende Studium anzugeben. 

(2) Folg�nde Nachweise sind vorzulegen: 

1 .  Reisepaß, 
2. der Nachweis des ordentlichen Wohnsitzes od�r einer erfolgten Bewerbung in Öster-

reich, 
3 .  sofern die einer österreichischen Universität vergleichbare Qualität der anerkannten 

ausländischen Universität, Hochschule oder anderen postsekundären Bildungseinrich­
tung für den Studiendekan nicht außer Zweifel steht, ist der Nachweis darüber vor­
zulegen, 

4. die Nachweise über die an der ausländischen Universität, Hochschule oder anderen 
postsekundären Bildungseinrichtung zurückgelegten Studien, sofem diese dem Stu­
diendekan nicht ohnehin bekannt sind, 

5. diejenige Urkunde, die als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades, weM · 
jedoch ein solcher nicht zu verleihen war, als Nachweis des ordnungsgemäßen Ab­
schlusses des Studiums ausgestellt wurde. 

(3) Von fremdsprachlgen Urkunden hat der Antragsteller beglaubigte Übersetzungen 
beizubringen. Die Urkunde gemäß Abs. 2 Z 6 ist im Original vorzulegen. 
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(4) Der Studiendekan kann die Nachsicht von der Vorlage einzelner Unterlagen er­

teilen, wenn innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, daß ihre Bei­

bringung unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist und die vorge­

legten Unterlagen für eine Entscheidung ausreichen. 

(5) Der gleiche Nostrifizierungsantrag darf nur an einer einzigen Universität einge­

bracht werden. 

Ermittlungsverfahren 

§ 76. ( 1 )  Der Studiendekan hat unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt des An­

trages geltenden Studienplanes zu prüfen, ob das ausländische Studium so aufgebaut 

war, daß es mit dem im Antrag genannten inländischen Studium in bezug auf das Er­

gebnis der Gesamtausbildung gleichwertig ist. 

(2) Sofern die Gleichwel:tigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergän­

zungen auf die volle Gleichweltigkeit fehlen, hat der Studiendekan dem Antragsteller mit 

Bescheid die Ablegung von Prufungen innerhalb einer bestimmten Frist aufzutragen. Der 

Antragsteller hat das Recht, als Studierender von Lehrveranstalrungen zugelassen zu 

werden. 

Nostrifizierungsbescheid 

§ 77. ( 1 )  Die Nostrifizierung ist vom Studiendekan mit Bescheid auszusprechen. 

(2) hn Bescheid ist festzulegen, welchem inländischen Studienabschluß der auslän­

dische Studienabschluß entspricht, und welchen inländischen akademischen Grad der 

Antragsteller anstelle des ausländischen akademischen Grades auf Grund der Nostrifizie­

rung :fuhren datf. Die Ausfe11igung des Bescheides ist auf der Urkunde über den auslän-
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, dischen Studienabschluß zu vermerken. 

Feststellung der Nostrifizierung 

§ 78. Mit Dienstantritt als Universitätsprofessor in Österreich gelten die Studien­

abschlüsse, an einer anerkannten ausländischen Universität, Hochschule oder anderen 

postsekundären Bildungseinrichtung sowie die im Ausland erworbenen akademischen 
, 

Grade als nostrifiziert. Der Bundesminister hat die Nostrifizielung zugleich mit der Er-

nennung festzustellen. 

Widerruf der Nostrifizierung 

§ 79. Die Nostrifizienmg ist vom Studiendekan zu widerrufen, wenn sie insbesonde­

re durch gefälschte Zeugnisse erschlichen worden ist. 

8. TEIL 

Übergangs- und Schluß bestimmungen 

Inkrafttreten 

§ 80. ( 1) (Verfassungsbestimmung) Die Verfassungsbestimmungen des § 28, § 46 

Abs. 2 und § 94 AQs. 3 treten mit 1 .  August 1996 in Kraft. 
, 

(2) Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten ebenfalls mit 1 .  August 

1996 in Kraft. 

Juni !995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 59 von 183

www.parlament.gv.at



50 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits mit dem auf die 

Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch 

frühestens mit 1 .  August 1996 in Kraft gesetzt werden. 

Außerkrafttreten 

§ 8 1 .  ( 1 )  (Verfassungsbestimmung) Mit Ablauf des 3 1 .  Juli 1 996 treten die Verfas­

sungsbestinunungen des § Bc und § 26 Abs. 1 1  des Allgemeinen Hochschul-Studienge­

setzes außer Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 3 1 . Juli 1996 treten folgende Rechtsvorschriften außer Kraft: 

1 .  Allgemeines Hochschul-Studiengesetz - AHStG, BGBL Nr. 1 7711 966, 

1 . 1 . Hochschul-Statistikverordnung - HStatVO, B GBl. Nr. 27111989, 
1 .2. Universitäts-Studienevidenzverordnung - UniStEVO, BGBl. Nr. 2 19/ 1989, 
1 . 3 .  Gleichstellungsverordnung, BGBl. Nr. 46911991 ,  
1 .4. Verordnung über die Bemfsbezeichnungen für die Absolventen von allgemei­

nen Hochschullehrgängen fUr VersicherungswiI1schaft sowie für Werbung 

und Verkauf an der Wirtschaftsuniversität Wien, BGBl.  Nr. 464/ 1982, 
1 .5 .  Verordnung über die Berufsbezeichnung für die Absolventen des medien­

kundlichen Lehrganges an der Universität Graz, BGBl. Nr. 6 14/1982, 
1 .6 .  Verordnung über die Berufsbezeiclmung "Akademisch geprufter Fremden­

verkehrskaufmann" und "Akademisch geplüfte Fremdenverkehrskauffrau", 

BGBl. Nr. 1 32/1994, 
1 . 7. Verordnung über die Berufsbezeichnung für Absolventen des Hoch�chullehr­

ganges für Angewandte Infonnatik, BGBL NI". 347/ 1986, 
1.8 .  Verordnung über die Berufsbezeichnung für Absolventen des Hochchullehr­

ganges für Angewandte Betriebsw1l1schaft, 13GBL Nr. 565/1988, 
1 .9. Verordnung über die Berufsbezeichnung für Absolventen des Hochschullehr­

ganges für Öffentlichkeitsarbeit, BGBL Nr. 673/1988, 
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1 . 1 0. Verordnung über die Berufsbezeichnung für die Absolventen des Hochschul­

lehrganges Industriemathematik, BGBl. Nr. 371 1 1989, 

1 . 1 1 . Verordnung über die Berufsbezeichnung für die Absolventen des Hochschul­

lehrganges für Versicherungswirtschaft, BGBL Nr. 43311 989, 

-1 .12.  Verordmmg über die Bemfshezeichnung für die Absolventen des Hochschul­

lehrganges für Technik und Recht im Liegenschaftsmanagement, BGBL Nr. 

434/ 1 990, 

1 . 13 .  Verordnung über die Berufsbezeichnung für die Absolventen des Hochschul­

lehrganges für Markt- und Meinungsforschung, BGBL Nr. 499/ 1990, 

1 . 14 .  Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfter Exportkauf­

mann / Akademisch geprüfte Exportkauffrau", BGBL Ni. 6 12/1990, 

1 . 1 5 .  Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfter Versiche­

rungskaufmann / Akademisch geprüfte Versicherungskauffrau" ,  BGBL Nr. 

6 13/1990, 

1 . 16 . .  Verordnung über die Bemfsbezeichnung "Akademisch geprüfter Marketing­

experte / Akademisch geprüfte Marketingexpertin", BGBL Nr. 7 1 3/ 1990, 

1 . 17 .  Verordnoog über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfter GeoinfOlma-
" 

tionstechniker / Akademisch geprüfte Geoinformationstechnikerin" ,  BGBL 

Nr. 249/ 1991 ,  

1 . 18 .  VerordnlIDg über die Berufsbezeichnung "Akademisch geplüfter Kranken­

hausmanager / Akademisch geprüfte Krankenhausmanagerin" , BGBL Nr. 

250/ 1991 ,  

1 . 19 .  Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geplüfte(r) Medizin­

physiker(in)" ,  BGBL Nr. 288/1992, 

1 .20. Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfte(r) Kommuni­

kationsberater(in)", BGBl. Nr. 390/1992, 

1 .2 1 .  Verordnung über die Bemfsbezeic1mung "Akademisch geplüfte(r) KultUlma­

nager(in)", BGBL Nr. 49 11 1992, 

1 .22. Verordnung über die Berufsbezeiclmungen "Akademisch geplüfte(r) Leh-
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rer(in) der Gesundheits- und Krankenpflege" und "Akademisch geprüfte(r) 

Leiter(in) des Pflegedienstes",  BGBL Nr. 6 1 7/ 1 992, 

1 .23 . Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geptüfter ExpOltkauf­

mann / Akademisch geprüfte Exportkauffrau", B GBL NT. 44/ 1 993, 

1 .24. Verordnung über die Bemfsbezeiclmung "Akademisch geprüfte Untemeh-

mensleiterin/ Akademisch 

NT. 1 59/1 993, 

geptüfter Unternehmensleiter" , BGBL 

1 .25 . Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfter Suchtbera­

ter/Akademisch geprüfte Suchtberaterin", BGBL Nr. 1 89/ 1 993, 

1 .26. Verordnung über die B emfsbezeichnung "Akademisch geprüfter Europa-

rechts experte/ Akademisch geprüfte Europarechtsexpertin", BGBL 

NT. 658/ 1 993, 

1 .27. Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfter Toxikologe" 

und "Akademisch geprüfte Toxikologin", BGBL Nr. 202/ 1994, 

1 .28.  Verordnung über die Berufsbezeichnung "Akademisch geprufter Lehrer fur 

Gesundheits- und Krankenpflege" und "Akademisch geprufte Lehrerin für 

Gesundheits- und Krankenpflege" ,  BGBL NT. 203 / 1 994, 

1 . 29. Verordnung über die Bemfsbezeichnung "Akademisch geprüfte Exportkauf­

. frau" und "Akademisch geprufter Exportkaufmann", BGBL Nr. 434/ 1 994, 

1 . 30.  Verordnung, mit der dem Lehrgang "Hernstein Intensiv Training rur den Un­

ternehmemachwuchs ain Hemstein International Management Institute" uni­

versitärer Charakter verliehen wird, BGBL Nr. 29 1 / 1 99 1 ,  

1 .3 1 .  Verordnung, mit der dem Lehrgang für Suchtberatung a m  Landesbildungszen­

tlUm Schloß Hofen, Vorarlberg, universitärer Charakter verliehen wird, 

BGBL NI. 5 14/ 1 99 1 ,  

1 . 32 .  Verordnung, mit der dem Lehrgang für "Betriebswirtschaftslelrre und Kom­

munikation" an der Wissenschaftlichen Landesakademie für NiederöstelTeich 

universitärer Charakter verhehen wird, BGBL Nr. 7 1/ 1 992, 

1 .3 3 .  Verordnung, mit der dem Lelrrgang für "Priedensstudien des ostelTeichischen 
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Srudienzentrums fur Frieden und Konfliktlösung" universitärer Charakter ver­

liehen wird, BGBL Nr. 1 84/1992, 
1 . 34. Verordnung, mit der dem Post-Graduate Lehrgang fw' Europarecht am Lan': 

desbildungszentrum Schloß Hofen, Vorarlberg, universitärer Charakter verlie­

hen wird, BGBL Nr. 500/1992, 
1 . 35 .  Verordnung, mit der dem von ' der Schloß-Hofen-Wissenschafts- und 

Weiterbildungs-Ges.m. b.R., Lochau am Bodensee, Vorarlberg, dUl"chgeführte 
Lehrgang "Psychotherapeutisches Propädeutikum V orarlberg" universitärer 
Charakter verliehen wird, B GBL Nr. 436/ 1993 , 

1 .36.  Verordnung, mit der dem postgradualen Lehrgang zur europäischen Integra­

tion fiir die öffentliche Verwaltung an der Verwaltungsakademie des Bundes 

in Wien universitärer Charakter verliehen wird, BGBl. NI. 779/1993, 
1 .37 .  Verordnung, mit der dem Lehrgang für Sozialwirtschaft, Management und 

Organisation Sozialer Dienste an der Wissenschaftlichen Landesakademie für 

Niederösterreich universitärer Charakter verliehen wird, BGBL Nr. 459/1994, 

1 . 38 .  Fremden-Studienerfolgsverordnung - FrStEVO, B GBl .  Nr. 777/1994, 
2 . . Boodesgesetz über katholisch-theologische Studiemichtungen, BGBL Nr. 293/1969, 

r 

. 2 . 1 .  Studienordnung fiir das Studium zur Erwerbung des Doktorates der Theologie 

an Katholisch-Theologischen Fakultäten, EGBL Nr. 89/ 197 1 , 
2.2 .  Studienordnung für die fachtheologische Studienrichtung und für die selb­

ständige religionspädagogische Studiemichtung, BGBL NI. 86/197 1 ,  

2 .3 . Studien ordnung für die kombinierte religionspädagogische Studienrichtung, 
B GBL Nr. 87/197 1 ,  

2.4. Studienordnung für die philosophische Studiemichtung und für das Studium 
zur Erwerbung des Doktorates der Philosophie an Katholisch-Theologischen 
Fakultäten, BGBL Nr. 88/ 197 1 ,  

3 .  Bundesgesetz über evangelisch-theologische ' Stucliemichtungen, BGB L  

Nr. 248/1 993 , 
3 . 1 . Studienordnung fur die evangelisch-theologische Studiemichtung, BGBl. Nr. 
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579/1 993, 

4 . . Bundesgesetz über das Studium der Rechtswissenschaften, BGBL NI'. 1401 1978, 
4. 1 .  Rechtswissenschafdiche Studienordnung, BGBL Nr. 14811979, 

5. Bundesgesetz über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen, 

BGBL Nr. 57/ 1983, 
5 . 1 .  Studienordnung Betriebswirtschaft, BGBL Nr. 173/1984, 

5 .2 .  Studienordnung Handelswissenschaft, BGBL Nr. 1 74/1984, 

5 .3 .  Studienordnung Sozialwirtschaft, BGBl. Nr. 1 7 11 1984, 
5 .4. Studienordnung Doktoratsstudium Sozial- llild WiItschaftswissenschaften, 

EGBL Nr. 456/1988, 

5 .5 .  StudienordnWlg Soziologie, BGBL Nr. 1 70/1 984, 
5.6.  Studienordnung Statistik, BGBL Nr. 1 7711 984, 
5 .7 .  Studienordnung Volkswirtschaft, BGBL Nr. 1 72/1 984, 
5 .8 .  Studienordnung Wirtschaftspädagogik, BGBL Ne 1 75/1984, 
5 .9. Studienordnung für den Studienversuch Angewandte Betriebswirtschaft, 

BGBL Nr. 2521 1 984, 
5 . 10. Studienordnung für den Studienversuch "Intemationale Betriebswirtschaft", 

B GBL Nr. 522/1992, 
6. Bundesgesetz über die, Studienrichtung Medizin, BGBL Nr. 1 2311973, 

6. 1 .  Studienordnung fürdie Studienrichtung Medizin, BGBL Nr. 473/ 1978, 
7 .  Bundesgesetz über die Studiemichtung Veterinännedizin - VetMed-StG 1993, 

BGBL Nr. 346, 
7 . 1 .  Studienordnung Veterinännedizin, BGBL NI. 458/ 1994, ,. 

8 .  Bundesgesetz über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrich­

tungen - GN-StG, BGBL Nr. 326/197 1 ,  
8 . 1 .  Studienordnung zur Elwerbung des Doktorates der Philosophie beziehungs­

weise der Natrnwissenschaftert, BGBL Ni". 1 3 01 1 976, 
8 .2 .  Studienordnung für die Studienrichtung Philosophie, BGBL Nr. 47 111 973, 
8 .3 .  Studien ordnung für die Studienrichtung Pädagogik, BGBL NI": 4721 1973, 
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8.4.  Studienordnung für die Studiemichtung Psychologie, BGBL Nr. 473/1 973, 

8 . 5 .  Studienordmmg für die .Studienrichtung Philosophie, Pädagogik und Psycho-, 

logie (Lelu'am� an höheren Schulen), B GBL Nr. 474/1973, 

8 .6 .  Studienordnung für die Studienrichtung Politikwissenschaft, BGBL 
Nr. 259/1978, 

8 . 7. Studienordnung für die Studiem"ichtung Publizistik- und Kommunikations­

wissenschaft, BGBL Nr. 1 5 111983, 

8 . 8 .  Studienordnung für die Studienrichtung Publizistik- und Kommunikations­

wissenschaft, BGBL Nr. 24411 976, 

8 .9 .  Studienordnung für die Studienrichtung Völkerkunde, BGBl. Nr. 45/ 1 978, 

8 . 10.  Studienordnung für die Studienrichtung Volkskunde (Ethnologia Europaea), 

B GBl. Nr. 46/1 978, 

8 . 1 1 . Studienordnung fUr die Studiemichtung Ur- und Frühgeschichte, BGBL NI. 

502/1976,Studienordnung für die Studiemichtung Alte Geschichte und' Alter­
tumskunde, BGBL Nr. 45211977, 

8 . 12 .  Studienordnung für die Studienrichtung Geschichte, BGBL Nr. 76/1993j 

8 . 1 3 .  Studienordnung für die Studienrichtung Geschichte, .BGBl. Nr. 442/1 975, 

8. 14. Studienordnung für die Studienrichtung Klassische Archäologie, BGBL Nr. 
24511976, . 

8 . 1 5 .  Studienordnung für die Studienrichtung Kunstgeschichte, BGBL 
Nr. 1 93/1 978, 

8 . 16.  Studienordnung für die Studiemichtung Musikwissenschaft, BGBL 
Nr. 46411972, 

8 . 1 7. Studienordnung für die Studienrichtung Theaterwissenschaft, BGBL 

Nr. 34611977, 

8 . 1 8 .  Studienordnung für die Studiemichtung Sprachwissenschaft, BGBL 
Nr. 5 6 1/1974, 

8 . 1 9 .  Studienordnung für die Studienrichtung Deutsche Philologie, BGBl.  
NI. 543/1976, 
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8 .20. Studienordnung fur die Studienrichtungen der Klassischen Philologie, BGBl. 

Nr.' 50 11 1976, 

8 .2 1 .  Studienordnung für die Studienrichtung Anglistik und Amerikanistik, BGBl.  

Nr. 545/1976, 

8 .22. Studienordnung für die Studienrichtungen Romanistik, BGBl. Nr. 1 7211976, 

8 .23 . Studienordnung für die Studienrichtungen Slawistik, BGBL NI. 544/1976, 

8 .24. Studienordnung für die Studienrichtung Finno-Ugristik, BGBl.  Nr. 455/1982, 

8 .25 .  Studienordnung für die Studienrichtung Finno-Ugristik, B GBL Nr. 47/ 1978, 

8 .26. Studienordnung für die Studienrichtung Byzantinistik und Neogräzistik, 

BGBl. Nr. 48/1978, 

8 .27. Studienordnung fur die Studieirrichtung Altsemitische Philologie ood Olienta-

lische Archäologie, BGBl. Nr. 49/1978, 

8 .28.  Studienordnung Afrikanistik, BGBl. Nr. 747/1 994, 

8 .29.  Studienordnung für die Studiemichtung Afi.ikanistik, BGBl .  NI. 343/1982, 

8 .30. Studienordnung für die Studiemichtung Ägyptologie, BGBl .  Nr. 499/ 1982, 

8 . 3 1 .  Studienordnung für die Studienrichtung Arabistik, B GBl. Nr. 501 1978, 

8 .32. Studienordnung für die Studienrichtung Turkologie, BGBl. NI. 5 11 1978, 

8 . 33 .  Studienordnung für die Studienrichtung Indologie, B GBl. Nr. 52/1978, 

8 .34 .  Studienordnul1g für die Studienrichtung Sinologie, BGBl. Nr. 53/ 1978, 

8 .35 .  Studienordnung für die Studienrichtung Tibetologie und Buddhismuskunde, 

BGBl. Nr. 54/1978, 

8 .36. Studienordnung ftir die Studienrichtung Judaistik, BGBl. NI. 422/ 1976, 

8 .37.  Studienordnung ftif die Studiemichtung Japanologie, BGBl.. Nr. 1 73/1976, 

. 8 .38 .  Studienordnung für die Studienrichtung Sprachen und Kulturen des Alten 

Orients, BGBl. NI. 264/ 1983, 

8 .39. Studiel10rdnung für die Studienrichtung Vergleichende Literatunvissenschaft, 

BGBl. Nr. 4351 199 1 ,  

8 .40. Studienordnung für den Studienversuch Vergleichende Literaturwissenschaft, 

B GBl. Nr. 500/ 1982, 
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8 .4 1 .  Studienordnung für die Studienrichtung Skandinavistik, BGBL Nr. 39/ 1992, 
8 .42. Studienordnung für den StueJienversuch Skandinavistik, BGBL Nr. 143/1984, 
8 .43 . Studien ordnung für die Studienrichtung Übersetzer- und Dolmetscherausbil-

dung, BGBL Nr. 4 1 7/1972, 
8 .44. Studienordnung für die Studienrichtung Logistik, BGBL Nr. 1 94/1978, 

8 .45. S�dienordnung für die Studiemichtung Mathematik, BGBL Nr. 470/1975, 

8.46. Studienordnung für die Studienrichtung Darstellende Geometrie (Lehramt an 

höheren Schulen), BGBL Nr. 370/ 1978, 

8.47. Studienordnung für die Studienrichtung Physik, BGBL Nr. 583/1974, 

8 .48. Studienordnung für die Studieruichtung Astronomie, BGBL Nr.A53/1977, 

8 .49. Studienordmmg für die Studienrichtung Meteorologie und Geophysik, BGBL 

Nr. 1 92/1 978, 
8 .50. Studienordnung für die Studienrichtung Chemie, BGBL Nr. 58211 974, 

8.5 1 .  Studienordnung für die Studienrichtung Erdwissenschaften, BGBL 

Nr. 128/ 1976, 

8 .52.  Studienordnung für die Studienrichtung Biologie, BGBL NT. 300/1983 , . 
853 . Studienordnung für die Studienrichtung Biologie, BGBL Nr. 1 2711976, 
8 .54 .  Studienordmmg für die Studieruichtung Biologie und Erdwissenschaften 

(Lehramt an höheren Schulen), BGBL Nr. 129/ 1976, 

8 .55 .  Studienordnung für die Studienrichtung Biologie und Warenlehre (Lehramt 

�n höheren Schulen), BGBL Nr . 58 111 982, 

856. Studienordnung für die Studienrichtung Phatmazie, BGBL NT. 773/1990, 
8 .57.  Studienordnung für die Studienrichtung Phannazie, BGBLNr. 99/1973, 
8 .58 .  Srudienordnung für die Studienrichtung Geographie, BGBL Nr. 562/1974, 
8 .59.  Studienordnung fur die Studiemichtung Sportwissenschaften und Leibeserzie-

hung, BGBL Nr. 260/1978, 
8 .60. Studienordnung für Pie Studieruichtung Leibeserziehung (Lehramt an höheren 

Schulen), BGBL Nr. 436/ 1974, 
8 . 6 1 .  Studienordnung für den Studienzweig Haushalts- und Ernährungswissen-
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schaften (Lehramt an höheren -Schulen), BGBL Nr. 191/ 1978, 

8 .62.  Studienordnung für die Studiemichtungen Bildnerische Erziehung (Lehramt 

an höheren Schulen), WerkerziehlUlg (Lehramt an höheren Schulen) und Tex­

tiles Gestalten und Werken (Lehramt an höheren Schulen), BGBL Nr. -

1 59/1974, 

8 .63 . Studienordnung für die Studieruichtungen Musikerziehung (Lehramt an hö­

heren Schulen) und Instrumentalmusikerziehung (Lehramt an höheren Schu-
<. 

Ien), BGBL Nr. 225/1974, 
8 . 64. Studienordnung für den Studienversuch Emährungswissenschaften, BGBL 

Nr. 32311989, 
8 .65.  Studienordnung für die pädagogische Ausbildung für Lehramtskandidaten, 

B GBl. Nr. 1 70/1977, 

9. Bundesgesetz über technische Studienrichtungen - TechStG 1 990, BGBl. Nr. 373 ,  

9 .  L Smdienordnung Architektur, BGBL Nr. 1 2711 992, 
9 .2 .  Studienordnung Bauingenieurwesen, BGBL Nr.  433/199 1 ,  

9 .3 . Smdienordnung Elektrott�clmik, B GBl. Nr. 654/ 199 1 ,  

9 .4.  Studienordnung Infonnatik, BGBL Nr. 4 1411992, 
9 .5 .  Studienordnung Maschinenbau, BGBL Nr. 3 00/1 992, 
9 .6 .. Studienordnung Raumplanung und Raumordnung, BGBL Nr. 3 8/1992, 
9 .7 .  Studienordnung Technische Chemie, BGBL Nr.  70 111992, 
9.8 .  Studienordnung Technische Mathematik, BGBL Nr. 373/1 99 1 , 
9.9. Studienordnung Teclmische Physik, B GBL Nr. 4 1 31 1992, 
9. 1 0. Studienordnung Telematik, BGBL Nr. 246/199 1 ,  
9 .  H .  Studienordnung Velfahrenstechnik, BGBL Nr. 248/ 199 1 , 
9. 12. Studienordnung VelmesslUlgswesen, BGBL Nr. 4831 199 1 ,  
9. 1 3 .  Studienordnung für die Studiemichtung WiI1schaftsingenieUlwesen - Bauwe­

sen, BGBL Nr. 128/1992, 
9. 14 .  Studienordnung für die Studienrichtung WirtschaftsingenieUlwesen - Maschi­

nenbau, BGBL NI'. 301 1 1992, 
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9. 15 .  Studienordnung Wirtschaftsingeniemwesen - Tec1mische Chemie, BGB1. Nr. 
434/ 199 1, 

9. 16 .  Studienordnung Versicherungsmathematik, BGBL NI. 3 74/199 1 ,  

9. 17 .  Studienordnung Datentechnik, EGBL NI'. 298/1993, . 
9. 1 8 .  Studienordnung Betriebs-, Rechts- und Wütschaftswissenschaften, BGBL NI. 

1 17/ 1993, 
9. 19 .  Studienordnung Feliigungsautomatisiemng, BGBl. NI. 490/ 1992, 

, I 

1 0. Bundesgesetz über montanistische Studienrichtungen, BGB L  Nr. 29 111969, 
I 

1 0. 1 .  Studienordnung für die Studienrichtung Bergwesen, BGBL Nr. 144/197 1 ,  
, 

10.2.  Studienordnung für die Studienrichtung Erdölwesen, BGBL Nr. 205/197 1 ,  
1 0.3 . Studienordnung für die Studienrichtung Markscheidewesen, BGBL 

NI. 206/ 1971 ,  
1 0.4. Studienordnung für die Studiemichtung Hüttenwesen, B GBL NI. 207/ 197 1 , 
10 .5 .  Studienordnung für die Studienrichtung Gesteinhüttenwesen, BGBL 

NI. 208/ 1971 ,  

10 .6 .  Studienordnung fur die Studiernlchtung Montanmaschinenwesen, BGBL NI. 

2091 197 1 ,  
, 

1 0.7.  Studienordnung für die Studienrichtung Kunststofftechnik, BGBL 

Nr. 2 1011 971 ,  
10 .8 .  Studienordnung für die Studiernichtung Werkstoff wissenschaften, BGBL NI. 

2 1 111 97 1, 
10.9.  Studienordnung für den Studienversuch Angewandte Geowissenschaften, 

BGBL Nr. 498/199 1,  
10 . 1 0. Studienordnung rur den Smdienversuch Industrieller Umweltschutz, Entsor­

gungstechnik und Recycling, B GBL Nr. 8 11 1992, 
1 0 . 1 1 . Studienordnung PetToleum Engineering, B GBL Nr. 294/1 992, 

1 1 . Bundesgesetz über die Studienrichtungen der B odenkultur, BGBL Nr. 29211969, 
1 1 . 1 . Srudienordnung Landwütschaft, BGBL Nr. 23 1 1 1992, 
1 1 .2 .  Studienordnung Forst- und Holzwittschaft, BGBL NI. 3 88/ 1 992, 
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1 1 . 3 .  Studienordnung fur die Studienrichtung Kulturtechnik und WasseIWirtschaft, 

BGBL Nr. 28711970, 

1 1 .4. Studienordnung für die Studienrichtung Lebensmittel- und Biotechnologie, 

B GBL Nr. 365/1 984, 

1 1 .5. Studienordnung für die Studiemichtung Landschaftsplanung und Land­

schaftspflege, BGBL Nr. 484/199 1 .  

lIbergangsbestimmungen 

§ 82. ( 1)  Der Bundesminister hat gnmdsätzlich die zum Zeitpunkt der Kundmachung 

dieses Bundesgesetzes bereits eingerichteten Studien, Studiemichtunge� und Studien­

versuche nach Maßgabe der Anlagen zu diesem Bundesgesetz an den bisherigen Uni­

versitäten als Studien neu einzurichten. Für die Erlassung dieser Verordnung ist § 3 rucht 

anzuwenden. Die mit 1 .  August 1996 in Kraft zu setzende Verordmmg ist rechtzeitig 

vorher kundzumachen. 

(2) Das Verfahren des § 3 ist jedoch anzuwenden, wenri von der Neueiruichtung 

eines Studiums im Hinblick auf die 'in § 3 genannten Kriterien abgesehen wird. 

(3) (Verfassungsbestinunung) Die Verordnungen auf Gmnd des § 40a AHStG, die 

am 3 1 . Juli 1 996 in Geltung stehen, gehen als Verordnoogen auf Grund des § 3 7  dieses 

Bundesgesetzes .  Die Studienpläne, die am 3 1 . Juli 1996 in Geltung stehen, gelten als 

Studienpläne auf Gnll1d dieses Bundesgesetzes, sofem auf Grund dieses Bundesgesetzes 

ein Studium eingerichtet wird. 

(4) Bei einer Änderung dieser Studienpläne sind die B estimmungen dieses Bundes­

gesetzes allzuwenden. 

(5) Die neu�n Studienpläne sind unver�üglich, jedoch bis spätestens zwei Jahre 
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6 1  

nach lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu erlassen. 

(6) Studierende von Diplorn- und Doktoratsstudien, die ilu' Studium auf Grund von 

Studienvorschriften aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Allgemeinen Hochschul-Stu­

diengesetzes betreiben, sind berechtigt, dieses Studium bis längstens 3 0 .  September 1 998 
; 

nach diesen Vorschriften abzuschließen. Im übrigen sind sie berechtigt, ihr Studium auf 
, Grund dieses Bundesgesetzes fortzusetzen. Es ist sicherzustellen, daß die abgelegten 

Prüfungen für einen allfälligen Studienabschluß verwertbar bleiben. 
. . 

(7) Studierende von Diplom- und Doktoratsstudien, die ihr Studium auf Grund von 

Studienplänen, die nicht gemäß Abs. 2 übergeleitet werden, betreiben, sind berechtigt, 

den Studienabsclmitt, in dem sie sich am 3 1 . Juli 1 996 befinden, bis längstens 3 0. Sep­

tember 1 998 nach ihrem bisherigen Studienplan abzuschließen. Im übrigen sind sie be­

rechtigt, ihr Studium allenfalls auf Grund dieses Bundesgesetzes fortzusetzen. 

(8) Studierende eines studium inegulare als Doktoratsstudium sind berechtigt, ihr 

Studium bis längstens 30. September 1 998 nach ihrem Studienplan abzuschließen. Ande­

renfalls gelten sie als Studierende eines Diplomstudiums mit individuellem Studienplan. 

(9) Das Recht auf Führung bisher verliehener akademische Grade und B�rufsbe­

zeichnungen wird nicht belülut. 

( 1 0) Hochschulle1u'gänge und Hochschulkurse auf Grund der bisherigen Bestimmun­

gen gelten als Universitätslelu'gänge auf Grund dieses Bundesgesetzes .  

( 1 1 ) Sofem Universitäten noch nach dem Universitäts-Organisationsgesetz, BGBL 

Nr. 258/1975, eingerichtet sind, tritt an Stelle des in diesem Bundesgesetz genannten 

Studiendekans gmndsätzlich der Vorsitzende der Studienkommissioll. Für die Nostrifi­

zierung lUld die Verleihung akademischer Grade ist diesfalls das Fakultätskollegium, an 
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Universitäten ohne Fakultätsgliederung das Universitätskollegium zuständig. 

U niversitä tsbericht 

§ 83 . Der Bundesminister hat dem Nationalrat regelmäßig, jedenfalls jedoch in Ab- . 

ständen von drei Jahren, über die Erfüllung jener Aufgaben der Universitaten zu berich­

ten, die in diesem Bundesgesetz näher geregelt werden. 

Vollziehung 

§ 84. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Wissen­

schaft, Forschung und Kunst betraut. 
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Anlage 1 

Diplomstudien 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1 .  1 .  Gesamtstunden: Die angeführten Gesamtstunden setzen eine Höchstzahl von prü­

fungspflichtigen Wochenstunden fest, die nicht überschritten werden darf. 

1 .2. Ergänzungspruftmgen: 

1 .2. 1 .  Darstellende Geometrie: 

Die Ergänzungsprufung Darstellende Geometrie umfaßt folgenden Stoff: 

Lösen der Grundaufgaben in zugeordneten Normalrissen; perspektivische Darstellung; 

Seitenrißprinzip; Darstellung ebenflächig begrenzter Körper und einfacher technischer 

Objekte; ebene Sc�tte und Netze von Prismen und Pyramiden; perspektive Mfmität 

und Kollineation; Nonnalriß eines Kreises; Ellipse als affmes Bild des Kreises; Dreh­

zylinder Wld Drehkege1; Darstellung der Kugel und ihrer ebenen Schnitte; ebene Schnitte 

von Drehzylindem llild Drehkegeln; Abwicklung von Drehzylindern und Drehkegeln. 

Die Ergänzungsprüfung entfällt, wenn Darstellende Geometrie nach der 8 . '  Schulstufe an 

einer höheren Schule im Ausmaß von mindestens 4 Wochenstunden als Pflichtgegen­

stand oder erfolgreich als Freigegenstand besucht wurde. Sie entfallt ferner, wenn dieses 

Fach Gegenstand einer Zusatzprüfung zur Reifeplüfung oder der Studienberechtigungs­

prüfung war. 

1 .2 .2 .  Latein : 

Die Ergänzungsprufung Latein umfaßt folgenden Stoff: 

Für die Arbeit mit lateinischen Texten der klassischen Zeit unter Heranziehung des 

Wörterbuches erlorderliche Kenntnis der Formenlehre und Syntax sowie verläßlich 

verfügbarer Basiswortschatz. 

Die Ergänzungsprufung entfallt, wenn Latein nach der 8 .  Schulstufe an einer höheren 

Schule im Ausmaß von mindestens 12 Wochenstunden al� Pflichtgegenstand oder 
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erfolgreich als Freigegenstand besucht wurde .  Sie entfällt ferner, wenn dieses Fach 

Gegenstand einer Zusatzplüfung Zill Reifeprüfung oder der StudienberechtigungsplÜfung 

war. 

1 .2.3 .  Griechisch : 

Die Ergänzungsprüfung Griechisch mnfaßt folgenden Stoff: 

Für die Arbeit mit attischen griechischen Texten unter Heranziehung des Wörterbuches 

erforderliche Kenntnis der F Olmenlehre und Syntax sowie verläßlich verfügbarer Basis­

wortschatz. 

Die Ergänzungsprufung entfallt, wenn Griechisch nach der 8 .  Schulstufe an einer 

höheren Schule im Ausmaß von mindestens 1 2  Wochenstunden als Pflichtgegenstand 

oder erfolgreich als Freigegenstand besucht wurde. Sie entfallt ferner, wenn dieses Fach 

Gegenstand einer Zusatzprüfung zur ReifepIiifung oder der Studienberechtigungsprufung 

war. 

1 .2.4. Biologie und Umweltkunde: 

Die ErgänzungspfÜfung Biologie und Umweltkunde utnfaßt folgenden Stoff: 

Überblickartige Keootnis des Pflanzen- und Tieneiches mit Schwerpunkt auf den 

wichtigen systematischep. Großeinheiten; Entwicklung der Lebewesen im Lauf der 

Erdgeschichte; Stammesgeschichte des Menschen; Bau und Funktion des menschlichen 

Körpers; Ernährung, Fortpflanzung und Vererbung bei Mensch und Tier; menschliches 

und tierisches Verhalten; Grundlagen des Lebens; Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere 

.als Ökosystem und Lebenswelt des Menschen. 

Entstehung und Aufbau der Erde (Gebirgsbildung, Vulkanismus, Erdbeben); Stellung der 

Erde im Weltall; Kristallbegriff; Gesteine und Minerale und deren Bildung; geologischer 

Aufbau Österreichs. 

Die Ergänzungsplüfung entfällt, wenn Biologie und Umweltkunde, allenfalls in Verbill­

dlll1g mit anderen Unterrichtsfächem, nach der 8 .  Schulstufe an einer höheren Schule im 

Ausmaß von mindestens 6 Wochenstunden als Pt1ichtgegenstand o der elfolgreich als 
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Freigegenstand besucht wurde. Sie entfällt femel', wenn dieses, Fach Gegenstand einer 

Zusatzprufung zur Reifeprüfung oder der Studienberechtigungsprüfung war. 

1 . 3 .  Akademischer Grad: Absolventinnen ist jeweils der akademische Grad "Diplom­

Ingenieurin" bzw. "Magistra . . .  " bzw. " Diplom-Ärztin" bzw. "Diplom-Tierärztin" zu 

verleihen. 

2. Besondere Bestimmungen 

2.1. IngenieurwissenschaftIiche Studien 

2. 1 . 1 .  Aufgabenstellung: Die Ingenieurivissenschaftlichen Studien dienen der naturwis­

senschaftlichen Grundausbildung und der anwendungsorientierten Berufsvorbildung für 

den Ingenieurberuf einschließlich der Vermittlung sonstiger bemfsrelevanter Kenntnisse 

und Fertigkeiten. 

2. 1 .2. Akademischer Grad: Diplom-Ingenieur, abgekürzt "Dip!. -Ing. " .  

2. 1 .3 .  Angewandte Geowissenschaften 

Studiendauer: 1 0 Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2, 1 .4. Architektur - Technik 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2. 1 .5 .  Bauingenieurwesen 

Studiendauer: 10 Semester 

Gesamtstunden: 2 10 
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2 . 1 .6 .  Bergwesen 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 . 7. Datentechl1ik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2. 1 .8 .  Elektrotechnik 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 .9 .  Erdölwesen 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2 . 1 . 10 .  Forst- und Holzwirtschaft 

Studiendauer: ,  1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0 

2. 1 . 1 1 .  Gesteinshüttenwesen 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2. 1 . 1 2 .  Hüttenwesen 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

4 
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2 . 1 . 13 .  Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2. 1 . 14. Informatik 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 . 1 5 .  Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2 .  L 1 6 .  KunststoJfteclm,ik 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2 . 1 . 1 7. Landschaftsplanung und Landschaftspflege 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 . 1 8 . Landwirtschaft 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 . 1 9 .  Lebensmittel- und Biotechnologie 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0 
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2 . 1 .20. Markscheidewesen 

Studiendauer: 1 0  Semester , 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . l . 2 1 .  Maschinenbau 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2. 1 .22. Mechatronik ' 

Studiendauer: lO Serhester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 .23 .  Montanmaschinenwesen 

. Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesan:ltstunden: 2 10 

2 . 1 .24. Petroleum Engineering 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2. 1 .25 .  Raumplanung und Raumordnung 

Studiendauer: 10 Semester 

Gesamtstunden: 210  

2. 1 .26. Technische Chemie 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 235 

6 
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2. 1 .27. Technische Mathematik 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 210  

2 . 1 .28 .  Technische Physik 

Studiendauer: 10 Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2 . 1 .29. Telematik 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 210  

2. 1 . 30. Verfahrenstechnik 

. Studiendauer: 10 Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2. 1 .3 1 .  Vermessungswesen 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 10 

2. 1 .32 .  Versicherungsmathematik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2. 1 . 33 .  Werkstoffwissellschaften 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

7 
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2. 1 . 34. Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0  

2. 1 .35 .  Wirtschajtsingenieurwesen-Maschinenbau 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 2 1 0 ·  

2 . 1 .36 .  Wirtschajtsingenieurwesen-Technische Chemie 

Studiendauer: 10  S emester 

Gesamtstunden: 235 

202.  Kulturwissenschaftliche Studien 

2.2 . 1 .  Aufgabenstellung: Die Kulturwissenschaftlichen Studien dienen der wissen­

schaftlichen Berufsvorbildung in den philologischen, historisch-kulturkundlichen und 

philosophisch-humanistischen F ächem. 

2.2.2. Akademischer Grad: Magister der Philosophie, lateinisch "Magister philosophiae",  

abgekürzt " Mag. phil. " . 

2.2 .3 . Ägyptologie 

Besondere Universitätsreife: Latein 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.4. Afrikanistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 
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2 .2 .5 .  Alte Geschichte und Altertumskunde 

Besondere Universitätsreife: Latein 

Studiendauer: 6 Semester 
Gesamtstunden: 90 

2.2 .6 .  Altsemitische Philologie und orientalische Archäologie 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2 .7 .  Anglistik und Amerikanistik 

Studiendauer: 6 Semester . 

Gesamtstunden: 90 

2 .2 .8 .  Arabistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2 .9. Bulgarisch 

.Studiendauer: 6 Semester 
Gesamtstunden: 90 

2.2 . 10 .  Byzantinistik und Neogräzistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtsttmden: 90 

2.2 . 1 1 . Deutsche Philologie 

Studiendauer: 6 Semester 
Gesamtstunden: 90 
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2.2. 12 .  Finno-Ugristik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2. 1 3 .  Französisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2. 14.  Geschichte 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2. 1 5 .  Griechisch 

Besondere Universitätsreife: Griechisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.  1 6. Indologie 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2. 17 .  Italienisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2. 1 8 .  Japanologie 

Studien dauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

1 0  
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2.2. 19 .  Judaistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.20. Klassische Archäologie 

Besondere Universitätsreife: Latein 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 , 

2.2 .2 1 .  Kunstgeschichte 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.22. Latein 

Besondere Universitätsreife : Latein 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.23 . Musikwissenschaft 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.24.  Nederlandistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstullden: 90 

2.2.25 . Pädagogik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

1 1  
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Gesamtstunden: 90 

2.2.26. Philosophie 

. Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2 .27.  Politikwissenschaft 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.28. Polnisch. 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2 .2 .29. Portugiesisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

. 2 .2 .30. Psychologie 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

1 2  

2.2.3 1 .  Publizisti/i- und Kommunikationswissenschaft 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.32.  Rumänisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 
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2.2. 33 .  Russisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.34. Serbokraatisch 

Studiendauer: 6 Semester . 

G�sarntstunden: 90 

2 .2 .35 .  Sinologie 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 · 

2 .2 .36. Skandinavistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2 .2.37. Slowenisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2. 38. Spanisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

13 

2.2 .39 .  Sprachen und Kulturen des Alten Orients 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: . 90 
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2 .2.40. Sprachwissenschaft 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.4 1 .  Theaterwissensc/tiIji 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

1 4  

2.2.42. Tibetologie und Buddhismuskunde 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.43 .  Tschechisch 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.44. Turkologie 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

2.2.45. Übersetzer- und Dolmetscherausbilduilg 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 1 20 

2.2.46. Übersetzer 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 
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2.2.47. Ur- und Frühgeschichte 

Studiendauer :  6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

1 5  

2 .  2.48. Vergleichende Literaturwissenschaft 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: . 90 

2.2.49. Völkerkunde 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 . 

2.2.50. Volkskunde . 

. Studiendauer :  6 Semester 

Gesanitstunden: 90 

2.3. Lehramtsstudien 

.2.3. 1 .  Aufgabenstellung: Die Lehramtsstudien dienen der fachlichen und pädagogisch­

didaktischen Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren Schulen. 

2.3 .2. Kombinationspflicht: Soweit Kombinationspflicht besteht, sind jeweils zweI 

Lehramtsstudien miteinander zu einem Studium zu verbinden. Die-Studierenden haben 

anläßlich der Zulassung die Kombination bekanntzugeben. Das Thema der Diplomarbeit 

ist aus den Prüfungsfachem des ersten Studiums zu wählen. 

Bei der Wahl der Kombination ist überdies zu beachten: 

a) Darstellende Geometrie darf nur mit Mathematik kombiniert werden. 

b) Instrumentalmusikerziehung darf nur als zweites Studium und nur mit Musik­

erziehung kombiniert werden. 
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. c) , Kombinierte Religionspädagogik der Evangelischen Theologie darf nur als erste 

Studienrichtung gewählt werden. Eine Kombination mit der Religionspädagogik der 

Katholischen Theologie ist lll1zulässig. 

2 . 3 . 3 .  Pädagogische Ausbildung der Lehramtskandidaten: Diese Ausbildung umfaßt 

a) eine allgemeine pädagogische Ausbildung im Ausmaß von 1 2  bis 14 Wochen­

stunden, 

b) eine fachdidaktische Ausbildung in jedem der kombinielten Studien und 

, c) ein Schulpraktikum in der Dauer von insgesamt 1 2  Wochen (gilt als 

8 Wochenstunden). Das Praktikum besteht aus einer 4-wöchigen Einführungsphase 

und einer 8-wöchigen Übungsphase an einer höheren Schule unter Aufsicht eines 

Betreuungslelu·ers. pas Schulpraktikum kann frühestens nach Ablegung der l. 

DiplompfÜfung begonnen werden. 

Die näheren Bestimmungen über die Organisation und Durchführung der pädagogischen . 

Ausbildung der Lehramtskandidaten hat der Bundesminister mit Verordnilllg zu regeln. 

2 . 3 .4 .  Akademischer Grad: Sofern bei den einzelnen Studien nicht anders angegeben, 

lautet der ,akademische Grad Magister der Philosophie, lateinisch "Magister philoso­

phiae", abgekürzt "Mag. phi! . " . ' 

2.3 .5 .  LehramtAnglistik und Amerikanistik 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1. Studium 56; 2 .  Studium 54 

2.3 .6. Lehramt Bildnerische Erziehung 

Vor der Zulassung: Nachweis der künstlerischen Begabung 

Studiendauer: 9 Semester 

Gesamtstunden: 143 

Akademischer Grad: Magister der Künste, lateinisch "Magister miium" ,  abgekürzt "Mag. 
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art. " 

2 .3 . 7. Lehramt Biologie und Erdwissenschaften 

Besondere Universitätsreife: Biologie und Umweltkunde 

Studiendauer: 9 Semester 

Gesamtstunden: 1 73 
Akademischer Grad: Magister der Naturwissenschaften, lateinisch "Magister rerum 

naturalium" , abgekürzt "Mag. rer. naf' . 

2 .3 . 8 .  Lehramt Biologie und Warenlehre 

Besondere Universitätsreife:  Biologie und Umweltkunde 

Studiendauer: 9 Semester 

Gesamtstunden: 1 78 
. Akademischer Grad: Magister der Natwwissenschaften� lateinisch "Magister rerum 

naturalium", abgekürzt "Mag. rer. nat" . 

2.3 .9.  Lehramt Chemie 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 1 15 ; 2. Studium 1 1 2 
Akademischer Grad: Magister der Naturwissenschaften, lateinisch " Magister rerum 

naturalium", abgekürzt "Mag. rer. nat. " 

2.3 . 10 .  Lehramt Darstellende Geometrie 

Besondere Universitätsreife: Darstellende Geometrie 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 75; 2. Studium 73 
Akademischer Grad: Magister der Naturwissenschaften, lateinisch "Magister retum 

I 

naturalium",  abgekürzt " Mag. rer. nat " 
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2.3 . 1 1 . Lehramt Deutsche Philologie 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden : 1 .  Studium 50; 2. Studium 46 

2.3 . 12 .  Lehramt Französisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 48; 2. Studium 46 

2.3 . 1 3 .  Lehramt Geograplde und Wirtschaftskunde 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 8 1 ;  2. Studium 72 

2.3 . 14.  Lehramt Geschichte und Sozialkunde 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 54; 2 .  Studium 48 

2". 3 . 15 .  Lehramt Griechisclz 

Besondere Universitätsreife : Griechisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden : 1 .  Studium 78;  2. Studium 66 

2 .3 . 16.  Lehramt Haus1zalts- und Ernährungswissenschaflen 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 1 09; 2 .  Studium 107 

Akademischer Grad: Magister der Naturwissenschaften, lateinisch "Magister rerum 

naturalium", abgekürzt "Mag. rer. nat. " 

2.3 . 17. Lehramt Instrumentalmusikerzieltung 

Vor der Zulassung: Nachweis der künstlerischen Begabung 
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Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 
. 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 68; 2. Studium 68 

Akademischer Grad: Magister der Künste, lateinisch "Magister artium",  abgekürzt "Mag. 

art. " 

2. 3 . 1 8 . Lehramt Italienisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 48; 2. Studium 46 

2.3 . 19 .  Lehramt Latein 

Besondere Universitätsreife: Latein 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 86; 2. Studium 82 

2.3 . 20. Lehramt Leibeserziehung 

Vor der Zulassung: Nachweis der körperlich-motorischen Eignung 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 105 ;  2 .  Studium 1 00 

2 .3 .2 1 .  Lehramt Mathematik 

Studiend:�uer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 79; 2. Studium 7 1  

Akademischec Grad: Magister der Naturwissenschaften, lateinisch· "Magister remill 

naturalium", abgekürzt "Mag. rer. nat. " 

2.3 .22 .  Lehramt Musikerziehung 

Vor der Zulassung: Nachweis der künstlerischen Begabung 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 13 1 ;  2 . Siudium 13 1 
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Akademischer Grad: Magister der Künste, lateinisch "Magister artium", abgekürzt "Mag. 

alt. " 

2 . 3 . 23 .  Lehramt Philosophie, Pädagogik und Psychologie 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 60; 2. Studium 52 

2 . 3 . 24.  Lehramt Physik 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht . 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 96; 2 .  Studium 84 

Akademischer Grad: Magister der Naturwissenschaften, lateinisch Magister rerum 

naturalium, abgekürzt Mag. rer. nat. 

. 2 .3 . 25 .  Lehramt Religion-Evangelische Theologie 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 76 

Akademischer Grad: Magister der Theologie, lateinisch "Magister theologiae", abgekürzt 

"Mag. theol. " 

2.3 .26. Lehramt Religion - Katholische Theologie 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 90, 2 .  Studium 90 

Akademischer Grad: Magister der Theologie, lateinisch "Magister theologiae" ,  abgekürzt 

"Mag. theol." 

2 .3 .27. Lehramt Russisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 64; 2 .  Studium 62 
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2.3 .28 .  Lehramt Selbständige Religionspädagogik - Katholische Theologie 

Studiendauer: 1 1  Semester 

Gesamtstunden: 1 8 1  

Akademischer Grad: Magister der Theologie, lateinisch "Magister theologiae", abgekürzt 

"Mag. theoL " 

2.3 .29. Lehramt Serbokroatisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 65 ; 2. Studium 63 

2 .3 .30. Lehramt Slowenisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 62; 2. Studium 60 

2.3 . 3 1 .  Lehramt Spanisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 56; 2. Studium 54 

2.3 .32.  Lehramt Textiles -Gestalten und Werken 

Vor der Zulassung: Nachweis der künstlerischen BegabUng 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 136;  2 .  Studium 136  

Akademischer Grad: Magister der Künste, lateinisch "Magister artium", abgekürzt "Mag. 

art. " 

2.3 .33 .  Lehramt Tschechisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 62; 2. Studium 60 
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2.3 .34.  Lehramt Ungarisch 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 68; 2. Studium 62 

2 .3 .35 .  Lehramt Werkerziehung 

Vor der Zulassung: Nachweis der künstlerischen Begabung 

Studiendauer: 9 Semester, Kombinationspflicht 

Gesamtstunden: 1 .  Studium 1 3 1 ;  2. Srudiwn 1 3 1 

Akademischer Grad: Magister der Künste, lateinisch "Magister artium",  abgekürzt "Mag. 

art. " 

2.3 .36 .  Lehramt Wirtschaftspädagogik 

Studiendauer: 9 Semester 

Gesamtstunden: 155 

Akademischer Grad: Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, lateinisch 

"Magister rerwn socialium oeconomicammque", abgekürzt "Mag. rer. soc. oec. " 

2.4. Medizinische Studien ' 

2.4. L Aufgabenstellung: Die medizinischen Studien dienen dem Elwerb der medizinre­

levanten naturwissenschaftlichen und humanwissenschaftlichen GrundkeIUltnisse, der 

Vermittlung eines umfassenden Überblickswissens über die theoretischen und prakti­

schen Aspekte der gesamten Heilkunde sowie der Einübung in ärztliche Tätigkeiten. 

2.4.2. Humanmedizin 

Besondere Universitätsreife: Biologie und Umweltkunde 

Studiendauer: 12  Semester 

Gesamtstunden: 297 

Akademischer Grad: Diplom-Arzt, lateinisch "Magister medicinae universae", abgekürzt 
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2.4. 3 .  Veterinärmedizin 

23 

Besondere Universitätsreife: Biologie und Umweltkunde 

Stumendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 262 

Akademischer Grad: Diplom-Tierarzt, lateinisch I1Magister medicinae veterinariae " , 

abgekürzt " Mag. med. vet. " 

2.4.4. Zahnmedizin 

Die 'Yeitere Ausgestaltung ist Gegenstand gesondelter Beratungen. 

· 2.5. Naturwissenschaftliche Studien 

2.5. 1 .  Aufgabenstellung: Die Naturwissenschaftlichen Studien dienen der wissenschaftli­

chen Berufsvorbildung in den fonnal- und naturwissenschaftlichen sowie in den bio- und 

geowissenschaftlichen Fächern. 

2.5 .2 .  Akademischer Grad: Sofern bei den einzelnen Studien nicht anders angegeben, 
, I 

lautet der akademische Grad Magister der Naturwissenschaften, lateinisch "Magister 

rerum naturalium", abgekürzt "Mag. rer. nat." .  

2.5 .3 .  Astronomie 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2.5 .4.  Biologie 

Besondere Universitätsreife :  Biologie und Umweltkunde 

Studiendauer: 10 Semester 
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Gesamtstunden: 150 

2. 5 .5 .  Chemie 

Studiendauer: 10  Semester 

Gesamtstunden: 235 

2.5 .6 .  Erdwissenschaften 

24 

. Besondere Universitätsreife :  Biologie und Umweltkunde 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 150 

2 .5 .7. Ernährungswissenschaften 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2 .5 .8 .  Geographie 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 1 20 

2 .5 .9 .  Logistik 

Studiendauer: 6 Semester 

Gesamtstunden: 90 

. 2.5 . 10. Mathematik 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2 .5 . 1 1 .  Meteorologie und Geophysik 

Studiendauer: 8 Semester 
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Gesamtstunden: 1 20 

2 .5 . 12 .  Pharmazie 

B esondere Universitätsreife: Biologie und Umweltkunde 
Studiendauer: 9 Semester · 

Gesamtstunden: 220 

. Akademischer Grad: Magister der Pharmazie, lateinisch "Magister phannaciae", abge­

kürzt "Mag. phruID." 

2 . 5 . 1 3 .  Physik 

Studiendauer: 10 Semester 

Gesamtstunden: 1 50 

.2 .5 . 14. Sportwissenschajten 

Vor der Zulassung: Nachweis der körperlich-motorischen Eignung 
Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2.6. Rechts-, sozlal- und wirtschaftswissenschaftliche Studien 

2.6. 1 .  Aufgabenstellllilg: Die Rechts-, sozial- und wÜ1schaftswissenschaftlichen Studien 
dienen der wissenschaftlichen Berufsvorbildung in den Rechts-, Sozial- und Wirtschafts­
wissenschaften . 

. 2 . 6 . 2 .  Akademischer Grad: Sofern bei den einzelnen Studien nicht anders angegeben, 
lautet der akademische Grad Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
lateinisch "Magister rerum socialium oeconomicammque",  abgekürzt "Mag. rer. soc. 
oec. " .  
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2.6. 3 .  Betriebswirtschaft 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2.6.4. Handelswissenschaft 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2 .6 .5 .  Internationale Betriebswirtschaft 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamt�tunden: 120 

2 .6.6. Rechtswissenschaften 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

26 

Akademischer Grad: Magister der Rechtswissenschaften, lateinisch "Magister iuris", 

abgekürzt "Mag. iur. " 

2.6 .7 .  Sozialwirtschajt 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2.6.8 .  Soziologie 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 

2.6.9. Statistik 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 
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2.6. 10 .  Volkswirtschaft 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 1 20 

2.6. 1 1 . Wirtschaftsinformatik 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 1 20 

2.7. Theologische Studien 

27 

2 . 7. 1 .  AufgabensteIlung: Die Theologischen Studien dienen der wissenschaftlichen 

Berufsvorbildung fur Tätigkeiten in kirchlichem Die�st oder Auftrag sowie für Tätig­

keiten, die Kennthisse der Bibel sowie der historischen und aktuellen kirchlichen Ideen, 

Institutionen und Dogmen erfordern. 

2.7.2.Akademischer Grad: Sofern bei den einzelnen Studien nicht anders angegeben, 

lautet der akademische Grad Magister der Theologie, lateinisch "Magister theologiae", 

abgekürzt "Mag. theo! . " .  

2 . 7 . 3 .  B e i  einem Übertritt von Studierenden von yiner kirchlichen theologischen Lehr­

anstalt an eine Katholisch-TheologIsche Fakultät sind die an der Lehranstalt zurückge­

legten Semester in die vorgeschriebene Studiendauer einzureclmen, soweit diese Studien 

in siImgemäßer Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eingerichtet 

wurden. 

Die Prüfungen, die an diesen Lehraristalten abgelegt wurden, sind als Ergänzungs­

prüfungen anzuerkennen, sofern die Prüfer die Lehrbefugnis für das betreffende Fach 

besitzen oder von einer Katholisch-Theologischen Fakultät zur Abnahme dei jeweiligen 

Prüfungen bestellt wurden. 

Die Plüfungen sind als Diplompliifungen anzuerkennen, sofem sie unter dem Vorsitz 
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eines von einer Katholisch-Theologischen Fakultät hiezu besteHten Universitätsprofes­

sors abgelegt wurden. Anstelle eines Universitätsprofessors karm von der Katholisch­

Theologischen Fakultät eine andere Person hiezu bestellt werden. Diesfalls ist der 

kirchlichen theologischen Lehranstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

2.7.4. Absolventen kirchlicher theologischer Lehranstalten ist der Diplomgrad "Magister 
, . 

der Theologie", lateinisch "Magister theologiae", abgekürzt "Mag. theol. " ,  zu verleihen, 

sofern 

a) durch Einrechnung die m dieser Anlage vorgeschriebene Studiendauer erreicht 

wurde, 

b) die abgelegten Prüfungen anerkannt wurden und 

c) die Diplomarbeit von einem fachzuständigen Universitätsprofessor der Katholisch­

Theologischen Fakultät positiv bew1eilt oder von einem fachzuständigen Universi­

tätsdozenten an der betreffenden Lehranstalt betreut und positiv bemteilt wurde. Der 

4. Abschnitt des 6 .  Teiles dieses Bundesgesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 

Für die Verleihung des Diplomgrades ist diesfalls kein Übertritt an eine Katholisch­

Theologische Fakultät erforderlich. 

2.7 .5 .  Evangelische Fachtheologie 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 150  

2 .7 .6.  Katholische Fachtheologie 

Studiendauer: 1 0  Semester 

Gesamtstunden: 150 

2 .7.7 .  Philosophie an Katholisch-Theologischen Fakultäten 

Studiendauer: 8 Semester 

Gesamtstunden: 120 
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Akademischer Grad: Magister der Philosophie der Theologischen Fakultät, l<1:teinisch 

"Magister philosophiae facultatis theologicae",  abgekürzt tIMag. phil. fac .  theoL" 
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Anlage 2 

Doktoratsstudien 

1 .  Allgemeine Bestimmungen 

1 . 1 .  AufgabensteIlung: Die Doktoratsstudien dienen der Heranführung der Absolventen der 

Diplomstudien zur selbständigen Bewältigung wissenschaftlicher Probleme in den 

jeweiligen Fachtichtungen. 

1.2. Akademischer Grad: Absolventinnen ist jeweils der akademische Grad "Doktorin . . . " 

bzw. "Doctor . . . " bzw. "Doktorin-Ingenieurin l1 zu verleihen. 

2. Besondere Bestimmungen 

2. 1 .  Doktoratsstudium der Evangelischen Theologie 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß eines evangelisch-theologischen Diplomstudiums oder 

erfolgreiche Ablegung der Kandidatenplüfung (examen pro candidatura) oder 

erfolgreiche Ablegung einer gleichwertigen ausländischen evangelisch-theologischen 

Abschlußplüftmg� 

Studiendauer: 4 Semester 

, ' 

. Akademischer Grad: Doktor der Theologie, lateinisch "Doctor the'ologiae", abgekürzt "Dr. 

theol. " 

2.2. Doktoratsstudium der Humanmedizin 

, Zulassungsvoraussetzung: Abschluß des Diplomstudiums der Humanmedizin oder eines 

gleichwertigen Studiums. 

Studiendauer: 4 Semester 

Akademischer Grad: Doktor der Humamnedizin, lateinisch "Doctor medicinae universae", 

abgekürzt "Dr. med. univ. " 
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2.3 . Doktoratsstudium der Ingenieurwissenschaften 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß eines ingeni�U1wissenschaftlichen Diplomstudiums 

oder eines an einer Technischen Universität oder Fakultät eingerichteten Lehramtsstudiums 

oder eines gleichwel1igen Studiums.  

Studiendauer: 4 Semester 

Akademischer Grad: Doktor-Ingenieur, abgekürzt "Or. -Ing. " 

2.4. Doktoratsstudium der Katholischen Theologie 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß des Diplomstudiums der Katholischen Fachtheologie" : ' 

oder Abschluß des Leluamtsstudiums der Selbständigen Religionspädagogik oder 

eines gleichwertigen Studiums. 

Studiendauer: 4 Semester 

Akademischer Grad: Doktor der Theologie, lateinisch "Doctor theologiae" ,  abgekürzt "Or. 

theol. " 

2.5 .  Doktoratsstudium der Naturwissenschaften 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß eines natmwissenschaftlichen Oiplomstudiums oder 

eines gleichwel1igen Studiums. 

Studiendauer: 4 Semester 

Akademischer Grad: Ooktor der Naturwissenschaften, lateinisch " Ooctor rerum 

naturalium", abgekürzt "Or. rer. nat.H 

2.6.  Doktoratsstudium der Philosophie 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß eines kultulwissenschaftlichen Oiplomstudiums oder 

eines gleichwel1igen Studiums. 

Studiendauer: 4 Semester 

Akademischer Grad: Ooktor der Philosophie, lateinisch BOoctor philosophiae",  abgekürzt 

"Or. phi!. "  

Juni 1 995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original)104 von 183

www.parlament.gv.at



3 

2.7.  poktoratsstudium der Philosophie an einer Katholisch-Theologischen Fakultät 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß des Diplomstudiums der Philosophie an emer 

Katholisch ... Theologischen Fakultät oder eines gleichwertigen Studiums. 

Studiendauer: 4 Semester 

Akademi�cher Grad: Doktor der Philosophie einer Kathohsch-Theologischen Fakultät, 

lateinisch "Doctor philosophiae facultatis theologicae", abgekürzt "Dr. phil . fac. theol. "  

2.8 .  Doktoratsstudium der Rechtswissenschajten 
. . 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß des Diplomstudiums der Rechtswissenschaften oder 

eines gleichwertigen Studiums. 

Srudiendauer: 2 Semester 

Akademischer Grad: Doktor der Rechtswissenschaften, lateinisch "Doctor iUlis",  abgekürzt 

"Dr. iu!'. " 

2.9. Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß eines sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 

Diplomstudiums oder eines gleichwertigen Studiums. 

Studiendauer: 4 Semester 

Akademischer Grad: Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, lateinisch "Doctor 

rerum socialium oeconomicammque" abgekürzt "Dr. rer. soc. oec."  

2. 10. Doktoratsstudium der Veterinärmedizin 

Zulassungsvoraussetzung: Abschluß des Diplomstudiums der Veterinätmedizin oder 

eines gleichwertigen Studiums . . 

Studiendauer: 4 Semester, 

Akademischer Grad: Doktor der Veterinännedizin, lateinisch "Doctor medicinae 

veterinariae",  abgekürzt "D!'. med. vet. " 
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BUNDESM INISTE R I UM FÜR 

WISSENSCHAFT ,  FORSCHUNG UND KUNST . 

' TEI L C 

VO R B LATI ,  

KOSTE N B ER EC H N U N G U N D  

E R LÄUTE R U N G E N 

\ 
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V o r b l a t t  

Probleme: 

* aufwendige und schwer durchschaubare Struktur des Studienrechts, 

* Betonung der fOlmalen rechtlichen Detenniniemng vor der Ziel orientierung der 

Studien, 

* komplizierte Typologie der Studien, 

* geringe Möglichkeiten der Studienkommission für die Gestaltung des Studienplanes 

und der Prufungsordnung, 

* hoher Aufwand bei der Velwaltung der Studierenden, 

* eingescluänkter Rechtsschutz bei Plüfungen, 

* lange Studienzeiten, 

* hohe Drop-out-Raten. 

Ziele: 

* Vere.i.nfachllilg der Struktur des Studiemechts, 

* Verbesserung der Zielorientiertheit der Studien, 

* adäquate Zuordnung der Entscheidungs- und Verantwortungskompetenz, 

* Vereinfachung der Typologie der S tudien, 

* Verbesserung der rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen bei Plüfungen, 

* Vereinfachung der Administration der Studierenden, 

* Reduktion der priifungspflichtigen Stunden, 

* Verbesserung der Information für Studienanfanger. 

Alternative: 

* weitere Refonnen in der geltenden rechtlichen S nuktur. 

Kosten: 

* Die Gegenüberstellung der berechneten zusätzlichen Ausgaben und Einsparungen 

ergibt im Ergebnis Einsparungen im Umfang von S 42,436 .042,--. 

EU -Konformität: 

* gegeben. 
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E r l ä u t e r u n g e n  

Allgemeiner Teil 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz" wurde 1 966 in Kraft gesetzt und war der 

, Beginn einer Periode der Studiemeformen, die durch ein sehr aufwendiges Rechtsset­

zungssystem gekennzeichnet ist. Dieser Studiemeformansatz sollte neben einer Ver­

rechtlichung des Lem- und Studienbetriebes auch eine Modemisierung der Studien 

ermöglichen. 

Dieser Ansatz fuhrte in den letzten 30 Jahren zu zehn besonderen Studiengesetzen, 118 

Studienordnungen und 349 Studienplänen, die jeweils in  unterschiedlicher Häufigkeit 

novelliert wurden. Die Ordnungsfunktion wurde erfüllt, hinsichtlich der inhaltlichen 

Bedeutung der Refonnen wurden jedoch bereits in den 70er Jahren Zweifel artikuliert. 

Denn hinter die zahlreichen Paragraphen der oftmals novellierten Gesetze und Ver­

ordnungen traten die von den Studien zu erfüllenden Aufgaben zunehmend in den 

Hintergrund. 

Zur Beratung von Maßnahmen, in Hinkunft einen geeigneteren rechtlichen Rahmen für 

eine effektivere lllld zielorientierte Gestaltung von Lehre und Studium zu schaffen, 

wurde im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung die Arbeitsgruppe "De­

regulieruilg des Studienrechts" eingesetzt. 

Die Beratungsergebnis�e wurden im Sommer 1994 publizie11 (Reform des Studienrechts. 

Materialien zur Studiemefonn IV. BMWF, 1994) und einem Vorbegutachtungsvelfahren 

tmterzogen. 

Die Ergebnisse dieses Vorbegutachtungsvelfahrens wUrden in der Arbeitsgmppe disku­

tiert und ebenso wie der Endbericht diesem Gesetzesentwutf zu Gmnde gelegt. 
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Die Reformziele Deregulierung und Dezentralisierung waren dabei allerdings keine 

eigengewichtig�n Refonnziele und kein Selbstzweck, sondern sollten Mittel sein, um 

darüber hinausweisende Anliegen zu erfüllen. Refonnziele der Beratungen der Arbeits­

gruppe waren in diesem Sinne : 

Verbesserung der Zielorientiertheit der Studien, 

SteigefWlg der Innovationsfähigkeit im Bereich der universitären Lehre, . 

adäquate Zuordnung von Entscheidungs- und Verantwortungskompetenz, 

Verbesserung der Studienbedingungen, 

Erhöhung der Effizienz des Studiensystems und 

Verbesserung der rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen im Studienrecht. 

Nach Abschluß der Beratungen der Arbeitsgruppe "Deregulienmg des Studienrechts" 

wurde die Arbeitsgruppe "Reform des Studiemechts H" eingesetzt, um Maßnahmen zu 

folgenden Problembereichen zu beraten: 

lange Studienzeiten, 

hohe Drop-out -Raten, 

Strukturierung des Studienangebotes, 

Vereinfachilllg der Typologie der Studien, 

administrative Vereinfachungen. 

Die Beratungen dieser Arbeitsgruppe sind noch nicht abgeschlossen, Teilergebnisse 

insbesondere in bezug auf die Verkürzung der Studienzeiten, Vereinfachungen der 

Typologie der Studien und der Administration konnten bereits in den vorliegenden 

Gesetzesentwurf eingearbeitet werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwwf sollen schließlich neben einer Dereguliemng und 

Dezentralisierung des Studiemechts im Sinne der Reform 4es Organisationsrechts auch 

Intentionen der Velwaltungsrefonn und der Rechtsbereinigung velwirklicht werden. 
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Dabei war zu prüfen, inwieweit fur .die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten in der 

Lehre Nonnen erforderlich sind und bejahendenfalls, auf welcher Ebene diese fest­

zulegen sein werden. Bestimmungen, die nichts nomueren, sondem lediglich ein "Be­

kelliltnis" darstellen, waren zu velmeiden. Besonderer Wert wurde auf eine möglichst 

klare Rechtssprache und einen Gesetzesaufbau gelegt, der die Bestimmungen lesbar, 

verständlich und somit leicht nachvollziehbar und administrierbar macht. 

Im Sinne einer Verwaltungsrefonn sind insbesondere auch die Überlegungen hinsichtlich 

der Neugestaltung der rechtlichen Grundlagen für die Verwaltung der Studierenden zu 

sehen. Die Vorschläge zur Abschaffung der Inskription und zu einer neuen Form der 

Verlängerung der Zugehörigkeit zur Universität sollen zu einer Entlastung der Ver­

waltung an den Universitäten beitragen. 

Die vorgeschlagenen Regelungen werden in folgenden Zusammenhängen budgetäre 

Auswirkungen haben: 

1 .  Personelle Unterstützung für den Studiendekan und die Studienkommissionen 

Im Entwurf werden dem Studiend�kan und den Studienkommissionen einige, im ·  
Vergleich mit dem UOG 1993 zusätzliche, Aufgaben übertragen, die nur mit ent­

sprechender personeller Unterstützung auszufüllen sind. Es handelt sich dabei um 

folgende Angelegenheiten: 

• Erarbeitung eines Velwendungsprofils als Grundlage für den Studienplan, 

• eigenständige Gestaltung des Studienplanes, 

• autonome Abwicklung des Begutachtungsvelfahrens über die Studienpläne, 

• Erstellung und Verteilung von InfOlmationsbroschüren für Studienanfänger, 

• Organisation von Tutorien und Orientierungsveranstaltungen für Studienanfän-

ger, 
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• Durchführung von Verfahren zur Aufhebung von Pliifungen. 

Die personelle Unterstützung wäre beim Studiendekan anzubinden. Diese Infrastruk­

tur würde jedoch allen Studienkommissionen im Wirkungsbereich des Studiende­

kans zur Verfügung stehen. Dies stellt auch die auf Grund der Aufgabenteilung des 

UOG 1993 unbedingt notwendige organisatorische Verbindung zwischen dem 

Studiendekan und dem Vorsitzenden der Studienkommission sicher. Bei der Be­

rechnung wurde die Anzahl der Studien, die in einer Fakultät bzw. Universität ohne 
, 

Fakultätsgliederung zu betreuen sind, entsprechend berücksichtigt. 

Für die Erfüllung dieser Aufgaben wären für die 43 Fakultäten bzw. Universitäten 

ohne Fakultätsgliederung 25 A-, 23 B- und 43 C-Stellen mit folgenden fmanziellen 

Auswirkungen (Basis: Handbuch . "Was kostet ein Gesetz? ") vorzusehen: 

1 A-Stelle kostet: 820.857,--
98.503,--
16. 800,--

164 . 17 1,--
1,100.33 1 , --

Personalaufwand 
. Sachkosten ( 12 % des Personalaufwandes) 
Raumkosten 
VelW.gemeinkosten (20 % des Pers.aufw.) 
Gesamtkosten 

Bei 25 A-Stellen betragen die Gesamtkosten S 27,508.275,-- jälrrlich. 

1 B-Stelle kostet: 498.688,--
59. 843,--
16. 800,--
99.738,--

675.069,--

Personalaufwand 
Sachkosten ( 12 % des Personalaufwandes) 
Raumkosten 
Verw.gemeinkosten (20 % des Pers.aufw,) 
Gesamtkosten 

Bei 23 B-Stellen betragen die Gesamtkosten S 15,526.587,-- jährlich. 

1 C-Stelle kostet: 362.556,--
43.507,--
16.800,--
72.51 L--

495 .374,--

Personalaufwand 
Sachkosten (12% des Personalaufwandes) 
Raumkosten 
Velw.gemeinkosten (20 % des Pers.aufw.) 
Gesamtkosten . 

Bei 43 C-Stellen betragen die Gesamtkosten S 21,30 1 .082,-- jährlich. 
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Insgesamt betragen die fmanziellen Auswirkungen rur zusätzliches Personal 

S 64,335.944,-- jährlich. 

2 . .  Aufwendungen für die Gesamtstudienkommissionen: 

Den schon bisher bestehenden gesamtästerreichischen Studienkommissionen werden 

neue Aufgaben übertragen. Dies wird die Sitzungstätigkeit und die damit verbunde­

nen Reisetätigkeiten verstärken und führt zu folgenden zusätzlichen Aufwendungen: 

Derzeit sind 72 Studienrichtungen an mehr als einem Standort eingerichtet. Sofern 

die Standorte unverändert bleiben, bestehen 72 Gesamtstudienkonunissionen. 

Der S itzungsaufwand für eine Sitzung kann folgendennaßen berechnet werden: 

Im Durchschnitt sind die Studien an 3 Standorten eingerichtet. 
Daher hat jede Gesamtstudienkommission 9 Mitglieder. 
Durchsclmittlich werden je Mitglied 600,--

400.--
1 .000,--

Reisekosten und 
Tagesgebühr, somit 
Gesamtaufwand anfallen. 

Eine Sitzung der Gesamtstudienkommission vemrsacht somit einen Aufwand von 

9.000,--. Bei geschätzten 4 Sitzungen im Studienjahr und 72 Gesamtstudienkommis­

sionen ergibt dies jährliche Aufwendungen von S 2,592.000,--. 
-

3. . Verteilung von InfonnationsbroschÜTen an Studienanfanger 

Jährlich ist mit 30.000 Studienanfängem zu kalkulieren. Die durchschnittliche An­

fangerinformation umfaßt: 

3 Seiten Wesentliches vom Studienrecht, 

J 5 Seiten S�dienplan, 

5 Seiten Verwendungsprofil der Absolventen, 
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7 Seiten empfohlene Lehrveranstaltungen des I .Studienjahres = 

30 Seiten insg., kopiert auf 15 BI. A 4 ä S O, 70 = S 1 0,50 

Zuschlag für Umschlag, Klammerung, Auflagenreserve und Ähnliches S 3,50, 

. ergibt Stückpreis von S 14,00. 

30.000 Stk. ergeben somit einen Jahresaufwand von S 420.000,--. 

Die Redaktion der Broschüren obliegt dem Personal des Studiendekans. 

4. Durchftihrung von Anfangertutorien 

Von den 30.000 Studienanfängem werden geschätzte 1 5 .000 ein Anfängertutorium 

, in Anspruch nehmen. Bei einer realistischen Gruppengröße von 1 0  Teilnehmern be­

deutet dies ein Angebot von durchschnittlich 1 .500 Tutorien jährlich. In Anlehnung 

an die bisherige Entlohnung der Tutoren wäre eine Betrag von 1 0.000,-- zu kalkulie­

ren, der eine jährliche Gesamtbelastung von S 1 5,000.000,-- ergibt. 

Die Organisation der Tutorien obliegt dem Personal des Studiendekans. 

5 .  Aufgabenreduktion in der Sektion I des BMWFK 

Die Neugestaltung des Studienrechts führt zu einem Entfall von Aufgaben, die bis­

her von der Sektion I wahrge�ommen wurden. Dies elmöglicht die Einsparung von 

6 Planstellen der Verwendungsgruppe A. Dies hat folgende finanzielle Auswirkun­

gen: 

1 A-Stelle kostet: 820.857,--
98 .503,--
16 . 800, --

164. 1 7 1.--
1 , 100.33 1 ,--

Personalaufwand 
Sachkosten ( 12% des Pers.aufw.) 
Raumkosten 
Verw.gemeinkosten (20% des Pers.aufw.) 
Gesamtkosten 

Bei 6 A-Stellen beträgt die Gesamteinsparung S 6,601 .986,-- jährlich. 
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6. Entfall der Aufbaustudien 

Die Übelführung der Aufbaustudien in gebührenpflichtige Universitätslehrgänge 

reduziert das Lehrangebot mn insgesamt 1 .  79 1 Wochenstunden je Studie�ahr. Da­

von werden derzeit 126 Wochenstunden als �emW1erierte Lehraufträge, 1 .665 Wo,­

chenstunden mit Kollegiengeld abgegolt�n. 

r Wochenstunde Kollegiengeld verursacht einen Aufwand von ca. 6.000,--/Seme­
ster, 2.000,-- wären für Prüfungs tätigkeiten hinzuzurechnen. Im Studienjahr fallen 
somit 16.000,-- an. 

1 Wochenstunde remunerierter Lehrauftrag verursacht einen Aufwand von ca. 
2 1 .000,--/Semester, 2 .009,-- wären für Prüfungstätigkeiten hinzuzurechnen. Im Stu­
dienjahr fallen somit 46.000,-- an. 

Die Überführung der Aufbaustudien verursacht daher Einsparungen im Ausmaß von 

S 32,436.000,--. 

7 .  Entfall der Gesamtstudienkommissionen i n  der bisherigen F onn 

Derzeit sind 72 Studienrichtungen an mehr als einem Standort emgerichtet, es beste­

hen 72 Gesamtstudienkommissionen. 

Der Sitzungsaufwand für eine Sitzung kann folgendermaßen berechnet werden: 

Im Durchschnitt sind die Studien an 3 Standorten eingerichtet. 
Derzeit hat jede Gesamtstudienkommission 1 8  Mitglieder. 

Durchschnittlich fallen je Mitglied 600,--
400,--

1 .000,--

Reisekosten und 
Tagesgebühr, somit 
Gesamtaufwand an. 

Eine Sitzung der Gesamtstudienkommission verursacht somit einen Aufwand von 

18 .000,--. B ei derzeit durchsclmittlich 1 Sitzung im Studienjahr und 72 Gesamtstu­

dienkommissionen ergibt dies jährliche Einsp'amngen von S 1 ,  296.000,--. 
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8 .  Abschaffung der Kombinationspflicht, Verkürzung der Studiendauer 

Die Abschaffung der Kombinationspflicht bei den kultmwissenschaftlichen Studien 

und die damit verbundene Verkürzung der Studiendauer um 2 Semester bewirkt Ein­

sparungen im Bereich der Studienförderung. 

Derzeit (WS 1993/94) gibt es ca. 3 8.000 Studierende der kulturwissenschaftlichen 

Studien. Davon beziehen rund 1 0% Studienbeihilfe. Bei einem derzeitigen durch� 

schnittlichen Jahresstipendium von 50.000,-- für rund 4.000 Studierende und einer 

derzeit 5 -jährigen Anspruchsdauer (Gesamtstipendium für 4.000 Studierende für 5 

Jahre = 200,000.000,--) ergibt eine Reduktion der gesetzlichen Studiendauer eine 

EinsparUng in der Höhe von S 40,000.000,--. 

Die Reduktion der Studiendauer im Studium Psychologie wn 2 Semester reduziert 

die Aufwendungen für die Studienförderung (Gesamtstipendium für 1 .000 StudIe­

rende für 6 Jahre = 50,000.000,--) um S 8,300.000,--. 

Die Reduktion der Studiendauer in den Studien Ernährungswissenschaften und Geo­

graphie um 1 Semester reduziert die A�lfwendungen für die Studienförderung (Ge­

samtstipendium fur 200' Studierende für 5,5 Jame = 10,000.000,--) um S 1 ,800.000. 

Die gesamten Einsparungen im Bereich der Studienförderung umfassen somit rund 

S 50,300.000,--. 

9. Reduktion der pfÜfungspflichtigen Stunden 

1 Wochenstunde wissenschaftliche Lehre kann folgendennaßen beziffeli werden: 
1 Wochenstunde Kollegiengeld verursacht einen Aufwand von ca. 6.000,--/Seme­
ster, 1 Wochenstunde remunerierter Lehrauftrag ca. 2 1 .000,--/Semester. Unter der 
Annahme, daß beide Arten der Lehre gleich verteilt sind, und unter Hinzureclmung 
eines Betrages von 2.000,-- für die Plüfungstätigkeit ergibt sich ein durchschnitt­
hcher Wert von 15 .500,-- je Semester oder 3 1 .000,-- je Studienjalu·. 
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Die vorgeschlagenen Stundenkürzungen umfassen 62 1 Wochenstunden. Unter Be­

rücksichtigung des Umstandes, daß ein Teil dieses Lehrangebotes auch in anderen 

Studien weiterhin anzubieten ist, reduziert sich die Einsparung bei vorsichtiger 

Schätzung auf 500 Wochenstunden. 'Dies bedeutet Einsparungen im Ausmaß von S ' 

1 5,500.000,-- jährlich. 

1 0. Abschaffung der Ausbildungsbeihilfe für Studierende der Veterinärmedizin 

Die AuszahlWlg einer finanziellen Vergütung für Studierende, die sich noch in Aus­

bildung befinden, ist insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten budgetä­

ren Situation ' und im Hinblick auf die Präzedenzwirkung fur andere Studien nicht 

mehr aufrechtzuerhalten. Es wird daher der Entfall der Ausbildungsbeihilfe vorge­

schlagen. 

Die Ausbildungsbeihilfe beträgt derzeit S 12.670,--, die den Praktikanten für sechs 

Monate gebührt. Ausgehend vom Jahreserfolg 1 995 bei 111420717295/020 kann eine 

jährliche Einsparung von S 15,500.000,-- erwartet werden. 

1 1 . Neuordnung der Administration der Studierenden 

Der Wegfall der Inskriptionseingabe für alle zweit- und höhersemestrigen Studieren� 

den, die ihre Studien unverändert weiterfülrren (Annahme: 80 % der zweit- und hö­

h�rsemestrigen Studierenden), bewirkt folgende Einsparungen: 

1 50.000 Datenerfassungen und -verarbeitungen a S 5.-

ergibt rur 2 Semester S 1 ,500.000.-, 

Der Wegfall der Erstellung und Zusendung von Ausweisetiketten, Studienbüchem 

und Inskriptionsbestätigungen für dieselbe Menge Studierender im Sommersemester 

(Porto S 7,50, Fonnulare, Kuvert und Druck S 3 ,50) ergibt Einsparungen in der Hö-
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he von S 1,650.000.-

In Summe ergeben die meßbaren Einsparungen im administrativen Bereich jährlich 

S 3,150.000.--. 

12 .  Zusammenstelhmg 

Die Studienreforrn führt somit zu folgenden jälu'lichen Mehrausgaben: 

zusätzliches Personal 
neue Gesamtstudienkommissionen 
Informationsbroschüren 
Anfangertutorien 

. Summe 

S 64,335 .944,-� 
S 2,592.000,-­
S 420.000,-­
S 1 5,000.000.-­
S 82,347.944,-- . 

Die Studienrefonn führt jedoch zu folgenden jährlichen Einsparungen : 

Personaleinsparung 
Entfall der Aufbaustudien 
Entfall der alten Gesamtstudienkommissionen 
Reform der Administration 
Abschaffung der Ausbildungsbeihilfe 
Verkürzung der Studiendauer 
RedJJ.ktion der prüfungspflichtigen Stunden 
Summe 

S 6,601 .986,-­
S 32,436.000,-­
S 1 ,296.000,-­
S 3 , 150.000,-­
S 15,500.000,-­
S 50,300.000,-­
S 1 5,500.000,-­
S 1 24,783.986,--

Die Studienrefonn bewirkt daher im Ergebnis Einsparungen � Ausmaß von S 

42,436.042,--. 

Zur EU-Konfonnität ist darauf hinzuweisen, daß die neue Regelung einen studienrecht­

lichen Rahmen schafft, bei dessen Konkretisierung und Vollziehung die einschlägigen 

Richtlinien .der Europäischen Gemeinschaften zu beachten sein werden. Der häufige Be­

zug auf den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Gesetzestext liegt darin begrun-
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det, daß Österreich auch als EU-Mitglied einen Teil des (weiteren) EWR bildet. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage fur dieses Bundesgesetz bildet Art. 14 B-VG. 

Besonderer Teil 

1 .  Aufbau des Gesetzesentwurfes 

Der vorliegende Gesetzesentwurf besteht aus 8 Teilen: 

Der 1 .  Teil (Geltungsbereich und Rechtsquellen) faßt die künftigen Arten von Rechts­

quellen zusammen Wld regelt die Verfahren fUr deren Erstellung. Dazu zählen insbeson­

dere die Bestimmungen über das Verwendungsprofil und die künftigen Aufgaben der 

Gesamtstudienkommissionen . 

. Im 2. Teil (Studierende) sind die Regelungen enthalten, · die die Studierenden auf Grund 
/ . . . 

ihres Status betreffen. Der 1 .  Abschnitt beinhaltet die allgemeinen Bestimmungen, die 

für alle S�dierenden in gleicher Weise gelten. Der 2. Abschnitt enthält die besonderen 

Bestimmungen fiir die Studierenden der Diplom- und Doktoratsstudien, der 3 .  Abschnitt 

jene für die Studierenden von Universitätslehrgängen Wld einzelnen Lehrveranstaltun­

gen. Es handelt sich insbesondere um Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Stu­

dierenden, die Zulassung zum. Studium und statistische Erhebungen. 

Der 3 .  Teil (Studien) faßt die Bestimmungen über die Studien zusammen, wobei zwi­

schen den Studien an Universitäten und den Studien an außeruniversitären wissenschaft­

lichen Bildungseinrichtungen unterschieden wird. In diesem Teil werden auch die künfti­

gen - wenigen - Studientypen festgelegt. 

hn 4. Teil (Fächer) sind die allgemeinen Bestimmungen über die Fächer enthalten. Hier 
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erfolgt insbesondere die Umschreibung der neuen Begriffe "Kernfacher" und "Schwer­

punktfacher" . 

Der 5 .  Teil (Lehrveranstaltungen) nennt insbesondere beispielhaft die Arten der Lehrver­

anstaltungen. 

Im 6. Teil (Feststellung des Studienerfolges) sind alle Bestimmungen über die Beurtei­

lung der Teilnahme an Leluveranstaltungen, über Plüfungen und über die Beurteilung 

wissenschaftlicher Arbeiten zusammengefaßt. Dabei werden auch die PfÜfungsarten um­

schrieben, die in Hinkunft in den Studienplänen festgesetzt werden können. 

D er 7. Teil (Akademische Grade) enthält neben den gesetzlichen Bestimmungen über 

Diplom- un� Doktorgrade die Regelungen für die Nostrifizierung. 

Der 8. Teil schließlich regelt die Übergangs- �d Schlußbestimmungen. Dabei soll ms-
, 

besondere festgelegt werden, in welcher Weise der neue studienrechtliche Ralunen an 

den Universitäten eingeführt werden soll. 

In die Anlagen 1 und 2 werden die grundlegenden Rahmenbedingungen für die einzelnen 

Diplom- und Doktoratsstudien aufgenonunen. Neben der Umschreibung der Aufgaben­

steIlungen fiir die Ingenieurwissenschaftlichen, Kulturwissenschaftlichen, Medizi­

nischen, Naturwissenschaftlichen, Rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen, 

Theologischen Studien und für die Lehramtsstudien werden für jedes ,einzelne Studium 

wenige Festlegungen getroffen. Innerhalb dieser studienbezogenen Rahmenbedingungen 

werden die Universitäten die Möglichkeit haben, die einzelnen Diplom- und Doktorats-
I 

studien weitgehend eigenverantwortlich zu gestalten. 
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2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

U 
Der Geltungsbereich des neuen Bundesgesetzes soll primär die Studien an Universitäten 

erfassen. Die künstlerischen Studien an den Koosthochschulen und der Akademie der 

bildenden Künste werden weiterhin durch das Kunsthochschul-Studiengesetz geregelt. 

Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage soll überdies das Studium der Architektur an den 

Hochschulen künstlerischer Richtung seine gesetzliche Grundlage im KHStG finden. 

Einen Sonderfall bilden jedoch weiterhin die wissenschaftlich-künstlerischen Lehr­

amts studien. Diese werden auch in Hinkunft durch das universitäre Studienrecht gere­

gelt, obwohl s�e an den Hochschulen künstlerischer Richtung eingerichtet sind. 

Zur besseren Lesbarkeit wird verzichtet, Universitäten ood Hochschulen jeweils getrennt 

zu nennen. Es wird vielmehr einheitlich der. Begriff "Universitäten" verwendet. Dieser 

Begriff der Universität im weiteren Sinn umfaßt somit die Universitäten im engeren Sinn 

gemäß Universitäts..;,Organisationsgesetz 1975 und 1 993 sowie die Hochschulen künst­

lerischer Richtung gemäß Koosthochschul-Organisationsgesetz und Akademie-Organisa­

tionsgesetz 1 988, insoweit dort universitäres Studienrecht anzuwenden ist. 

II 
Die Anlagen zu diesem Entwurl enthalten eine abschließende AufzählUng der Diplom-

und Doktoratsstudien. Nur die in den Anlagen enthaltenen Diplom.: und Doktoratsstu­

dien können vom Bundesminister eingerichtet werden. 

Die Einrichtung der Universitätslehrgänge obliegt der Universität und wird durch die 

Anlagen nicht eingeschränkt. 

U 
Die Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studiemechts" hat sich sehr intensiv mit den 

Möglichkeiten einer zentralen und dezentralen Studienangebotsplanung auseinanderge-
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setzt. Im Falle einer autonomen Studienangebotsplanung würden die Universitäten weit­

gehend eigenständig über ihre personellen und sachlichen Ressourcen disponieren und 

in diesem Rahmen ihr Studienangebot selbst festlegen. Sie müßten die Abschätzung des 

Bedarles und die Einschätzung, ob dieser Bedarf durch die vorhandenen und allenfalls 

zusätzlich verfügbaren Mittel gedeckt werden kann, vornehmen. Dabei ist auch über 

mögliche Umschichtungen von Dienstposten und Finanzmittel zu entscheiden. Auf 

Nachfrageänderungen könnte verhältnismäßig rasch durch eine Anpassung des Angebots 

reagiert werden, weil die langwierige Befassung zentraler Instanzen nicht erforderlich 

ist. 

Dieses autonome Modell setzt jedoch voraus, daß die Universität ein Organ mit aus­

reichender Entscheidungs- und Exekutivfunktion aufweist, um die erforderlichen Ent­

scheidungen zu treffen und auch intern durchzusetzen. Unklar ist in diesem Fan, wie die 

gesamtgesellschaftliche Verantwortlichkeit realisiert werden karm, auf die aber schwer 

zu verzichten ist, werm die Universitäten weiterhin eine öffentliche Angelegenheit blei­

ben. 

Dem entscheidungsbefugten Organ der Universität müssen ausreichende Infonnationen 

zur Verfügung stehen. Ferner müßte als Orientierungsgröße ein gesamtösterreichischer 

Studienangebotsplan erstellt werden, der eine gesamtösterreichische Bedarfsprognose 

enthält, die Einrichtungshäufigkeit von Studien und den Grad ihrer Auslastung ausweist 

sowie gegebenenfalls überregionale Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. 

Solange die Universitäten vom Staat betrieben und unterhalten werden, müssen sie we­

gen der Verantwortlichkeit der politischen Führung einer Aufsicht unterworfen sem. 

Diese müßte sich aber auch auf die zentrale Frage der Einrichtung von. Studien beziehen. 

Daher müßte der Bundesminister jedenfalls die Möglichkeit haben, die Einrichtung eines 

Studienganges wegen Beeinträchtigung übergeordneter Interessen zu untersagen. 

Im Falle einer zentralen Studienangebotsplanung durch den Bundesminister würde wie 

bisher die grundsätzliche Entscheidung fiir die Einrichtung durch den Bundesgesetzgeber 

getroffen. Die Eimichtung des Studiums an den konkreten Standorten elfolgt durch Ver-
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ordnoog des Bundesministers. Die Mängel der bisherigen Vorgangsweise sollen jedoch 

durch ein stärker strukturiertes Verfahren behoben werden, das 

1. eine größere Transparenz der Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsbegrün­

dung vennittelt, 

2. die Universität aufbauend aufuniversitätsinteme Planungsverfiliren stärker als bisher 

in das Verfahren ,einbindet, 

3 .  eine systematische Berücksichtigung der relevanten Entscheidungskriterien in der 

Entscheidungsvorbereitung ermöglicht, 

4. eine verbindliche Teilnahme der an dem universitären Leistungsangebot interessierten 

Berufsgruppen, Verbänden und anderer Interessierter vorsieht. 

Bei Abwägung aller Vor- und Nachteile einer autonomen und einer zentralen Studien­

angebotsplanoog kommt die Arbeitsgruppe schließlich zum Ergebnis, eine zentrale Stu­

dienangebotsplanung zu empfehlen. Dies wird insbesondere damit begründet, daß die 

Einrichtung von Studien ein Schlüssel zur Steuerung der Universitätsentwicklung ist. In 

dem Ausmaß, in dem diese Entscheidung der Universität überlassen wird, würde die 

staatliche Venmtwortung fur das universitäre Bildungsangebot abgeschwächt. Ob und in 

welchem Umfang die Universitäten em Leistungsangebot erbringe� kann dem Staat je­

doch dann nicht gleichgültig sein, wenn die universitären Studien als staatliche Veran­

staltung eingerichtet sind und der - auch verfassungsrechtlich vorgezeiclmeten � Unter­

richtshoheit unterliegen. 

Überdies erscheint fraglich, ob die oben dargestellten Rahmenbedingungen für eine auto­

nome Studienangebotsplanung vollständig gesichert sind. 

Im Sinne der Empfehlungen der Arbeitsgruppe wird vorgeschlagen, die Kompetenz zur 

Einrichtung von Studien an bestimmten Universitätsstandorten dem Bundesminister wei­

terhin zu übertragen. Zur Sicherstellung einer transparenten und nachvollziehbaren Ent­

scheidung wird diese jedoch an einige Kriterien gebundeil. 
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So hat der Boodesminister insbesondere die Bedatfssituation zu erheben, die sich in der 

Studentennachfrage und dem Absolventenbedatf manifestiert. Die Notwendigkeit, die 

Kosten und deren Bedeckung zu dokumentieren, istlediglich eine Konkretisierung der 

Verpflichtungen gemäß § 14 Abs. 1 des Bundeshaushaltsgesetzes. Die Grundlage für 

diese Dokumentation liefert die Ressourcenplammg an der Universität. 

Ebenso zwingend sind Überlegungen, einen festgestellten Ausbildungsbedatf in anderer 

. Weise (z.B.  als Universitäts lehrgang oder als Fachhochschul-Studiengang) zu erfüllen. 

Schließlich ist zu prufen, inwiefem vorhandene Ausbildungseimichtungen ausgelastet 

sind. 

Zur Sicherstellung der Transparenz der Einrichtungsentscheidung werden Anhörungs­

rechte der Universitäten und der Interessenvertretungen vorgeschlagen. 

Diese verfahrensmäßigen Bindungen des Bundesministers fuhren zur Verfassungswid­

rigkeit einer Einrichtungsverordnung, die nicht nach dem vorgegebenen Verfahren erlas­

sen wurde. 

Die Einrichtungsverordnoog ist im Zusammenhang mit einem konkreten Studium die 

einzige Verordnung, die in Hinkunft vom Bundesminister zu erlassen ist. Dabei ist zu 

entscheide� ob ein Studium (auch) als Fernstudium bzw. Wlter Einbau von Femstudien­

elementen eingerichtet wird. 

Im Vorbegutachtungsverfahren wurde die Beibehaltung einer zentralen Standortentschei-
"' 

dung grundsätzlich begrüßt, jedoch gleichzeitig eine gesamtösterreichische Studienange-

botsplanung des Bundesministers gefordert. 
,
Kritisch behandelt wurde die enge Verbin­

dung zwischen Bedatf und Studienangebotsentscheidung. Diese Verknüpfung erscheint 

jedoch gerade bei den gegebenen budgetären Restriktionen nicht nur sinnvoll, sondern 

geradezu geboten. 

Die vorgeschlagenen verfahrensmäßigen Bindungen werden auch beim contrarius actus, 

bei der Einstellung von Studien, zu betücksichtigen sein. 
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� 
Die Bestimmungen über das Verwendungsprofil sind das Kernstück der Studienrefonn. 

Damit soll die Dezentralisierung der Gestaltung der Studienpläne sowie die Ziel­

orientierung und Qualität der Studien sichergestellt werden. Dem Instrument des Ver­

wendungsprofiles wurden folgende Überlegungen der Arbeitsgtuppe "Deregulierung des' 

Studiemechts" zu Grunde gelegt. 

Zentrale Aufgabe der Studienkommission ist die Erarbeitung der Lehr- und Lerninhalte, 
, 

die in der Fonn von Fächern l1l1d Lehrveranstaltungen festgelegt werden. Anders als bis­

her trägt die Studienkommission die Hauptverantwortung für diese Festlegungen, der sie 

. sich in Hinkunft nicht durch Rückverweisung an andere Autoritäten entziehen kann. Die 

Qualität der universitären Ausbildung, ihre bedarfsgerechte Orientierung und die Ge­

währleistung eines entsprechenden Ausbil4ungsniveaus werden unmittelbar durch ihre 

. Entscheidungen bestimmt. Daher darf diese Aufgabe nicht ihrem Belieben überlassen 

bleiben, sondern sie muß durch sachgerechte Entscheidungskriterien und die Vorschrei­

bung eines entsprechenden Verfahrens organisiert werden. 

Ausgangspunkt der Zur FesdegWlg der Lem- und Lerninhalte fiihrenden Entscheidungs­

prozesse hat eine · sorgfaltige Analyse der an die Absolv�nten gestellten Anforderungen 

zu sein, denen das Studium Reclmung tragen muß, wenn �s seinen gesetzlichen Auftrag 

nicht verfehlen soU. Dieser Auftrag ergibt sich aus der studienspezifischen Aufgaben­

no� die im Hinblick auf die Leistungserwrutungen der Umwelt zu konkretisieren ist. 

Häufig werden die Zli erfassenden "Anwendungs situationen" als bestimmte Berufsbilder 

in Erscheinung treten. Zu bedenken ist aber auch, daß nicht alle Studien auf eindeutig 

abgegrenzte Berufe bezogen sind und Raum bleiben muß fUr Anforderungsprofile, die 

sich nicht oder noch nicht zu einem bestimmten Berufsbild verdichtet haben. Deshalb 

wird hier der Ausdruck "Velwendungsprofil" vorgeschlagen. 

Aus den Verwendungsprofilen sind in einem weiteren Scmitt die Qualiftkationen ab­

zuleiten, die zur sachgerechten Erfüllung der im Verwendungsprofil ausgedrückten Lei-
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stungserwartungen erforderlich sind� Diese Qualifikationen sind in Bildungsinhalte und 

Bildungsgegenstände umzusetzen, die in die Festlegung von Studienfachem münden, die 

· in den Studienplan aufzunehmen sind. Festgelegt werden Inhalt und Umfang der Anfor­

derungen und damit im Zusammenhang auch die auf die einzelnen Fächer entfallenden 

Stundenzahlen. 

Das Verwendungsprofil und die daraus abzuleitenden Qualifikationsetfordemisse sind 

ein Teil des Entscheidungsprozesses, der zum Studienplan führt. Rechtlich verbindlich 

werden nur die Festlegungen im Studienplan, das heißt die für die entsprechende Quali­

fikation ertorderlichen Fächer sowie gegebenenfalls die Lehrveranstaltungen, die die 

vorgesehenen Fächer erfassen. Weil die verbindlichen Festlegungen aus dem Verwen­

dungsprofll abgeleitet werden müssen, ist auch dieser Teil des Entscheidungsprozesses 

fönnlich zu erlassen. Dies bedeutet, daß das Verwendungsprofil dokumentiert und ver­

öffentlicht werden muß. Als Platz dafür bietet sich eine Art "Motivenbericht" zum Stu-
/ 

dienplan an, der veröffentlicht wird. 

Als Teil des gesetzlich vorgeschriebenen Entscheidungsprozesses ist das Verwendungs­

profil auch ein Beurteilungs�aßstab für die Rechtmäßigkeit des Studienplanes. Festset­

zungen in den Studienplänen sind daher nur dann rechtmäßig, wenn sie sich im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben halten ood zugleich sachgerechte Konkretisierungen des Ver- -

wendungsprofiles sind. Freilich steht der Studienkommission bei der Umsetzung dieser· 

Vorgaben ein erheblicher Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum zu, weil ilrre Ent­

scheidung nur [mal determiniert ist und in diesem Rahmen verschiedene gleichwertige 

Festlegungen möglich sind. Im Rahmen dieses Spielraumes kann die Entscheidung aber 

trotzdem daraufhin überplüft werden, ob sie sich auf das Verwendungsprofil und die 

daraus abgeleiteten Qualifikationselfordemisse zurückführen läßt. So  kann z .B.  die Ent­

scheidung, ob ein bestimmtes Fach mit einer höheren oder geringeren Stundenanzahl 

ausgestattet werden soll, eine autonome Entscheidung der Studienkommission sem. Die 

Entscheidung wäre aber fehlerhaft, wenn dieses Fach überhaupt nicht in den Studienplan 
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aufgenommen würde, obwohl ein entsprechendes Qualifikationsbedürfnis bejaht wurde, 

oder wenn dem Fach ein solches Gewicht gegeben würde, daß für konkurrierende Quali-
I 

fikationserfordernisse kein Raum mehr bliebe. In diesem Sinne kann das Verwendungs­

profil auch eine Grundlage fur die Handhabung der aufsichtsbehördlichen Befugnisse 

sem. 

DIese Vorschläge wurden im Vorbegutachtungsverfahren kontroversen beurteilt. Die mit 

dem Verwendungsprofil verblUldenen Intentionen wurden grundsätzlich positiv beurteilt. 

Befürchtungen wurden jedoch sowohl hinsichtlich der Machbarkeit als auch der ver­

meintlich zu starken Orientierung am Arbeitsmarkt geäußert. 

Die nun vorgeschlagene Regelung bringt zmn Ausdruck, daß nicht nur ein Kriterium für 

das Verwendungsprofil entscheidend ist. Es wird viehnehr die im Organisationsrecht 

fonnulierten ood in diesem Entwurf konkretisierten Ziele der Studien, die in den An­

lagen festgesetzten Aufgabenstellungen und die - allenfalls vielfältigen - Anwendungs­

situationen zu berucksichtigen haben. Die Befürchtung einer eindimensionalen.Ausrich­

tung am Arbeitsmarkt ist somit unbegründet. Da die Ausbildung der Studierenden aber 

nicht selbstzweckhaft sein kann, ist die berufliche Situation zweifellos ein wichtiges Kri­

terium. 

Zur Sicherstellung der Anbindung außeruniversitärer Einrichtungen werden Anhörungs­

rechte vorgeschlagen. 

hn Zuge der Umsetzung des neuen Studienrechts werden alle Studienkommissionen ein ' 

Verwendungsprofil zu erarbeiten haben, das die Grundlage für den Studienplan bildet. 

Eine Änderung des Velwendungsprofils wird nur bei wesentlichen Änderungen der be­

ruflichen Anforderungen notwendig sein. Jedenfalls soll jedoch im 10 Jahres-Rhythmus 

eine kritische HinterfraglUlg und allfällige Adaptierung des Verwendungsprofiles vor­

genommen werden. 
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Das Verwendungsprofil selbst ist, wie bereits erwähnt, kein Akt der Rechtssetzung. Es 

bildet vielmehr eine Dokumentation der Überlegungen, die zu einer bestimmten Ge­

staltung des Rechtssetzungsaktes der ErlassWlg des Studienplanes und der Festlegungen 

der Gesamtstudienkommission führen. 

li 
Sofern das Studium nur an einer Universität eingerichtet wird, hat die Studienkommis-

sion bei der Gestaltung des Studienplanes folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

Wie bereits zu § 4 erläutert, dient der Studienplan der UmsetzWlg des VerwendWlgspro� 

files. Dieses ist daher auch ein Maßstab für die Rechtmäßigkeit des Studienplans. Ferner · 

müssen die Bestimmungen der Anlagen eingehalten werden (Studiendauer, höchste zu­

lässige Gesamtstundenzahl). Überdies sind besondere, die universitäre Ausbildung be­

stimmende rechtliche Regelungen zu berücksichtigen (vgl. z.B; Richtlinien der Europäi­

schen Gemeinschaften, Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik 

Österreich samt Zusatzprotokollen, BGBL n NI. 2/1934, Bundesgesetz über äußere 

Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche, BGBL Nr. 182/ 1 96 1 ). 

Auf Grund der Dezentralisierung des Verfalrrens findet kein BegutachtWlgsverfahren auf 

der Ebene des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst statt. Die 

Begutachtung ist vielmehr von der jeweiligen Studienkommission durch Auflage oder 

Versendung durchzuführen. Das Verwendungsprofil, das eine entscheidende Grundlage 

fur die Gestaltung des Studienplanes ist, wird dabei ebenfalls der Begutachtung unterzo­

gen. Die gesetzlich fixierten Begutachtungsrechte sind dabei zu beachten, im übrigen 

obliegt die Auswahl der Studienkommission. Insbesondere sind auch die Berufs- und 

Interessenvertretungen anzuhören. Besonders hervorgehoben wird die Notwendigkeit, 

sich mit den Stellungnahmen emsthaft auseinanderzusetzen. Es wird Aufgabe des Bun­

desministeriwns für Wissenschaft, Forschung und Kunst im UntersagungsveIfahren sein, 

die Nachvollziehbarkeit des Umganges mit Argumenten im Begutachtungsverfahren zu 

überprüfen. 
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Im Gegensatz zur bisherigen zweimonatigen Einspruchsfrist des AHStG sieht der vor­

liegende Entwurf eine dreimonatige UntersagWlgsfrist des Bundesministers vor. Dies 

erscheint im Hinblick auf die größeren Gestaltungsmöglichkeiten der Studienkonunission 

unq die damit verbundene größere Komplexität der Überprüfung auf das Nichtvorliegen 

von Untersagungsgriinden gerechtfeltigt. ,Abgesehen von dieser maximalen Untersa­

gungsfrist wird jedoch auch wie bisher die Praxis beibehalten werden, wonach in ein- . 

fachen Fällen auch schon vor Ablauf der Frist der Studienkommission mitgeteilt wird, 

daß kein Untersagungsgrund vorliegt. Nach einer solchen Feststellung oder nach Ablauf 

der Untersagungsfrist, ist die Studienkonunlssion verpflichtet, den Studienplan im Mit­

teilungsblatt der Universität zu verlautbaren. Enthält der Studienplan keine besondere 

Bestimmung über das Inkrafttreten, so tritt dieser mit Begitm des nächstfolgenden Seme­

sters in Kraft. 

� 
Sofern ein Studium an mehr als einer Universität eingerichtet wird, hat die Gesamtstu-

dienkommission die Aufgabe, die Koordination der Studien vorzunehmen. Diese Koordi­

niemng wurde von der Arbeitsgruppe "Deregulierung des' Studienrechts" mit den folgen­

den Überlegungen begriindet. 

Die Studieninhalte soHen nunmehr von den jeweiligen Studienkommissionen autonom 

festgelegt werden. Daß darin eine Chance für die Ausformung fachlicher oder regionaler 

Schwerpunkt� liegt, ist evident. Einer DiversifIkation der Studiengänge sind jedoch 

Grenzen gesetzt. Zur Sicherung der Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit der Studien ist 

eine gesamtösteneichische Koordiniemng durch die Gesamtstudienkommission erforder­

lich, sofern das Studium an mehr als einem Stan�Olt eingerichtet wird. 

Inhaltlich legt die Gesamtstudienkommission in erster Linie jene Fächer fest, die als ein­

heitliche Pflichtfächer (Kemfächer) - da sie das entsprechende Studium charakterisieren 

- in alle einschlägigen Studienpläne aufzunehmen sind. Diese Kemfächer bilden den ge­

samtöstelTeichischen Standard, der nicht unterscluitten werden darf. Festzulegen ist auch 
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der Mindestmnfang, den diese Kelnfächer aufzuweisen haben. 

Einer Abstimmung in der Gesamtstudienkommission hedatf ferner der Studienaufbau, 

das heißt die Gliederung des Studiums in Studienabschnitte. 

Gesetzliche Vorgaben dafür sind insbesondere die Gesamtstudiendauer und die höchste 

zulässige Gesamtstundenzahl nach Maßgabe der Festsetzungen in den Anlagen. 

Im Vorbegiltachtungsverfahren hat sich insbesondere die Österreichische Rektorenkonfe­

renz gegen die zwingende gesamtästerreichische Koordinierung durch die Ge­

samtstudienkomnUssion ausgesprochen; Die Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studien­

rechts" hielt jedoch aus den oben angeführten Gründen ihren Vorschlag aufrecht. 

Die Gesamtstudienkommission hat somit ZlUlächst festzulegen, ob ein Studium in zwei 

oder drei Sturuenabschnitte zu Wlterteilen ist und wieviele Semester diese umfassen. Die 

Gesamtzahl der Semester ist in den Anlagen festgesetzt. Auf Grund der von den Studien­

kommissionen eingebrachten Verwendungsproflle und der daraus abgeleiteten Wünsche 

fur Kernfächer hat die Gesamtstudienkonmllssion zu entscheiden, welche Kernfächer ein 

Studium zu enthalten hat Wld wieviele Stunden an Lehrveranstaltungen daraus minde­

stens anzubieten sind. 

Diese Festlegungen der Gesamtstudienkommission sind als Verordnung im Verord­

mmgsblatt des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu verlaut­

baren. Die Übereinstimmung des Studienplanes mit diesen Vorgaben ist eine Rechtmä­

ßigkeitsvoraussetzung. 

Die Studienkommission muß daher nur in jenen Fällen die Gesamtstudienkommission 

befassen, in denen Änderunge� dieser Festlegungen gewünscht werden. Da die Studien­

konunission bei der Erstellung des Studienplans somit von den Festlegungen der Ge­

samtstudienkommission abhängig ist, wird eine Säumnisregelung für den Fall der Un-
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tätigkeit der Gesamtstudienkommmission vorgeschlagen. In diesem Fall geht die Zustän-
, 

. digkeit nach Ablauf von sechs Monaten auf den Bundesminister über. 

hn Vorbegutachtungsverfahren wurde die BefürchtUng geäußert, daß die Gesamtstudien­

kommissionen nicht ausreichend arbeitsfähig sein würden. Zur Sicherstellung der Ar­

beitsfähigkeit wird vorgeschlagen, die Zahl der Mitglieder der Gesamtstudienkommis­

sion im Vergleich mit der bisherigen Regelung auf die Hälfte, zu reduzieren. 

Bei der Gestaltung des Studienplanes hat die Studienkommission im Falle der Einrich­

tung des Studiums an mehreren Universitäten somit folgende Rahmenbedingmigen zu 

beachten: Wie bereits zu § 4 erläutert, dient der Studienplan der Umsetzung des VerWen­

dungsprofiles. Dieses ist daher auch ein Maßstab für die Rechtmäßigkeit des Studien­

plans. Ferner müssen die Bestimmungen der Anlagen eingehalten werden (Studiendauer, 

höchste zulässige Gesamtstundenzahl). Eine weitere Rahmenbedingung stellt die Ver­

ordnung der Gesamtstudienkonunission dar. Überdies sind besondere, die universitäre 

Ausbildung bestimmende rechtliche Regelungen zu berucksichtigen (vgL z.B. Richtli­

nien der Europäischen Gemeinschaften, Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und 

der Republik Österreich samt Zusatzprotokollen, BGBL II Nr. 2/ 1 934, Bundesgesetz 

über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche, BGBL Nr. 182/ 196 1) .  

Zum weiteren Verfahren wrrd auf die Ausführungen zu § 5 verwiesen. 

In den Stellungnahmen im Vorbegutachtungsverfahren wurde wiederholt auf den admi­

nistrativen Aufwand im Zusammenhang mit dem neuen Studienplanverfahreh hin­

gewiesen. Dieser teilweise berechtigte Hinweis soll einerseits dadurch berücksichtigt 

werden, daß eine Vorlage bei der Gesamtstudienkommission nur dann erforderlich ist, 

wenn durch eine Studienplanänderung die Kernfächer betroffen sind. Andererseits kann 

ein Begutachtungsverfahren bei geringfügigen Änderungen der Studienpläne entfallen. 

Schließlich wurde bei der Kostenberechnung die Notwendigkeit einer administrativen 
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Unterstützung der ' Studienkommissionen berücksichtigt. 

Wurde ein Studium nur an einem Standort eingerichtet oder sind keine Festlegungen der 

Gesamtstudienkommission von einer Änderung eines Studienplanes betroffen, erfolgt die 

Gestaltung des Studienplanes völlig autonom, wenngleich eine weitergehende Koordi­

nierung empfehlenswert ist. 

II 
Die Untersagungsgriinde wurden wörtlich dem § 8 UOG 1 993 entnommen. 

U;. 
Bei , der beispielhaften Aufzählung der Inhalte des .Studienplanes ist besonders darauf 

hinzuweisen, daß mindestens 20 Wochenstunden den freien Wahlfächern zuzuweisen 

sind. Dies bedeutet, daß der Studienplan zumindest hinsichtlich dieses Umfanges keine 
\ 

Beschränkungen der Wahlmöglichkeit vornehmen darf. 

Im Hinblick auf bisherige rechtliche Unsicherheiten über die Anwendung von Studien­

planänderungen wird nunmehr eine klare Regelung vorgeschlagen. Danach sind Ände- . 

nmgen des Studienplans grundsätzlich auch auf jene Studierenden anzuwenden, die vor 

der Studienplanänderung ihr Studium begoIll1en haben. Damit soll sichergestellt werden, 

daß alle Studierenden nach dem aktuellen Studienplan studieren. Abgesehen davon, daß 

es sachlich kaum zu rechtfertigen ist, daß verschiedene Studierende zwar zur selben Zeit, 

aber nach unterschiedlichen Studienplänen studieren, bedeutet nur ein .aktueller Studien­

plan große Verwaltungsvereinfachlillgen. Sicherzustellen ist lediglich, daß alle abgeleg­

ten Prüfungen auch bei einem weiteren Studium unter dem neuen Studienplan velwendet 

werden können. Den Studienkommissionen wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, in 

den Übergangsbestimmungen im Studienplan auch abweichende Regelungen hinsichtlich 

der Anwendbarkeit des neuen Studienplans für "Althörer" vorzusehen. 
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li' 
Hinsichtlich der rechtlichen Konstruktion wird die Verbindung der Studierenden mit der 

Universität neu geregelt. Dies soll auch die legistisch unscharfe Trennung zwischen den 

Begriffen "Zulassung zum Studium" und "ImmatrikulationlAufnalune" beseitigen. 

Während bisher die Immatrikulation als Aufnahme in den Universitätsverband im Sinne 

einer Inkorporation im Vordergrund stand und danach die Studienzulassung folgte, wird 

als einZiger und alleiniger Akt die Zulassung zu einem bestimmten Studium vorgeschla­

gen. Die "Mitgliedschaft" bei einer Universität soll nur die Folge einer Zulassung zum 

Studium an einer Universität sein, was auch dem bisherigen Verständnis der Immatriku­

lation im Wortsinn besser entspricht: Einschreibung der Studierenden in eine Matrikel, 

also ein Verzeichnis der Studierenden. Da diese Immatrikulation minmehr kein Rechts­

akt ist, bedarf sie auch keiner ausdrücklichen Erwälmung im Studienrecht. 

Dieser n�ue Ansatz löst eine Vielzahl von Rechtsproblemen. Unter anderem hat nach 

den jetzt geltenden Bestimmungen des AHStG die Immatrikulation zwar nur an einer 

Universität zu enoigen, obwohl .die ,gleichzeitige Absolvienmg verschiedener Studien an 

mehreren Universitäten zulässig ist. Das AHStG läßt nicht nur ein reguläres Zulassungs­

verfahren zu einem anderen Studium an einer anderen Universität, sondern auch das Zu­

lassungsveIfahren fur ein später begonnenes Zweitstudium an der Universität der Imma-

. trikulation, das ja nun nicht mehr gemeinsam mit dem ImmatrikulatioI).sVelfahren durch­

geführt werden kann, ungeregelt. 

Den Rechtsakt soll somit in Hinkunft die Zulassung zu einem bestimmten Studium dar­

stellen. Die Zugehörigkeit zur Universität ist dann lediglich eine Folge der Zulassung. 

Diese eIfolgt nicht zur Universität, sondern zu einem bestimmten Studium an einer Uni­

versität. Ein Studierender wird Angehöriger jeder Universität, an der er zu einem Studi­

um zugelassen wurde. Die Bestimmung, nur an einer Universität immatrikuliel1 sein zu ' 

dürfen, wird nicht aufrechterhalten. 
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Die bisherige Unterscheidung der Studierenden in drei Hörerkategorien entfällt, da sie 

entbehrlich erscheint. 

UL 
Hinsichtlich der Bestinunungen über Fristen für die Zulassung ist auf die Sonderrege-

lungen des Abs. 34 hinzuweisen, der - gleich dem bisher geltenden Recht - eine Aus­

nahme von der Verbesserungsmöglichkeit gemäß § 13  Abs. 3 AVG vorsieht. Der sachli­

che Grund für diese Ausnalune im Sinne des Alt. 1 1  Abs. 2 B-VG liegt in der sonstigen 

Unmöglichkeit, zeitgerecht den Zulassungsbescheid zu erlassen. 

Im Sinne der Entlastung des Bundesgesetzblattes werden die FOlTImlare gemäß Abs. 5 im 
Bundesministerium aufzulegen sem. Dies entspricht einer Anregung des Verfassungs­

dienstes des Bundeskanzleramtes. Damit ist die aufwendige Kundmachung aller FornlU­

lare im Bundesgesetzblatt künftig nicht mehr notwendig .
. 
Probleme mit der Publizität der 

Formulare entstehen durch diese eingeschränkte Form der Kundmachung nicht, da die 

Formulare den Interessenten selbstverständlich bei allen Universitäten zur freien Ent­

nahme zur Verfügung stehen werden. Überdies wird die Allgemeinheit über die Neuer­

lassung oder Änderung der F�mnularverordnung jeweils durch eine Kundmachung ge­

mäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1 985, BGBl.NL200, 

rechtsverbindlich infonniet1. 

DL 
Die Lemfreiheit ist - nach Maßgabe der tatsächlichen Möglichkeiten - einer der leiten-

den Grundsätze für 'die Gestaltung der Studien an den Universitäten. Die davon umfaß­

ten Rechte werden wie bisher beispielhaft: aufgezählt. 

Abs. 2 enthält Sonderbestimmungen hinsichtlich der Aufenthaltsberechtigung für Frem­

de und eine Verordnungsennächtigung des Bundesministers hinsichtlich der Feststellung 

deren Studienerfolges. 
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Auf Grund der neuen Form der Zulassung ist ein Ausweis von jeder Universität aus­

zustellen, an der ein Studierender zu einem Studiwn zugelassen ist. 

Die Verlängenmg der Gültigkeitsdauer des Ausweises erfolgt nicht mehr semesterweise, 

sondern einmal jährlich. Wie bisher kann die Velwendung von Klebeetiketten zur Ver­

läng'erung der Gültigkeit des Ausweises in der Verordnung des Bundesministers vorge­

sehn werden. Eine gesonderte gesetzliche Ennächtigung erscheint nicht etforderlich. 

� 
Erstmals wird eine abschließende gesetzliche Festlegung der Daten, die vom Rektor evi-

dent ·zu halten sind, vorgenommen. Wie bisher 'werden ebenfalls die Daten, die an die 

Zentrale Hörerevidenz zu übenllitteln sind, normiert. Die Bestimmungen über die Ver­

arbeitung, Speicherung und, Übermittlung von Daten entsprechen so dem Standard des 

Datenschutzgesetzes. 

Anstelle des Österreichischen Statistischen Zentralamtes sollen die einschlägigen Stati­

stiken im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst erstellt werden. 

� 
Die Zulassungsvoraussetzungen des Abs. 1 werden im Anwendungsfall durch das Er-

fordernis des freien Studienplatzes gemäß Abs. 4 ergänzt. 

Abs .  1 Z 1 wird nunmehr auch ein Mindestalter für die Zulassllilg als Studierende von 

Diplom- ood Doktoratsstudien vorsehen. Bisher war dieses nur im Wege einer Interpre­

tation ennittelbar. 

Die Z 2 des Abs. 1 entspricht dem bisherigen Rechtsbestand. Nähere Regelungen dazu 

sind.in den §§ 1 5  und 16 enthalten. Die Kenntnis der deutschen Sprache als Zulassungs­

voraussetzung wird nicht aufrechterhalten, da es in der Verantwortung der Studierenden 

liegt, für das Studium ausreichende Sprachkenntnisse zu besitzen. 
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Die Zulassungsvoraussetzung in Abs.  1 Z 3 steht im Zusammenhang mit tiefgreifenden 

administrativen Neuenmgen. Die Zulassung erfolgt zu einem bestimmten Studium. Die­

ses muß bei der Antragstellung bezeiclmet werden. Danach ist zu prüfen, .ob in bezug auf 

. das bezeichnete Studium die Ausschlußgründe des Abs. 2 vorliegen, auf die noch näher 

eingegangen wird. 

Die Z 4 des Abs. 1 verweist auf besondere studienspezifische Zulassungsvoraussetzun­

gen. Diese sind abschließend in den Anlagen festgelegt. Die bisherige Festlegung von 

Zusatzprüfungen zur Reifeplüfung durch das Bundesministerium für Unterricht und kul­

turelle Angelegenheiten in .. der Universitätsberechtigungsverordnung soll durch diese­

Neuordmmg und eine entsprechende Novelle der §§ 41 Abs. 2, 69 Abs .  2, 83 Abs. 3, 98 

Abs. 3 und 1 06 Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes sowie des § 13 Abs.  2 des Land­

llild forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes entfallen. Durch die Festlegung von zu­

sätzlichen Kenntnissen, die zur Reifeprüfung hinzutreten, durch die aufnehmende insti­

tution Universität soH sichergestellt werden; daß ausschließlich aus der Sicht dieser In­

stitution notwendige Kenntnisse vorgeschrieben werden, W1d nicht andere bildungspoliti­

sche Interessen der Unterrichtsverwaltung ihren Niederschlag finden. Im übrigen dient · 

die Zusammenfassung dieser Regelungen in einer Rechtsvorschrift der Rechtsbereini­

gung. Die zusätzlichen PfÜfimgen werden auf jene Fälle reduziert, in denen Kennttiisse . 

vor der Zulassung zum Studium nachgeweisen werden müssen. Näheres ist der Anlage 

1 zu entnehmen. '--

Abs. 1 Z 5 entspricht der bisherigen Regelung. 

Die Z 6 und 7 des Abs. 1 sind auf Grund des Entfalls der Inskription erforderlich. Daher 

sind diese Umstände erstmals anläßlich der Zulassung zu prüfen. Hinsichtlich der Ein­

hebung der Hochschülerschaftbeitrages wurde zwar elwogen, dies der Österreichischen 

Hochschülerschaft zu übertragen, jedoch würde dies den Aufbau einer entsprechenden 

Infrastruktur erfordern, die mehr Kosten vemrsachte, als die Weiterführung der derzeiti-
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gen Anbindung an die Universität. 

Der Abs. 2 faßt die Gründe zusammen, auf Grund derer eine Zulassung unzulässig ist. In 

Z 1 wird eine bisher interpretativ ermittelte Lösung klar geregelt. Ein Studium kann im 

Inland nur einmal absolviert werden. Den Ausschluß von einer (neuerlichen) Zulassung 

bewirkt auch der Ausschluß vom Studium, wenn die letzte Wiederholung einer Prüfung 

nicht bestanden oder eine wissenschaftliche Arbeit auch bei der letzten zulässigen Ein­

reichung nicht positiv beurteilt wurde. 

Der Ausschlußgrund des Abs. 2 Z 3 hängt mit der .administrativen Neuordnung zu­

samthen. An die Stelle einer semesterweisen Inskription soU die jährliche Verlängerung 

der Zulassung treten. Diese Verlängerung der Zulassung zum Studium und der damit 

verbundenen Universitätsangehörigkeit soll nicht auf einer Willenserklänmg des Studie­

renden, sondern der Erbringung einer bestimmten Mindeststudienleistung beruhen (vgl. 

dazu näheres bei § 22). Wird die Mindestleistung nicht erbracht, erlischt die Zulassung. 

Den Studienausschluß bewirkt . das dreimalige Erlöschen der Zulassung, weil die Min­

deststudienleistung nicht erbracht wurde. Mit dieser Regelung soll ein ernsthafter Um­

gang mit der Universität als DienstleistuI!gseinrichtung eneicht werden. Diese Bestim­

mung erscheint sachgerecht und gilt ohne Ausnahme. Dieser Studienausschluß wirkt je­

doch nicht auf Dauer, sondern ist mit fünf Jahren befristet. Danach muß das Studium 

"von vorne" begonnen werden. Nur allfällige bereits abgelegte Ergänzungsprüfungen 

bleiben erhalten, weil sie nicht ein Teil des CUlTiculums sind. 

Die Bestimmung über den Ausschluß vom Studium wegen Übersclu·eiturtg der drei­

fachen Studiendauer bewirkte bisher gravierende administrative Schwierigkeiten. Die 

.. Überschreitung wurde zwar studienabschnittsbezogen geregelt, koruite jedoch durch die 

Geltendmachung wichtiger Gründe egalisiert werden. Die Universitätsverwaltung hat 

häufig die Exmatrikulation vorgenommen, mußte jedoch - verbunden mit entsprechen­

dem Aufwand - diese zurücknehmen, wenn wichtige Gtünde geltend gemacht wurden. 
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Dies führte in der Folge zu einem durch Frustration begründeten Vollzugs defizit. Die 

vorgeschlagene neue Regelung ist einerseits liberaler, weil der Ausschluß erst bei der 

Überschreitung der dreifachen Gesamtstudiendauer erfolgt und daher keine studienab­

schnittsbezogene Überprüfung zu erfolgen hat. Andererseits wirkt dieser Ausschluß je­

denfalls olme Ausnahme. Dies bedeutet im Ergebnis eine maximale Reduktion des Ver­

waltungsaufwandes in Verbindung mit einer sachgerechten Regelung. 

Im Abs. 4 werden die Bestimnningen über das allfallige Erfordemis eines freien Studien­

platzes entsprechend den bisherigen Regelungen aufgenommen. 

Wie bisher ist die Zulassung zu einem bestimmten Studium nur an einer einzigen Uni­

versität in Österreich zulässig. · Nicht berührt wird davon das Recht, zu verschiedenen 

Studien auch an mehreren Universitäten gleichzeitig zugelassen zu sein� 

Die Bestimmungen über die allgemeine Universitätsreife entsprechen im wesentlichen 

dem bisherigen Rechtsbestand. Eine Erweiteluug wird insofern vorgeschlagen, als einer­

seits der Abschluß eines Fachhochschul-Studienganges und eines ordentlichen Studiums 

gemäß KHStG nunmehr eine uneingeschränkte allgemeine Universitätsreife vemtitteln 

sollen. Andererseits soll die allgemeine Universitätsreife auch durch jeden Abschluß ei­

ner Ausbildung an ausländischen anerkannten Bildungseinrichtungen vermitteln, die dem 

postsekundären Bildungssektor angehören. Dabei wird nicht die Bezeichnung ausschlag­

gebend sein, sondern �usschließlich die Tatsache, daß es sich auf Grund der Rechtsvor­

schriften des Staates, in dem die Bildungseinrichtung ihren Sitz hat, um eine Einrichtung 

auf Hochschulniveau handelt. 

Ausländische Reifezeugnisse sollen auch weiterhin auf ihre Gleichwertigkeit mit einem 
-. 

österreichischen Reifezeugnis zu prüfen sein, sofern keine bilateralen oder multilateralen 

Vereinbarungen vorliegen und eine Nostrifikation durch das Bundesministerium für Un-

Juni -1 995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 137 von 183

www.parlament.gv.at



3 1  

terricht und kulturelle Angelegenheiten nicht erfolgte. Betont wird nunmehr ausdrück­

lich, daß die Gleichwertigkeit in bezug auf das angestrebte Studimn zu erreichen ist. 

Die allgemeine Universitätsreife für Doktoratsstudien ist wie bisher nicht durch ein Rei­

fezeugnis, sondern durch das abgeschlossene Diplomstudium nachzuweisen, da das Rei­

fezeugnis ohnehin Voraussetzung für die Zulassung zum Diplomstudium war. Dies soll 

. insbesondere Studierenden mit einem ausländischen Reifezeugnis mögliche Probleme 

mit einem allenfalls neuerlichen GleichwertigkeitsplÜfungsverfalrren ersparen. 

Die Gleichwertigkeit des anderen in- oder ausländischen Studiums ist hinsichtlich der 

Dauer, der Gliederung und der wissenschaftlichen Anforderungen zu beurteilen. Dabei 

wird ein anderer Maßstab als bei den Anerkennungen gemäß § 63 Und der Nostrifizie­

rung gemäß § 79 anzulegen sein. Denn das Ergebnis der Beurteilung der Gleichwertig­

keit ist keine unmittelbare Erwerbung eines akademischen Grades ohne zusätzliche Lei­

stungen, sondern die Zulassung zu einem weiterfUhrenden Studium. Die Beurteilung der 

Gleichwertigkeit ist dabei im Hinblick auf die Zulassung zu einem weiterführenden Stu­

qium vorzunehmen. Auf eine Kurzfonnel gebracht: "Nicht gleichwertig womit, sondern 

gleichwertig wofür" . 

Zu�tändig fUr die Beurteilung, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens eine Vorfrage 

gemäß § 3 8  AVG bildet, ist der Rektor als Zulassungsbehörde. Er kann sich dabei des 

Sachverstandes des Vorsitzenden der zuständigen Studienkommission bedienen oder das 

Zulassungsverfahren gemäß § 38  AVG bis zur Entscheidung des Vorsitzenden der Stu­

dienkommission aussetzen. 

Die besondere Universitätsreife ist wie bisher gegeben, wenn alle besonderen Vorausset­

. zungen fur die Zulassung zum Studium vorliegen, die in Verbindung mit der allgemeinen 

Universitätsreife im Ausstellungsland der Urkunde vorgescluieben werden. Soweit öster-
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reichische Urktmden betroffen sind, enthält die Anlage 1 ·  besondere Voraussetzungen, 

die vor der Zulassung nachzuweisen sind. Diese werden in der Anlage 1 als "besondere 
, 

Universitätsreife" gekennzeichnet. Die besonderen Voraussetzungen im Zusanunenhang 
. 

mit der Universitätsreife sind von den zusätzlichen studienspezifischen Erfordernissen 

(vgl. § 14 Abs. 1 Z 4 und § 1 7) zu trennen. 

Liegt die besondere Universitätsreife bei östeneichischen Reifezeugnissen nicht vor, 

sind entsprechende Ergänzungspmfungen vorzuschreiben, die vor der Zulassung abge­

legt werden müssen. 

§.lL 
Abgesehen von der Herstellung der besonderen Universitätsreife können zusätzliche Er­

fordernisse für ein bestimmtes Studium erforderlich sein. Sofern diese zusätzlichen Er­

fordernisse fiir ein Studium unabdingbar sind, müssen sie vor der Zulassung nachgewie­

sen werden. Darunter fallen etwa die künstlerische Begabung für die wissenschaftlich­

künstlerischen Lehramtsstudien oder die körperlich-motorische Eignung für das Studium 

der Sportwissenschaften. 

§..R 
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Rechtsbestand. Als Kriterium für die Ver­

gabe beschränkter Studienplätze wird sich insbesondere eine Reihung nach Leis-
. 
tungsgraden anbieten, die sich aus den Unterlagen der Antragsteller ergeben. Überdies 

könnten weiterhin Kontingente für Antragsteller aus Entwickhlllgsländem vorgesehen 

werden, die dann bei der Zulassung Vonang vor der Antragstellung ,anderer ausländi­

scher Studierender genießen. 

� 
Die Arbeitsgruppe ' ' ' StudiemefOlm H" hat im Zuge der Beratungen über Möglichkeiten

' 

zur Studienzeitverkürzung und zur Senkung der Drop-out -Raten Vorschliige zur Verbes­

senmg der Information und Betreuung der Studierenden am Anfang des Studiums erstat-
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tet. Zum einen wird der Studiendekan verpflichtet, rur die Gestaltung einer Information 

zu sorgen, die die Studierenden anläßlich der Zulassung über das gewählte Studium um­

fassend zu informieren hat. Dies wird zweckmäßigerweise eine Broschüre sein. Diese 

Infonnation ist nicht ein Teil der Zulassung, jedoch anläßlich der Zulassung sicherzustel­

len. 

Weiters sind am Beginn des Semesters Orientienmgsveranstaltungen · anzubieten. Organi­

satorisch ist diesbezüglich ebenfalls vom Studiendekan Vorsorge zu treffen. 

Während die Orientierungsveranstaltungen eine studienbezogene Infonnation anbieten 

sollen, dienen die Anfängertutorien der praktischen Einbindung und Betreuung der Stu­

dierenden am Beginn ihres Studiums. Diese Anfangertutorien können von der Universi- . 

tät auch in Kooperation mit anderen Eimichtungen, wie z.B. der Österreichischen Hoch­

schülerschaft durchgefulu1 werden. Sowohl die OrientiefWlgsveranstaltung als auch die 

Anfangertutorien sind keine Lehrveranstaltungen und können daher keinen Anspruch auf 

Abgeltung auf Grund des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prufungs­

tätigkeiten begründen. 

Alle diese Maßnahmen werden organisatorisch dem Studiendekan übeltragen. Die mit 

der Umsetzung verbundenen Aufwendungen wurden in der Kostenberechnung beruck­

si�htigt. 

§ 20: 

Im bisherigen System wurde die Zugehörigkeit zur Universität durch die semesterweise 

Inskription verlängert. Die Arbeitsgruppe "Studienreform H" hat zur Reduktion des Ver­

waltungsaufwandes in den Velwaltungseinrichtungen der Universität vorgeschlagen, die 

semestelWeise Inskription durch eine Verlängenmg der Zulassung um jeweils ein Stu­

diertiahr zu ersetzen. Damit kann der Inskriptionsvorgang ersatzlos entfallen. Die Ver­

längerung der Zulassung enoigt automatisch um ein Studienjahr, wenn die dreifache Stu­

diendauer noch nicht überschritten wurde, der Hochschülerschaftsbeitrag und der Stu­

dien beitrag für Ausländer einbezahlt wurden. 

Juni 1 995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original)140 von 183

www.parlament.gv.at



34 

Die Studierenden bewirken daher die Verlängerung der Zulassung bloß durch die Ein­

zahlung des Hochschülerschaftsbeitrages und des Studienbeitrages für Ausländer. Die 

Universität braucht lediglich die von der Österreichischen Hochschülerschaft zur Verfü- . 

gung gestellten Einzahlungsdaten mit den Daten der zugelassenen Studierenden von 

Diplom- und Doktoratsstudien abzugleichen. Eine Beendigung der Zulassung kann von 

den Studierenden durch Abmeldung herbeigefülnt werden. 

Solange ein Studierender die erste Diplomprüfung seines Studiums noch nicht abgelegt 

hat, wird die Zulassung überdies nur dann verlängert, wenn die bereits bei § 1 5  erwähnte · 

Mindeststudienleistung erbracht wurde. Dieses Mindesterfordemis ist bereits mit der 

erfolgreichen Teilnahme an 1 ( I) Lehrveranstaltung im betreffenden Studium im In- oder 

Ausland erbracht. 

Diese Regelung bedeutet keinen Mehraufwand fur die Universitätsverwaltung, da diese 

bereits im Zusanunenhang mit dem Familienlastenausgleichsgesetz unbedingt verpflich­

tet ist, eine umfassende Prüfungsevidenz der Studierenden im ersten Studienabschnitt zu 

führen. Die Einsparungsmöglichkeiten in der Universitätsverwaltung dmch die neue · 

Fonn der Verlängerung der Zugehörigkeit zur Universität wurden bei der Kostenberech­

nung berucksichtigt. 

Die Entlastung der Administration wird auch dadmch verstärkt, daß die Beurlaubung 

und Behinderung angesichts dieser neuen liberalen Regelungen nicht aufrecht erhalten 

werden müssen. Ern Studium im Ausland ist etwa ohne weiteres möglich und verlängert 

die Zulassung im Inland, wenn das Mindestetfordemis während des Studiums im Aus­

land erbracht Wurde. 

Hinzuweisen ist darauf, daß die dreimalige Nichtverlängelung mangels Erbringung des 

Mindesterfordemisses ( 1  Leluveranstaltung im Studienjahr!)  den (temporären) Aus-
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schluß vom Studium bewirkt (vgl. § 1 4  Abs. 3). Es wrrd daher zweckmäßig sein, sich bei 

absehbarer Untätigkeit vom Studium abzumelden. Diese Restriktion wirkt jedoch nur bis 

zur Ablegung der ersten Diplomprüfung. 

llL 
Die Gründe gemäß Abs. 1 Z 1 ,  3 , 4 und 5 entsprechen dem bisherigen Rechtsbestand. 

Hinsichtlich der Z 4 wird darauf hingewiesen, daß die Zulassung von Studierenden mit 

'ausländischem Reifezeugnis im Zusammenhang mit dem Erfordernis der besonderen 

Univershätsreife den Nachweis voraussetzt, daß der Antragsteller im Ausstellungsland 

des Reifezeugnisses unmittelbar zu dem gewählten oder einem entsprechenden Studium 

zugelassen werden kann. Diese Bestimmung ist dann unproblematisch, wenn ein Studie- I 

render mit ausländischem Reifezeugnis sein Studium in Östeneich ohne entsprechende 

Vorstudien im Ausstellungsland des Reifezeugnisses beginnt. Problematisch sind jene 

Fälle, in denen Studierende ein Studium im Ausstellungsland des Reifezeugnisses begon­

nen haben, dOlt kurz vor dem Al,lsschluß negativer Leistungen stehen und vor einer end­

gÜltigen Entscheidung über den Studienausschluß im Ausland für das entsprechende Stu­

dium, in ÖstelTeich die Zulassung beantragen. Zum Zeitpunkt der Atitragstellung und 

auch zum Zeitpunkt der Entscheidung liegen aUe Voraussetzungen vor, die Zulassung 

erfolgt bescheidmäßig. Wenn nach der Zulassung in Östeneich der Ausschluß im Aus­

land enolgt, ist zwar die Voraussetzung der besonderen Universitätsreife nicht mehr ge­

geben, einem Widenuf der Zulassung steht jedoch ein rechtskräftiger Bescheid entgegen. 

Um diesem rechtspolitisch unerwünschten Zustand zu begegnen, wird die Regelung der 

Z 4 aus dem bisherigen Rechtsbestand übernommen. 

Das Erlöschen der Zulassung gemäß Abs.  1 Z 2 ist eine Folge der Neuordmmg der Zu­

lassung. 

Zu ' ergänzen sind diese 'Fälle noch durch die Möglichkeit der Aufhebung des Zulas­

sungsbescheides im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens gemäß § 69 A VG . .  
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Ausdrücklich wird das Recht auf Erlangung eines Feststellungsbescheides verankert. 

Auch in den ni�ht genannten Fällen wird die Erlassung eines Feststellungsbescheides 

zulässig sein, wenn im Sinne der Judikatur des VeIfassungsgerichtshofes dieser zu einer 

zweckentsprechenden Rechtsvelfolgung elforderlich ist. . 

§ 22: 

Die Bestimmungen werden im Vergleich mit dem bisherigen Rechtsbestand insofern er­

weitert, als die Bescheinigungen von Amts wegen auszustellen sind. 

§ 23 : 

Die Bestimmungen über die Zulassung zwn Studium von Universitätslehrgängen und 

einzelnen Lehrveranstaltungen sind dem nenen System angepaßt. Neu ist die Be­

stimmung, die Zulassung nur befristet durchzuführen. 

Diese Studierenden dfufen weder Diplomarbeiten noch Dissertationen erarbeiten und 

keine Prüfungen im Rahmen von Diplom- und Doktorats studien ablegen. 

§ 24:  

Die Bestimmungen über das Erlöschen der Zulassung zum Studium wurden im Sinne der 

Neuordmmg gestaltet. 

§ 25:  

Einer Anregung der Arbeitsgruppe "Studiem'efonn H" folgend, soll -die Typologie der 

. Studien radikal vereinfa�ht werden. Es soll nur mehr zwei vom Gesetz näher geregelte 

Studientypen geben: Diplom- und Doktoratsstudien. Die Universitätslelrrgänge können 

von der Universität autonom angeboten werden. Der Besuch einzelner Lehrveranstaltun­

gen wird lediglich aus systematischen Gründen als eigenes "Studium" elwähnt. 

Auf Grund dieser Aufzählung ist die weitere Aufgliederung des StudiUms insbesondere 
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i n  Studienzweige nicht mehr zulässig. Diese diente bisher dazu, eine Aufgliederung im 

Bereich der Pflichtfaeher zu �rmöglichen. Die Spezialisierung soll in Hinkunft den Stu� 

dierenden viehnehr im Ralunen der freien und gebundenen Wahlfacher ennöglicht wer= 

den. Die Universität kann die Spezialisierung des Standortes im Rahmen der Schwer­

punktfächer gestalten. 

§ 26: 

Auch weiterhin wird es möglich sein, Lehrveranstaltungen in einer Fremdsprache ab­

zuhalten, mit diesen im Zusammerihang stehende Prüfungen in einer Fremdsprache ab-
, 

zulegen sowie wissenschaftliche Arbeiten in einer Fremdsprache abzufassen. Die Rege­

lung als Verfassungsbestimmung ist auf Grund des Alt. 8 B-VG geboten. 

§ 27: 

Zur Erhöhung der Flexibilität soll die Einteilung des Studienjahres nicht mehr gesetzlich 

geregelt werden. Diese Festlegungen obliegen in Hinkunft vielmehr dem Bundesmini-
I 

ster, der universitätsspezifisch eine zweckmäßige zeitliche Einteilung zu verordnen hat. 

Die jeweilige Universität wird durch die EinräuillWlg eines Anhörungsrechtes des Rek­

tors ausreichend eingebunden. 

§..2lt 
Die Bestimmungen entsprechen inhaltlich im wesentlichen dem geltenden Recht. Ledig-

. . 

lieh hinsichtlich der Dauer der Diplom- und Doktoratsstudien elfolgt die Anpassung an 

die neue Struktur. Deren Studiendauer wird in den Anlagen festgelegt. Die Zahl der 

Studienabsclmitte und deren Dauer wird jedoch von der Gesamtstudienkommission fest­

zusetzen sein. 

§ 29: 

Gegenüber der· Regelung des AHStG sollen die Anrechnungs- und Anerkennungsbe­

stimmungen klarer strukturiert werden. Terminologisch soll das System des AHStG je-
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doch erhalten bleiben: Semester aus demselben Studiwn werden eingerechnet, Studien­

zeiten aus anderen inländischen oder ausländischen Studien werden ftir die Studiendauer 

eines Studiums angerechnet, Prüfungen und, zum Teil, wissenschaftliche Arbeiten wer­

den anerka!Ult. 

Die in § 29 geregelte Einreclmung von Semestern erfolgt unnüttelbar auf Grund des Ge­

setzes. ·  Ein gesonderter Rechtsakt ist nicht erforderlich. Die Einreclmung bleibt überdies 

für das betreffende Studium bei einem Wechsel der Universität aufrecht. Allenfalls wird 

der Studierende bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses Anspmch auf einen Feststel­

lungsbescheid haben. 

Voraussetzung für die Einrechnung ist lediglich die aufrechte Zulassung. Die Einrech­

nung in die Studiendauer des jeweiligen Studienabschnittes kann jedoch naturgemäß nur 

bis zur Erreichung der Dauer des Studienabschnittes erfolgen. Daruber hinausgehende 

Semester sind zugelassene, aber keinesfalls einrechenbare Semester. 

Wie bisher soll die Möglichkeit bestehen, in den weiteren Studienabschnitt "hineinzustu­

diefen", auch wenn die Prüfungen eines Studienabschrtittes noch nicht zur Gänze abge­

legt wurden. Dies setzt eine einschlägige Regelung im Studienplan voraus. Dies ändert 

nichts am Ausschluß der Einrechenbarkeit der Semester. Um die Gliederung in Studien­

abschnitte nicht aufzuheben, ist die Möglichkeit des Studiums im weiteren Studienab­

schnitt auf einzelne Prüfungen zu beschränken. Als quantitativen Richtwert für solche 

"einzelnen" Plüfungen wird man eine Größe von etwa 25 vH des durch den Studienplan 

im folgenden Studienabschnitt gffordelten Leistungsumfanges ansehen können. 

§...l(t 
Die Bestimmungen über die Anrechnung entsprechen gmndsätzlich dem bisherigen 

Rechtsbestand. Eine Erweitemng wird jedoch insofem vorgeschlagen, als in Hinkunft 

alle Studien anrechenbar sein sollen, die an inländischen oder ausländischen anerkannten 

Bildungseinrichtungen zurückgelegt wurden, die dem postsekundären Bildungssektor 
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angehören. Dabei wird rucht die Bezeichmmg ausschlaggebend sein, sondern ausschließ­

lich die Tatsache, daß es sich auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem die 

Bildungseinrichtung ihren Sitz hat, um eine Einrichtung des postsekundären Bildungs­

sektors handelt. 

Keinesfalls sind .aus der Erweiterung der Anrechnung dienst- und besoldungsrechtliche 

Konsequenzen abzuleiten. 

Generell ist darauf hinzuweisen, daß Studienzeiten aus anderen Studien nur dann ange­

rechnet werden dürfen, wenn diese Studienzeiten im Hinblick auf den Studienplan, der 

diesen Studien zu Grunde lag und der danach tatsächlich besuchten Lehrveranstaltungen 

mit dem betreffenden Studium, fUr das die Anrechnung beantragt wird, gleichwertig 

sind. 

UL 
Die Zielfonnulierung für die Diplomstudien stellt einerseits eine Konkretisiemng der 

Aufgaben und Ziele der Universitäten im Organisationsrecht und andererseits einen 

wichtigen Parameter für die Formulierung des Verwendungsprofils dar (vgl. § 4). Dabei 
. , . 

wird auch festgehalten, daß dieses Ziel zwar ein sehr wichtiges Ziel, jedoch nicht das 

alleinige Ziel der Diplomstudien darstellt. Aucr die anderen Universitätsziele sind, so­

weit sie für Studien anwendbar sind, angemessen zu bemcksichtigen. Ergänzt werden 

diese Ziele durch die AufgabensteIlungen in Anlage 1 .  

Gänzlich neu geregelt wird das derzeitige studium inegulare. Das bisherige Verfahren 
, 

war in der Durchfülmmg sehr aufwendig. Neben der notwendigen inhaltlichen Beurtei-

lung waren die betroffenen Studienkommissionen anzuhören. 

Die Arbeitsgruppe "Studienreform II" hat die künftige Ausrichtung eines "freien" Studi­

ums ausführlich diskutiert und ein Modell vorgeschlagen, das einerseits dem Bedürfnis 
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nach einem indivjduell organisierbaren Studium weiterhin entgegenkommt und anderer­

s'eits den administrativen Aufwand stark reduziert. 

In Hinkunft kann ein Studierender, der zu einem Diplomstudium zugelassen ist, für sein 

Diplomstudium einen individuellen Studienplan gestalten. Von der Behörde wird fonnal 

lediglich die Einhaltung der Erfordernisse d�s Abs. 2 überprüft. Eine inhaltliche Beur­

teilung fmdet nicht statt. 

Die besondere Stellung dieses individuellen Studiums wird dadurch betont, daß nach der 

Ablegung des Studiums ein akademischer Grad ohne Zusatz verliehen (vgl. § 72) werden 

soll. Aus der Genehnllgung kann insbesondere auch kein Rechtsanspruch auf das An­

bieten einer im individuellen Studienplan enthaltenen Lehrveranstaltung abgeleitet wer­

den. Werden diese zum Teil nicht mehr angeboten, so ist der individuelle Studienplan zu 

ändern. 

Die GenehInigung ist vom Rektor der Universität auszuspj·echen, an dem der Schwer­

punkt des individuellen Studiums liegen soll. Im Fall der Ablehnung der Genehmigung 

ist die Berufung an den Senat gemäß § 9 Abs. 2 UOG 1 993 bzw. an den Akademischen 

Senat gemäß § 7 Abs. 1 UOG 1975 zulässig. 

\ 

Die Zielforrnulierung fur das Doktoratsstudium stellt wiedelUffi einerseits eine Konkreti,.. 

sierung der Aufgaben und Ziele der Umversitäten im Organisationsrecht und andererseits 

einen wichtigen Parameter für die FOlIDulieluug des Verwendungsprofiles dar (vgl. § 4). 

Auch diese Ziele sind zwar sehr wichtige, aber nicht die alleinigen Ziele der Doktorats­

studien. Auch die anderen studienbezogenen Universitätszi�le sind angemessen zu be­

tücksichtigen. 
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§ 34: 

Stark vereinfacht werden die Bestimmungen über die Universitätslehrgänge. Insbe­

sondere werden die Universitätskurse nicht mehr gesondert behandelt 

Dem zunehmenden Bedürfnis nach der Verleihung von Bezeichnungen für Absolventen 

von Universitätslehrgängen soll in einer velwaltungsvereinfachenden Weise entsprochen 

werden. Bisher war die Schaffung einer Berufsbezeiclmung durch Verordnung des Bun­

desministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst mÖglich. Diese schon aus kompe­

tenzrechtlichen Erwägungen zweifelhafte Bestimmung löste jeweils umfassende Prüf­

verfahren aus, ob die Voraussetzungen für die Schaffung der Berufsbezeichnung vorla­

gen. Nunmehr wird vorgeschlagen, mit dem Abschluß eines Universitätslehrganges ge­

nerell und unmittelbar auf Grund des Gesetzes die BerechtigWlg zur Führung einer Ab­

solventenbezeidlllung zu verbinden. Damit entfällt der derzeit mit der SchafflUlg von 

Berufsbezeichnungen verbundene Aufwand zur Gänze. 

Die Möglichkeit, Universitätslehrgänge in Kooperation mit anderen Rechtsträgern durch­

zufuhren, bleibt erhalten. Allerdings entfällt die Verpflichtung, die Kooperationsverträge 

dem Bundesminister zur Genehmigung vorzulegen. ' 

. §§ 35 und 36 :  

Durch die AHStG-Novelle 1990 wurde die Möglichkeit geschaffen, Lehrgängen an au-
, 

ßeruniversitären wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen universitären Charakter zu 

verleihen. Diese Möglichkeit bleibt erhalten. 

UL 
Im Zusammenhang mit dem neuen dezentralisielten Studienplanverfahren werden drei 

Arten von Fächern zu unterscheiden sein: 

die Kernfächer, die an jedem Standort in einem Mindestmaß anzubieten sind, 

die Schwerpunktfacher, die eine universitäre Schwerpunktbildung ermöglichen und 
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die freien Wahlfacher, die die persönliche Schwerpunktsetzung für die Studierenden er­

lauben. 

� 
Nach Auffassung der Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" sind dies jene 

Fächer, die nach Maßgabe der Festlegllllg durch die Gesamtstudienkommission für das 

jeweilige Studimn prägend sind, und die daher an allen Universitäten, an denen das Stu­

. dium eingerichtet ist, Pflichtfacher darstellen. 

§.J5L 
Die Schwerpunktfacher sollen die weiteren Fächer sein, die der Studienplan ergänzend 

zu den Kernfächern vorschreibt. Durch die Festlegung dieser Fächer wird der Universität 

. die Möglichkeit gegeben, bestimmte Schwerpunkte in der Lelrre zu bilden. Diese Fächer 

können von der Studienkommission als Pflichtfacher oder als gebundene Wahlfacher 

festgelegt werden. Die Bindung bei den Wahlfachem bedeutet, daß eine Besclu-änkung 

des wählbaren Angebots im Studienplan zulässig ist. 

§ 40 : 

Aus den freien Wahlfachem sind zwar auch Plüfungen abzulegen, die inhaltliche Aus-
, 

wahl obliegt jedoch zur Gänze den Studierenden, es steht das gesamte Angebot aller 

österreichischen Universitäten zur · Verfügung. Eine Inanspruchnahme des Angebotes 

anderer Universitäten kann jedoch keine zusätzlichen Anspruche auf Sozialleistungen 

begründen (zusätzliche FreifahIt zu einem oder an einem anderen Universitäts standort 

u.ä.) .  

In beiden Fällen, bei gebundenen und bei freien Wahlfachem, bewirkt die Wahl eines 

Faches spätestens mit dem erstmaligen Antreten zur Prüfung, daß das gewählte Fach 

zum prufungspflichtigen Fach wird. Eine Abwahl ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 

möglich. 
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§AL 
Entsprechend den Vorschlägen der Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" 

werden die wichtigsten Typen von Lehrveranstaltungen weiterhin im Gesetz genannt, 

auf eine Umschreibung des Inhaltes wird jedoch verzichtet. 

Wie sich aus § 50 ergibt, ist der Studienerfolg in LehrVeranstaltungen zu bem1eilen, 

§ 42: 

Die Bestimmungen entsprechen der bisherigen Rechtslage (vgl. § 17 Abs. 6 lUld 7 

AHStG). 

§ 43 : 

Das Erfordernis des Nachweises besonderer Vorkenntnisse als Voraussetzung fur den 

Besuch einer Lelnveranstaltung ist bereits im Studienplan festzulegeIl. Derartige Festle­

gungen bedürfen daher emes Beschlusses der Studienkommission und stehen nicht in der 

Disposition des Leiters der Lehrveranstaltung. Ausdrücklich wird nunmehr auch veran­

kert, daß dieser Nachweis nicht nur durch universitäre Zeugnisse, sondern auch andere 

geeignete Bescheinigungen erbracht werden kann, 

Die Berechtigung Zulll Besuch von Lehrveranstahungen soll entsprechend der Art der 

Zulassung zum Studium bestehen, Studierende der Diplom- und Doktoratsstudien sollen 

neben den im Studienplan verpflichtend vorgescluiebenen Lehrveranstaltungen grund­

sätzlich auch alle übrigen Lehrveranstaltungen der Universität besuchen können, Auch 
, 

Studierenden, die zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen zugelassen wurden, soll 

grundsätzlich das gesamte Lehrangebot der Universität offenstehen. Im Falle von Platz­

beschränkungen sollen jedoch die Studierenden jenes Studiums, in dem die betreffende 

Lehrveranstaltung verpflichtend vorgeschrieben ist, vor anderen Studierenden, die frei­

willig Lelnveranstaltungen außerhalb ihres Diplom- oder Doktoratsstudiums besuchen 

wollen, und diese wiederum vor Studierenden, die zu Universitätslelu'gängen und zum 
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Besuch einzelner Lehrveranstaltungen zugela�sen sind, berücksichtigt werden. 
, 

Mit dieser Bestimmung werden die zwei umfassenden Arten der Feststellung des Stu­

dienerfolges festgesetzt. Die näheren Bestimmungen über die PIiifungen enthalten die § § 

49 bis 62, über die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten die §§  63 bis 67. 

Um bei Bedarf auch Personen, die keine Staatsbürgerschaft eines Staates des Europäi­

schen Wirtschaftsraumes besitzen, die PfÜfungsbefugnis übertragen zu können, ist wei­

terhin eine Verfassungs bestimmung erforderlich. 

§ 45 : 

. Die derzeit in § 29 AHStG geregelten Noten sollen den Studierenden eine entsprechende 

Beurteilung ihrer Prüfutigsleistungen ood für Außenstehende eine Leistungseinschätzung 

ennöglichen. Fraglich ist, ob der PfÜfungserfolg durch die geltende fünfteilige Beurtei­

lungsskala angemessen erfaßt werden ka.nn, weil, gemessen an dem weiten Bemieilungs­

spielraum des Prüfers, allzu differenzie11e Abstufungen oft nicht mehr nachvollzogen 

werden kömen. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" soll­

te daher die Bewertungsskala bei Prüfungen auf drei Bewertungsmöglichkeiten einge­

schränkt we�den, und zwar auf " ausgezeiclmet", "bestanden" und "nicht bestanden" .  

Dieser Vo�schlag wurde im Rahmen des Vorbegut<:).chtungsverfahrens differenziert be­

urteilt. Neben Zustimmung zum Vorschlag wurde einerseits für die Beibehaltung des 

geltenden Notensystems argumentiel1, andererseits wurde eine europäische Ausrichturig 

der Benotung empfohlen. hn Sinne der Empfehlung der Arbeitsgruppe enthält der Ent­

wurl nunmehr die dreigliedrige Beurteilungsskala. 

In Abs. 2 werden die Erfordemisse für eine positive Beurteilung einer Prüfung geregelt, 

die entweder aus mehreren Teilen (z.B.  mündlich und schriftlich, Mathematik 1 ,  2 und 

3 u.ä.) oder mehreren Prüfungsfachem besteht. In diesem Fall kaM die Prüfung nur dann 
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positiv beurteilt werden, wenn jeder Teil oder j edes Fach für sich genonunen positiv be­

urteilt wird. Eine mehrheitliche positive Beurteilung ist ausgeschlossen. 

Für die Abschlußprüfungen, Diplomplüfungen und Rigorosen wird in Abs. 3 neben den 

. Beurteilungen für die einzelnen Prüfungsakte weiterhin eine Gesamtbeurteilung der je­

weiligen Prufung geregelt. Diese Bestimnllmgen kommen unabhängig davon zur Anwen­

dung, ob die Prüfungen in einem Prüfungsakt oder in mehreren Prüfungs akten abgelegt 

wurden. 

§ 46: 

Die Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts " hat empfohle� die Regelungen 

über die Anzahl der PfÜfungswiederholungen unverändert beizubehalten. Dies gilt so­

wohl für die Anzahl der zulässigen Wiederholungen, die muunehr für alle Arten von 

Prüfungen gelten soll, als auch für den Ausschluß vom Studium nach der letzten zulässi­

gen Wiederholung. Die vorgeschlagene Regelung entspricht diesem Vorschlag und be­

zieht die Lelrrveranstaltungen in die beschränkte Wiederholbarkeit ein. Durch die legisti­

sche Systematik ist klar, daß lehrveranstaltungsbezogene Plüfungen (Prüfungen über 

Vorlesungen und Beurteilungen der Teilnahme) Prufungen im Siill1e des Gesetzes dar­

stellen und somit auch die allgemeinen Bestimmungen über Prüfungen anwendbar sind. 

Die gleichbleibende Zahl der Plüfungswiederholungen wird verschiedentlich als zu hoch 

kritisiert. Dazu ist anzumerken, daß zwar tatsächlich in vergleichbaren ausländischen 

PIiifungssystemen oft eine wesentlich geringere Zahl an Plüfungswiederholungen zuläs­

sig ist, doch erfüllt die etwas höhere Zahl der Prufungswiederholungsmöglichkeiten in 

Österreich zweifellos auch die Funktion eines Plüfungsrechtsschutzes, der in Österreich 

aus guten Gründen nicht stärker institutionalisielt ist, während es ausländische Systeme 

. mit Berufungsmöglichkeiten gegen Ptüfungsnoten bis hin zu den Verwaltungsgellchten 

gibt. 
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Ergänzend tritt das Recht der Studierenden hinzu, bereits bei der zweiten Wiederholung 

einer Einzelprüfung die Ablegung der Prüfung vor einem Prüfungssenat zu beantragen. 

Die Regelung über die beschränkte "Wiederholbarkeit" wissenschaftlicher Arbeiten wird 

inhaltlich dem bisherigen Rechtsbestand entsprechend übernommen, jedoch dem beson­

deren Charakter einer wissenschaftlichen Arbeit legistisch angepaßt. 

Der Ausschluß der Reprobationsfristen Wld Auflagen entspricht einem Vorschlag der Ar­

beitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" . Denn Reprobationsfristen und Auflagen 

sollen zwar im Fall eines Mißerfolges bei PlÜfungen den Studierenden helfen, sich auf 

die zu wiederholende Prüfung entsprechend vorzubereiten. Sie haben freilich auch den 
, 

Charakter einer S anktion für schlechte Prüfungsleisrungen. B eide Wirkungen sind nicht 

unproblematisch. Das Argument, daß die Festlegung einer Frist die Studierenden vor 

Übereilung schützen soll, fUhrt zu einer "Bevormundung" in einem Bereich, den diese 

�igenverantwortlich gestalten sollten. Zur Realisierung dieser Selbstverantwortung be­

darf es aber keiner hoheitlichen Maßnahme; die Studierenden sollten selbst entscheiden 

mü�sen, wann für sie ein neuerlicher Prüfungs antritt vertretbar ist. 

§ 47: 
Die Bestimmungen über die Ungültigerklärung bleiben im wesentlichen erhalten, werden 

jedoch legistisch klarer formuliert, da die bisherigen Regelungen schwer zu interpretie-

ren waren. 

Die Ungültigerklärung soll auf die Bemteilung - nicht die PIiifung oder Einreichung, 'die 

ja einen Vorgang und kein Ergebnis darstellt - bezogen werden. Sie soll eine Sanktion 

für die Erschleichung nur im Falle einer positiven Bem1eilung darstellen, da bei einer 

negativen Beurteilung kein besonderes Bedürfnis fUr die Ungültigerklärung besteht. 

Die Erschleichung wurde regelmäßig im Sinne des eingeschränkten Tatbestandes des 

§ 69 A VG interpr�tiert. Dies führt jedoch häufig zu Schwierigkeiten in der Beweis-

Juni 1995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 153 von 183

www.parlament.gv.at



47 

fuhrung. Daher soll der häufigste Anwendungsfall für Ungültigerklärungen, nämlich die 

Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, ausdrücklich als Teil des Erschleichungstatbest�­

des normiert werden. 

Ausdriicklich wird nunmehr auch geregelt, daß der Antritt zu einer Prüfung oder die Ein­

reichoog emer wissenschaftlichen Arbeit, deren Ergebnis positiv beurteilt und diese Be­

urteilung für ungültig erklä11 wurde, auf die Höchstzahl der Wiederholungen anzw'ech­

nen ist. Anderenfalls würden Studierende, bei denen eine positive Beurteilung für ungül­

tig erldärt wurde, gegenüber jenen bevorzugt, die eine negative Beurteilung erzielten. 

§ 48: 

Die Beurteilung jeder PIiifung ist durch ein Zeugnis zu beurkunden. Wie bisher soll eine 

Rechtsgrundlage für die rationelle Ausstellung von Zeugnissen geschaffen werden. Es 

wird auch weiterhin nonniert, daß bei der maschinellen Ausstellung von Zeugnissen der 

bloße Aufdruck des Namens der Urkundsperson genügt. Eine Beglaubigung ist nicht er­

forderlich. Diese würde den Rationalisierungseffekt neutralisieren. Die RegelWlg soll 

jedoch nicht für "höherrangige" Zeugnisse gelten. Diese bedülfen jedenfalls, also auch 

bei der Erstelloog mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung, einer Beglaubi­

gung. Bei dieser "Beglaubigung" handelt es sich um den Beglaubigungsvermerk der Uni-
, 

versitätsverwaltung im Sinne der Kanzleiordnung. 

Diese Bestimmung befmdet sich zweifellos im Spannungsfeld zwischen der Notwendig­

keit, . die Beweiskraft . öffentlicher Urkunden zu sichern und dem. Bedürfnis, Ver­

waltungsabläufe effizient und kostensparend zu gestalten. Die Unterscheidung in "hoch­

rangige" und "niederrangige" Zeugnisse soll einen Ausgleich zwischen heiden Ansprü­

chen schaffen. Überdies wird der Bundesminister in einer Durchführungsverordnung die 

Gestaltung von Zeugnissen derart zu nOlmieren haben, daß auch einem automationsWl­

terstützt erstellten Zeugnis durch entsprechende Minimiemng der Fälschbarkeit die Be­

weiskraft einer öffentlichen Urkunde erhalten bleibt. 
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Die Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" hat rur die Ausstellung der Zeug­

nisse eine Fristsetzung vorgeschlagen, da die Zeugnisse in verschiedenen Rechtszusam­

menhängen (Familienlastenausgleichsgesetz, Studienförderung) zur Anspmchsbegrün­

dung herangezogen werden. 

§ 49: 

Die Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studiemechts" hat sich mit der künftigen Gestal­

tung der Prufungsordnungen intensiv auseinandergesetzt Die geltenden Prüfungsordnun­

gen sind durch ein kompliziertes Zusammenspiel unterschiedlicher Normierungen be­

stimmt Die Verantwortung ist derzeit im wesentlichen zwischen dem Gesetzgeber und 

dem Bundesminister aufgeteilt, dem Studienplan sind Gestaltungsmöglichkeiten weit­

gehend verwehrt In Übereinstimmung mit dem Konzept einer autonomen Studienplan­

gestaltung waren daher die Priifungsordnungen in die Refonnelwägungen aufzunehmen. 

Dabei verbietet es sich von selbst, die Entscheidung fUr eine bestimmte Prufungsordnung 

ausschließlich auf der Gesetzesstufe zu treffen. Eine für alle Studien gleichartige Pm­

fungsordnung würde den speziellen Anforderungen der einzefuen Studien nicht ausrei­

chend Rechnung tragen. Davon unabhängig würde das Gesetz mit Detailregelungen be­

frachtet, sodaß Änderung�n in der Prüfimgsordnung nur im'Wege aufwendiger Gesetzes­

änderungen möglich wären. Das Gesetz soll daher nur einen Rahmen für die erforderli- . 

chen Festlegungen enthalten. 

Eine Festlegung der Prüfung s ordnung auf der Stufe eine Verordnung des Bundesmini­

sters würde eine einheitliche Gestaltung des Pliifungswesens für das jeweilige Studium 

ermöglichen und weitgehend der gelt�nden Rechtslage entsprechen. Es wäre aber mit 

dem Vorschlag, der Studienkommission die autonome Gestaltung des Studienplans zu 

überlassen, nicht vereinbar, da im Rahmen eines solchen Systems die Prüfungsordnung 

des Bundesministers notwendigerweise auch die Fächer bezeichnen müßte, die einer 

Plüfung zu unterziehen sind, Gerade die Festlegung der Fächer bildet aber den Kembe-
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reich der Studienplangestaltung. 

Es wird daher vorgeschlagen, die Gestaltung der Prtifungsordnung der Studienkommis­

sion zu überlassen, sodaß die Prufungsordnung ein Teil des autonomen Studienplans 

wäre. Das ist aber nur möglich, wenn einheitliche Qualitätsstandards gesichert und die 

Priifungen zumindest im Ansatz vergleichbar sind. Daher sind entsprechende gesetzliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die diesen Anliegen Reclmung tragen. Näher geregelt 

w.erden in den folgenden Bestimmungen die gesetzlichen Ralunenbedingungen fiir die' 

Feststellung des Studienerfolges in Lehrveranstaltungen, Ergänzungsprüfungen, Ab­

schlußprufungen, Diplomprüfungen und Rigorosen. Die Universitäts-Sprachpriifung 

entfallt ersatzlos. 

Die konkrete Regelung der Prüfungs ordnung ist eine Aufgabe der Studienkommission, 

die - ausgehend von den Erlordemissen des Studienplans - die ihren Vorstellungen ge­

mäße PrüfungsordnWlg ausgestalten kann. Damit wird die fachlich-didaktische Eigenver­

antwortlichkeit, die bereits für die vorgeschlagene autonome Gestaltung des Studien­

plans ausschlaggebend war, auch im Bereich des Prüfungswesens anerkannt werden. 

Daß die Prüfungsordnungen sich innerhalb eines Studiums standortspezifisch unterschei­

den können, ist eine Konsequenz dieses Vorschlages. Dagegen ist jedoch nichts einzu­

wenden, wenn die prinzipielle Gleichwertigkeit der Prüfungs anforderungen sichergestellt 

ist. 

Die Studienkommission ist nurunehr verpflichtet, im Smdienplan die Prüfungsordnung 

festzulegen. Sie hat bei diesen Festlegungen das dem Studienplan zugrunde liegende 

Verwendungsprofil und den wissenschaftlichen Zusammenhang der Fächer zu berück­

sichtigen. Eine Kombination von Prüfungsalien ist zulässig. So  kann die Prüfung aus 

dem Fach X als Fachpriifung, jene aus dem Fach Y als Lehrveranstaltungsprüfung aus­

gestaltet sein. Überdies hat die Studienkommission auch die Möglichkeit, alternative 

Prüfungs ordnungen an gleichen Standorten anzubieten. 
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Ein Anküpfungspunkt für eine angemessene Plüfungsordiumg kann die gesetzlich ge­

regelte Studiendauer sein. Diese bindet die Studienkommission insofern, als in dieser 

Zeitspanne die Absolvierung des Studiums möglich sein muß. Eine PfÜfungsordnung, 

welche auf emern im Rahmen der gesetzlichen Studiendauer festgelegten Studienplan 

basiert, müßte es einem durchschnittlich begabten und fleißigen Studenten ennöglichen, 

die .Prüfimgen in der vorgescluiebenen Zeit abzulegen. Ein deutliches Mißverhältnis zwi­

schen der Regelstudiendauer und der tatsächlichen Studiendauer wird zu Maßnahmen 

der Aufsichtsbehörde ftihren qlüssen. 

Die Arbeitsgruppe "Oereguherung des Studienrechts" h�t Überlegungen zur Gestaltung 

der Prufungsordnungen angestellt: 

Beim "Teilnahmemodell" könnte die Beurteilung ausschließlich auf Grund des Erlolges 

der Teilnalune an den angebotenen Lehrveranstaltungen erfolgen. In diesem Fall ist jede 

Lehrveranstaltung als LehrVeranstaltung mit inunanentem Prüfimgscharakter anzubieten, 

so daß datüber hinausgehende Prüfungen entbehrlich sind. 

Beim "Lehrveranstaltungsplüfungsmodell" wäre der Umfang des Stoffes der Prüfung die 

einzelne Lehrveranstaltung. Von diesem Modell sind sowohl Lehrveranstaltungen mit 
\ 

immanentem Prüfungscharakter als auch Vorlesungen erfaßt, über deren Stoff eine ge­

sonderte Prüfung abzulegen ist. 

Beim "Fachprüfungsmodell" wäre der Umfang der Plüfung nicht der Stoff einer Lehrver­

anstaltung, sondern der Stoff des gesamten Faches, das durch die Inhalte der angebote­

nen Lehrveranstaltungen abgegrenzt wird. 

Der Uinfang der Prüfung im "Jahrgangsprüfungsmodell" wäre abhängig von den im Lau­

fe eines Semesters angebotenen Lehrveranstaltungen. Die Prüfungen wnfassen den im 

Semester oder Studienjahr velmittelten Stoff. 

Im "Gesamtpriifungsmodell" wäre der Umfang der Prufung nicht nur ein Fach, sondern 
, 

mehrere fachvelWandte Fächer, die im Rahmen einer Plüfung abgelegt werden. Die Prü­

fung erfolgt vor einem Plüfungssenat. 

Das "Rigorosenmodell " schließlich wäre durch wenige, auf das Spezialgebiet einer wis-
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sensehaftlichen Arbeit bezogene Prüfungen charakterisielt. Es gestattet eine weitgehend 

freie Gestaltung des Studiums nach Maßgabe der individuellen Neigungen des Studie­

renden. Die BeUrteilung . der Leistungen erfolgt erst ,im Rahmen der Begutachtung der 

Dissertation und der Ablegung der abschließenden Plüfungen. Dieses Prufungsmodell ist 

wohl nur bei den Doktoratsstudien verwirklichbar . 
. , 

Alle diese Modelle wären nach Ansicht der Arheitsgruppe "Deregulierung des Studien­

rechts" überdies kombinierbar. 

§ 50: 

Die Bestimmung bezieht sich auf alle Lelnveranstaltungen. Damit wird sow?hl die Beur­

teilung der Teilnahme an Lehrveranstaltungen mit sog. immanentem Prüfungs charakter 

als auch die Prüfung über den Stoff einer Vorlesung erfaßt. Zuständig zu dieser Feststel­

hllg des Studienerlolges ist der jeweilige Leiter der Lemveranstaltung, der auch über die 

ZulassWlg zu dieser Prüfung zu entscheiden hat. 

UL 
Mit den Ergänzungsprüfimgen sollen studienspezifische besondere Erlordemisse vor der 

Zulassung nachgewiesen werden. Es handelt sich .dabei insbesondere um folgende Fälle:' 

Im Zusammenhang mit der allgemeinen Universitätsreife dient sie der Herstellung der 

Gleichwertigkeit des Reifezeugnisses. 

Im Rahmen der besonderen Universitätsreife sind besondere studienspezifische Kennt­

nisse nachzuweisen, die durch die vorgelegte Urkunde nicht ausreichend belegt werden 

kormten. 

Die Feststellung oder Festsetzung einer Ergänzungsprufung obliegt dem Rektor. Dieser 

entscheidet auch über die Prüfungsberechtigung für Ergän�gsplüfungen. Dies ist sach­

gerecht, da sämtliche ErgänzungsplÜfWlgen in einem mehr oder weniger engen Zusam­

menhang mit der Zulassung zum Studium stehen, über die der Rektor zu entscheiden hat. 
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Näheres ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

§ 52: 

Die Beendigung von Universitätslerngängen elfolgt wie bisher durch Abschlußprüfun­

gen. Die Prüfungsberechtigung hat der Unterrichtsplan zu regeln. Die Modalitäten der 

Ablegung der Abschlußprüfungen werden durch die Gestaltung der Prüfungsordnung im 

Unterrichtsplan bestimmt. 

Ul;. 
Die Bestimmung enthält eine Definition des Begriffs "Diplomprufung".  Die Modalitäten 

dei Ablegung der Diplomprüfungen werden durch die Gestaltung der PfÜfungsordnung 

im Studienplan bestimmt. 

Die Ausweitung der Prüfungsbefugnisse entspqcht einem Vorschlag der Arbeitsgruppe 

"Deregulierung des Studienrechts" . Mit der Erteilung der venia docendi wird die Berech­

tigung zur Lehre an der Universität verliehen; diese Berechtigung ist - unabhängig von 

der jeweiligen Universität - österreichweit als gleichwertig anzusehen. Mit der Erteilung 

der Lehrbefugnis ist auch die Prüfungsbefugnis für das jeweilige Fach verbunden. Abge­

sehen von der dienst- und organisationsrechtlichen Zuordnung, die die Pflicht zur Prü­

fungstätigkeit nach sich zieht, lassen sich keine studienrechtlichen Gründe dafür finden, 

die PfÜfungsbefugnis nicht auch auf andere Inhaber einer Lelu-befugnis zu erstrecken. 

Die Arbeitsgruppe hat daher vorgeschlagen, die Prüfungs befugnis östeneichweit an die 

Elteihmg der venia docendi zu binden. Somit wären alle Universitäts lehrer ohne Rück­

I sicht auf die Universität, der sie angehören, zur Abhaltung von Diplomprufungen befugt. 

Eine Pflicht zur PfÜfungstätigkeit kann jedoch nur für die in einem Dienstverhältnis zur 

Universität stehenden PIÜfer begründet werden. 

Der damit verbundene Vorteil wäre die Verbreitemng des für Prüfungen in· Betracht 
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kommenden Personenkreises sowie der Entfall zusätzlicher Bestellungsakte im Falle des 

Bedarfes. Es würde dem Studiendekan im Rahmen der Zuteilung von Plüfem die Mög­

lichkeit eingeräumt, einen Prüfer eines anderen Standortes mit dessen Einverständnis 

zuzuteilen, etwa weil ein besonderer Bedarf besteht oder zur Bildung von besonderen 

Prüfungssenaten. Die Abnahme der Prüfungen würde für den Bereich der eigenen Uni­

versität weiterhin eine Dienstpflicht darstellen, bei anderen Standorten auf freiwilliger 

Basis und nach Maßgabe der Zuteilung durch den Studiendekan elfolgen. Die Heranzie-
I 

hung außenstehender Prüfer sollte jedoch auf besondere Problemlagen beschränkt blei-

ben, damit die Identität zwischen Vortragende'm und Prufendem, soweit dies möglich ist, 

gewahrt bleibt. 

Die sonstigen Prüfer werden zweckmäßiger Weise insbesondere aus dem Kreis der Lehr­

beauftragten Zlll bestellen sem. Handelt es sich um eine Feststellung des Studienerfolges 

bei Lehrveranstaltungen, ist eine gesonderte Plüferbestelhmg nicht erforderlich, da die 

Prüfungsbefugnis gemäß § 50 �hnehin besteht. 

Die B estimmung entspricht im wesentlichen der bisherigen Rechtslage. Insbesondere 

wird daran festgehalten, daß zur Abhaltung von Rigorosen nur Personen mit österreicru­

scher Lehrbefugnis berechtigt sind. 

� 
Die Festsetzung der Prüfungszeiträume bezieht sich auf alle Arten von Pliifungen mit 

Ausnahme der BeurteilWlg der Teilnahme an Lehrveranstaltungen. In diesen erfolgt die 

Prüfung ja nicht punktuell etwa am Ende, sondern laufend während der Lehrveranstal­

tung. Dieser Umstand vemIUnöglicht die Regelung von Plüfungszeiträumen. Die Art und 

die Zeitpunkte der laufenden Beurteilungen unterliegen vielmehr der Disposition des 

Leiters der Lehrveranstaltung. Abgeschlossen oder abgebrochen wird die Beurteilung 

jedenfalls mit dem Ende der Teilnahme an der Lehrveranstaltung, spätestens jedoch am 

Juni 1 995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original)160 von 183

www.parlament.gv.at



54 

Ende des Semesters. 

§ 56 :  

Dem Vorschlag der Arbeitsgruppe "Deregulierung des Studienrechts" entsprechend wur­

de die Möglichkeit zur Festsetzung einer abweichenden Prüfungsniethode beibehalten, 

jedoch flexibler gestaltet. 

§ 57: 

Die rechtliche Trennuyg des Verfahrens fur die Zulassung zur Prüfung von jenem für die 

Zuteilung der Prüfer und Prüfungstage wurde durch die Regelung des .vOG 1 993, die 

Zuständigkeit für die Zulassung dem Vorsitzenden der Studienkommission, die Zutei­

lung der Prüfer jedoch dem Studiendekan zu übertragen, begründet. Die gemeinsame 

Beantragung soll unter Beibehaltung der organisatorischen Trennung eine rasche amts­

wegige Abwickhmg ermöglichen. Hinzuweisen wäre darauf, daß die Zulassung zur Prü­

fung von der Zurückziehung des Antrages auf Zuteilung des Prüfers nicht berührt wird. 

� 
Diese Bestimmung bezieht sich auf alle Prüfungen mit Ausnahme der Feststellung des 

Studienerrolges bei Lehrveranstaltungen. 

Die Regelung über . die freie Prüferwahl entspricht der bisherigen Rechtslage. Bei der 

zweiten Wiederholung soll im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage kein Anspruch auf 

einen bestimmten Prüfer, son'dem vielmehr auf einen "anderen" Prüfer bestehen. 

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe "Dereguliemng des Studienrechts" sollte die Abmel­

dung von einem Plüfungstag weiterhin ohne Angabe von Gtünden innerhalb der in § 27 

Abs.  3 AHStG gegebenen Wochenfrist möglich sein. Die derzeitige Regelung über das 
Versäumen eines .Ptüfungstages ist in der Praxis weitgehend wirkungslos. Sie sollte in 

der Richtung verschärft werden, daß dem Studierenden, der ohne Abmeldung einen PlÜ­

fungstag versäumt hat, beim nächsten Prüfungszeitraum kein Prufungstag zugeteilt wer-
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den darf. Diesem Vorschlag wird durch die Bestimmung des Abs. 6 entsprochen. 

Abs. 4 enthält eine Sonderbestimmung für die Zustellung der Zuteilungsbescheide. Die 

große Zahl der Studierenden bedeutet eine unzumutbare Belastung durch eine individu­

elle Zustellung. Es wird daher im Sinne der bisherigen Vorgangsweise eine Sonderrege­

lung gemäß Art. 1 1  Abs. 2 B-va in der F onn der Zustellung durch öffentliche Bekannt-

. machung vorgeschlagen. Dabei ist jedoch besonders auf die Einhaltung der zweiwöchi­

geh Frist zu achten. Wird diese unterschritten, ist der Prüfungsvorgang mit Nichtigkeit 

bedroht. 

§ 59: 

Die Bestimmung bezieht sich auf alle jene Fälle, in denen eine Prüfung vor einem Prü­

fungssenat startfmdet. Dies betrifft Prüfungen, die von vornherein kommissionell sind 

und somit mehr als ein Prüfungsfach umfassen, sowie die dritte und vierte Wiederholung 

von EinzelpfÜfungen. Eingeschlossen sind im letzten Fall auch die Feststellungen des 

Studienerfolges bei Lehiveranstaltungen. 

Sonderbestinllmmgen für die Zusammensetzung des Prüfungssenates enthält § 62. 

§ 60: 

Abs. l .beruht auf einer Anregung der Arbeitsgtuppe " Dereguliemng des Studiemechts" 

und versteht sich auch als Ameiz zur Studienzeitverkürzung. Denn wiederholt wurde die 

Überfrachtung der Prüfungen mit bloßem Stoffwissen kritisiert. Sie kann in der Prü­

fungssituation dazu führen, daß das Abprüfen von Fakten und nicht die Beurteilung von 

Kenntnissen und Fähigkeiten im Vordergmnd steht. 

Hinsichtlich des Abbruches der Prüfung · wird darauf velwiesen, daß jede Beendigung 

des Prüfungs vorganges vor dem Abschluß der PlÜfung einen Abbmch darstellt. �o be­

ginnt etwa der Prüfungsvorgang bei der schriftlichen Prüfung mit der Verteilung der Fra­

gen. Verläßt ein Studierender danach die Plüfung, auch olme eine Arbeit abzugeben, . 
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wird die Prüfung abgebrochen. 

Bei der mündlichen Prüfung wird den kritischen Zeitpunkt die FOlmulierung der ersten 

Frage darstellen. 

§ 6 1 :  

Die ArbeitsgIuppe "Deregulierung des Studienrechts" hat sich ausführlich mit Möglich­

keiten zur Schaffung einer effektiven Anerkennungsregelung auch vor dem Hintergmnd 

einer stärker dezentralen Studienplangestaltung auseinandergesetzt. Die durch die Ge­

samtstudienkommission koordinierten Kernfächer sind defmitionsgemäß nach ihrem In­

halt und Umfang gleichwertig. Insofern bereitet ihre Anerkennung keine Schwierigkei- · 

ten. Probleme treten jedoch auf, wenn sich die Studienkommissionen für verschiedene 

Prüfungsordnungen entscheiden. So kann sich beispielsweise die Fakultät A für Lehrver­

anstaltungsprüfungen entscheiden, Fakultät B für Fachprüfungen, während an der Fakul­

tät C einzelne Fächer z�sammengefaßt kommissionell als Gesamtprüfung abgelegt wer­

den. Wechselt ein Studierender von C nach A oder von B nach A, kann seine jeweils 

umfangreichere Prufung ohne weiteres anerkannt werden. Umgekehrt ist dies dagegen 

nicht möglich. Dieser Nachteil läßt sich venneiden, wenn auch PfÜfungsteile als solche 

anerkannt werden. Dies würde bedeuten, daß anläßlich eines Wechsels des Studienorts 

alle aus den Kernfächern abgelegten Pl1ifungen anerkamlt werden und die allenfalls noch 

fehlenden Prüfungsteile nachgeholt werden. Ein Student der von A (Lehrveranstaltungs­

prüfungen) nach B (Fachprüfungen) wechselt und der noch nicht. alle Lehrver­

anstaltungsprufungen abgelegt hat, müßte daher in dem Umfang Plüfungen aus dem je­

weiligen Fach ablegen, in dem ilun noch Teilinhalte des Faches fehlen. 

Schwerpunktfächer sind weitere Pflichtfacher oder gebundene Wahlfächer, die von der 

jeweiligen Studienkommission autonom festgelegt werden. Sie werden sich von Univer­

sität zu Universität unter Umständen erheblich unterscheiden, nicht zuletzt deshalb, weil 

im Rahmen der Schwerpunktfächer unterschiedliche Konzeptionen verfolgt werden kön­

nen. Von einer inhaltlichen Gleichartigkeit karm daher, anders als bei: den Kernfächern, 
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nicht ' ausgegangen werden. In diesem Fall ist eine rechtspolitische Entscheidung zwi­

schen einer erhöhten Mobilität der Studierenden und der Bedeutung der autonomen uni­

versitären Schwerpunktsetzung zu treffen. Dabei ist zu bedenken, daß es sich bei den 

v?rgesehenen Schwerpunkten um gewollte Gestaltungsspielräume handelt, die aber die 

Gleichwertigkeit der Ausbildung an den verschiedenen Standorten nicht beeinträchtigen 
,, ' . 

sollen. Handelt es sich daher um gleichwertige Ausbildungsaltemativen, sollte den Stu-

dierenden die Möglichkeit gegeben werden, olme Inkaufnahme von Nachteilen den Stu­

dienort zu wechseln. Daher sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppe auch bei den 

Schwerpunktfachem das Prinzip zum Tragen l,<:ommen, daß abgelegte Prufungen inner­

halb derselben Studienrichtung als solche anerkannt werden und sich für das weitere Stu-
! 

dium auswirken. Ein inhaltlicher Vergleich wUrde dabei nicht stattfinden, sodaß sich das 

Anerkennungsverfahren relativ einfach gestalten sollte. Prufungen, die auf diese Weise 

nicht verwertet werden können, weil sie einen zu geringen Umfang haben oder weil es 
, , 

sich um "überhängende" Stunden handelt, können nicht für Schwerpunktfacher aner­
. kannt werden. Sie sollten jedoch im Bereich der freien Wahlfächer verwertet werden 

können. 

Für die durch den Studierenden frei wählbaren Wahlfacher kann die soeben dargestellte 

Anerkennungsregelung für Schwerpunktfacher sinngemäß angewendet werden. Prüfun-
, . 

gen aus freien Wahlfachern sollten daher im jeweiligen Umfang für die freien Wahlfa-

eher des neuen Standortes anerkannt werden, 

In diesem Sinne wurde die AnerkelUlUngsregelung des Abs. 1 gestaltet. 

Die Bestimmungen über die Anerkennung entsprechen im übrigen grundsätzlich dem 

bisherigen Rechtsbestand, Eine Erweiterung wird jedoch insofem vorgeschlagen, als in 

Hinkunft alle Prtifungen anerkeimbar sein sollen, die an inländischen oder ausländischen 

anerkannten Bildungseinrichtungen zurückgele�t wurden, die dem postsekundären Bil­

dungs sektor angehören, Dabei wird nicht die Bezeic1mung ausschlaggebend sein, son-
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dem ausschließlich die Tatsache, daß es sich auf Grund der Rechtsvorschriften des Staa­

tes, in dem die Bildungseinrichtung ihren Sitz hat, um eine Einrichtung des postsekundä­

ren BildWlgssektoJs handelt Von der Anerkennung erfaßt werden nunmehr auch Prüfun­

gen im Rahmen von Universitätslehrgängen, da es wirtschaftlich kaum zumutbar ist, der­

artige Nachweise in anderen Studien bei inhaltlicher Gleichwertigkeit nicht verwerten zu 

können. 

Keinesfalls sind aus der Erweiterung der Anerkennung dienst- und besoldungsrechtliche 

Konsequenzen abzuleiten. 

Generell ist darauf hinzuweisen, daß Prufungen aus anderen Studien nur dann anerkannt 

werden dürfen, wenn diese gleichwertig sind. 

Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben bleibt anerkennbar. Die's können auch Tä� 

tigkeiten sein, die vor dem Status als Studierender erbracht wurden. 

Die Anerkennung von Plüfungen durch Verordnung wird besonders bei Programmen im 

Rahmen der Europäischen Bildungskoopetation von Bedeutung sein. 

Im Abs. 5 wird das Institut des "Vorausbescheides" aus der geltenden Rechtslage über­

nommen. Es soll daher weiterhin im Sinne der Verstärkung der Internationalität der uni­

versitären Ausbildung die Möglichkeit geschaffen werden, daß Studierende, die Teile 

ihres Studiums im Ausländ durchführen wollen, schon vor Beginn imes Auslandsstudi­

ums einen Feststellungsbescheid darüber erhalten, in welchem Ausmaß ilmen das Aus­

landsstudiwn bei Fortsetzung des Studiums in Östeneich angerechnet bzw. anerkannt 

wird, wenn sie die im' Feststellungsbescheid genannten Kriterien elftiUen. Nach Rück­

kehr vom Auslandsstudium haben sie unter Vorlage' der ausländischen Studienunterlagen 

und des Feststellungsbescheides die endgültige Anrechnung bzw.Anerkennung des Aus­

landsstudiums zu beantragen, wobei jedoch der Vorsitzende der Studienkommission an 
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den Inhalt des geriarmten Feststellungsbescheides gebunden ist. 

Die Ausschlußbestimmung in Abs. 6 trägt einem langjäluigen Anliegen Rechnung. Die 

Bestimmungen über die Wiederholung von Prüfungen beziehen sich nur auf die Anzahl 

zulässiger Wiederholungen in einem bestimmten Studium. Auf Grund der Tatsache, daß 

insbeson�ere im Bereich der Ingenieurwissenschaftlichen Studien bei einigen Fächern 

völlige Identität besteht, entwickelte sich folgender Vorgang: Bevor ein Studierender die 

letzte Wiederholung z.B .  der Prüfung Mathematik 1 im Studium A erreicht hat, wurde 

das Studium B aufgenommen, das ebenfalls die Prüfung Mathematik 1 enthält. Gelang 

es nicht, eine positive Beurteilung zu erreichen, konnte nach Ausschluß im Studium B 

das Studium C aufgenommen werden, das wiederum die Prufung Mathematik 1 enthält 

usw. Nach einer letztlich beliebigen Zahl von Wiederholungen konnte die endlich positi­

ve Beurteilung :im Fach Mathematik 1 für das Studium A anerkannt werden. 

Um die Wlbefriedigende Umgehung der Begrenzung der Zahl der Prüfungswiederho­

lungen sachgerecht und angemessen in Hinkunft auszuschließen, wird eine Anerkenmmg 

von Prüfungen nur mehr möglich sein, wenn dadurch die höchstzulässige Zahl der Wie­

derholungen einer Prufung nicht überscluitten wird. 

Dies bedeutet, daß im Ane�kennungsvelfahren sämtliche bisherigen' Antritte zu einer 
. ' 

bestimmten Prüfung - unabhängig vom Studium, in dessen Rahmen die Antritte erfolg-

ten, - zusammenzuzählen sind. Ergibt die Summe bereits die Zahl der höchstzulässigen 

Wiederholungen oder liegt sie dalüber, so ist die Anerkennung für das beantragte Studi­

um ausgeschlossen. Die Weiterfiihrung eines anderen Studiums ist jedoph zulässig. Liegt 

die Summe unter der Höchstzahl der zulässigen Wiederholungen, ist die Prüfung aner­

kennbar, unabhängig davon, ob sie im beantragten Studium als Einzelplüfung oder be­

reits vor eine� Prüfungssenat hätte abgelegt werden müssen. 

§ 62 : 

Die Diskussi<�nen zum Rechtsschutz bei Plüfungen wurden von der Arbeitsgruppe " De_ 
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regulierung des Studienrechts" auf der Basis eines allgemeinen verfassungsrecht!ichen 

Rechtsschutzgebotes geführt. Ptüfungen sind demnach Verwaltungsakte, die die Lage 

des Betroffenen unter Umständen einsclmeidend gestalten. Die an Plüfungen zu stellen­

den Anforderungen sind zwar im einzelnen nicht näher geregelt, doch ergibt es . sich aus 

der Natur der Sache, daß Prüfungen den Geboten der Objektivität und Sachlichkeit ent­

sprechen müssen, daß die getroffenen Bewertungen rational nachvollziehbar sein müs­

sen, daß bestimmte Verfahrensgarantien beachtet werden und Willkür ausgeschlossen 

ist. Prüfungen, die diesen Anforderuilgen nicht entsprechen, sind fehlerhaft. Zweifellos 

stellen bereits bisher die Bestimmungen über die Zulassung zu einer Prufungswiederho­

lung eine Venninderung des Gewichts von Fehlentscheidungen dar, die Bestellung von 

Senaten kann die Objektivität verstärken, die Zulassung der Öffentlichkeit zur PIiifung 

stellt den Prüfungsvorgang selbst unter Kontrolle. Abßesehen von solchen Garantien, die 

durchaus wirkungsvoll sein können, stellt sich, die Frage, ob fehlerhafte Prüfungen als 

solche Bestand haben sollen oder ob dem Betroffenen dagegen ein Rechtsbehelf einge­

räumt wird. Unter Berucksichtigung der Überlegungen der Machbarkeit und der alWil­

ligen Auswirkungen des Ausbaus des Rechtsschutzes auf das "PTÜfungsklima" wird ein 

Ausbau des Rechtsschutzes vorgeschlagen. Daher wird die Schaffung eines nach der In;.. 

tensität der Rechtswirkungen abgestuften Rechtsschutzsystems vorgeschlagen, das eine 

V �rbindung von formalisiertem Rechtsschutz mit anderen Kontroll- und Objekti­

vierungsmechanismen vorsieht. 

B ereits die Möglichkeit des Abs. 1 ,  Prufungsvorgänge auf Tonträgern aufzuzeichnen, 

wird zu einer Objektivierung derzeit problematischer mündlicher Plüfungen beitragen. 
I 

Sie dient insbesondere auch der Beweissicherung für eine allfallige Aufhebung der Prü-

fung. 

Im Falle der positiven Beurteilung einer Plüfung ist das Rechtsschutzbedürfnis gar nicht 

vorhanden oder nur schwach ausgeprägt. Die bisherige Regelung wird in Abs .  2 über­

nommen. Eine derattige Wiederholung setzt voraus, daß die Zulassung zum Studi�m 
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noch besteht. Keine Möglichkeit zm Wiederholung besteht nach der Verleihung eines 

akademischen Grades. 

Nach Ansicht der Arbeitsgruppe sollte bei negativer Beurteilung einer Prüfung eine Be­

schwerdemöglichkeit eingeräumt werden, die zur Aufhebilllg der prüfung führt, die -

olme Anreclmung auf die Zahl der zulässigen Wiederholungen - danach zu wiederholen 

ist. Dabei sollte sich die Kontrolle der Prüfung auf gewichtige Fehler im Sinne einer 

"Exzeßkontrolle" beschränken. Somit würden nur schwergewichtige Fehler Zill Aufhe­

bung der Prüfung führen .. Dazu gehört die Verletzung von Zuständigkeitsvorschriften 

(Einzelprüfung statt Senat) oder von Verfahrensvorschriften, bei deren Einhaltung ein 

anderes Ergebnis zu erwarten wäre (z.B. unzureichende PfÜfungszeit). Fragen der inhalt­

lichen Bewertung wären grundsätzlich vom Beurteilungsspielraum erfaßt und daher 

nicht beschwerdefähig. Auch hier sollen allerdings grobe und nachvollziehbare Mängel 

zur Aufhebung führen, wie z.8. das Einfließen sachfremder Erwägungen bei der Beur­

teilung, eine von den bekanntgegebenen Bewertungskriterien abweichende Benotung, 

unrichtige Sachverhalts annahmen, Willkür beim Prüfungsverhalten usw. 

Zuständig für die Aufhebung der Prüfung sollte der Studiendekan sein, der durch Be­

scheid zu entscheiden hätte. Damit könnte ohne eine Einbuße an Rechtsschutz der bishe­

rigen Praxis Rechnung getragen werden, die Prüfungen als Gutachten qualifiziert. 

Das Verfahren sollte durch eine begründeten Antrag des Studierenden eingeleitet wer­

den, in dem dieser die konkreten Glüude darzulegen hat, die nach seiner Ansicht den 

schweren Mangel der Plüfung begrunden. Ohne diese Begliindung wäre ein Antrag als 

gegenstandslos zurückzuweisen. Da es dem Studierenden in aller Regel unmöglich sein 

wird, Willkür zu beweisen, soll in diesem Verfahren die Glaubhaftmachung ausreichend 

sem. 

Da die Entscheidung des Studiendekans nur kassatorisch wirkt und zur Wiederholung 
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der Prüfung fiihrt; dOOte ein Mißbrauch des Beschwerderechts nicht zu befmchten sein. 

Weiterhin werden den Studierenden die Einsichtsmöglichkeiten eingeräwnt. Erg�nzt 

wird die Regelung durch eine Begrenz�g der Aufbewahmngsfrist für die in Abs. 6 ge­

nannten Unterlagen. Werden die Unterlagen den Studierenden ausgehängt, besteht kerne 

Aufbewahrungspflicht. 

Wie bisher ausgeschlossen bleibt die Berufung gegen die Beurteilung einer Prüfung (vgl. 

§ 45 Abs. 1) .  

Zulässig sind Berufungen im Zusammenhang mit Prüfungen jedoch in folgenden Fällen: 

. 1 .  Ungültigerklärung gemäß § 47, 

2. Zulassung zu Prüfungen gemäß § 56, 

3 .  Ablelmung der Festsetzung einer abweichenden Prüfungsmethode gemäß § 56, 
4. Zuteilung der Plüfer und .Prüfungstage gemäß § 58, -

5 .  Feststellung des wichtigen Grundes fUr den Abbmch einer Plüfung gemäß § 60 Abs. 

5 und 

7. Anerkemumg von Prüfungen gemäß § 6 1 .  

� 
Zur künftigen Regelung der Diplomarbeiten erstattete die Arbeitsgruppe ltDeregulierung 

des Studienrechts" folgende Vorschläge. Die Haus- oder Institutsarbeit sollte die einzig 

zulässige Fonn der Diplomarbeit sein. Denn nahezu jeder wissenschaftlichen Arbeit ist 

.es eigen, daß die Ergebnisse in wissenschaftlicher FOlID publiziert werden. Die dazu er­

forderlichen Fertigkeiten oder Methoden sollten im Rahmen der Betreuung einer Di­

plomarbeit vermittelt werden. Daneben sollte auch die Teamarbeit bei Diplomarbeiten 

generell zulässig sein. Die Möglichkeit der wissenschaftlichen Forschung im Team kann 

dazu beitragen, daß die Sozialkompetenz der Studierenden verbesseIt wird. Sie spiegelt 

zudem die in vielen Bereichen übliche Forschungsarbeit wider. 
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,Auch für Diplomarbeiten sollte eine defensio eingefühlt werden, wie sie für Dissertatio­

nen gefordett ist. Dadurch kann überprüft werden, inwieweit der Studierende sich selbst · 

mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Bei Gruppenarbeit wird damit auch die Kontrol­

le der Einzelleistungen ermöglicht. 

Der tatsächlichen Betreuungssituation entsprechend sollte die Begutachtung von Di� 

plomarbeiten nicht nur durch habilitierte, sondern auch durch nicht-habilitierte Universi­

tätsle�er erfolgen können. Als Voraussetzung für die Zulässigkeit der Begutachtung soll 

das abgeschlossene Doktoratsstudium gelten . 

. Der Entwurf entspricht diesen Vorschlägen. Das Begutachtungsrecht für Universitäts­

assistenten mit Doktorat wurde im Vorbegutachtungsverfahren kontroversell beurteilt. 

Den geäußerten Einwänden soll dadurch Rechnung getragen werden, daß eine bestimmte · 

Mindestdienstzeit zusätzlich zum Doktorat Voraussetzung für die Übernahme der Be­

treuung und Begutachtung ist. 

Die Erlangung eines konkreten Themas für die Diplomarbeit wird nach den bisherigen 

Grundsätzen erfolgen. Die Übemalune zur Betreuung wiJ .. d entweder auf Vorschlag der 

Studierenden oder nach einer Auswahl aus einer vorgegebenen Liste der Themen mög­

lich sein. 

Ausdrücklich verankert wird nunmehr auch das Recht, den Betreuer einer Diplomarbeit 

zeitgerecht zu wechseln. 

§ 64: 

Die B estimmungen über die Dissertation entsprechen der bisherigen Rechtslage. Aus­

drücklich geregelt wird nunmehr der Fall, daß kerne Mehrheit für eine Note zustande­

kommt. Die vorgeschlagene Regelung ist jedoch nur für die in diesem EntwUlf enthalte­

ne drei stufige Beurteilungsskala sachgerecht. 
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§ 65 : . 
Die Bestimmung enthält die Einsichtsrechte bei wissenschaftlichen Arbeiten. 

§ 66: 

Entsprechend der bisherigen Rechtslage ist dIe Anerkennung der wissenschaftlichen Ar­

beiten nur bei Fortsetzung desselben Studiums an einem anderen Standort oder im Falle 

der "Vorausanerkennung" anläßlich eines beabsichtigten Studiums im Ausland zulässig. 

Denn die sonst vorhandene Möglichkeit, mit einer wissenschaftlichen Arbeit mehrere 

akadelnische Grade zu elwerben, erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der Zuläs­

sigkeit, mehrere akademische Grade mit demselben Wortlaut zu erwerben, unbillig. Die­

ser Ausschluß der Anerkennung bezieht sich naturgemäß nur auf bereits im Rahmen ei­

nes Studiums eingereichte und positiv beurteilte wissenschaftliche Arbeiten. 

§ 67: 

Die der bisherigen Rechtslage entsprechende Ablieferungspflicht wird um die Möglich­

keit der befiisteten Benützungssperre erweite11. Dieser Antrag muß sofort bei der Ablie­

ferung geltend gemacht werden. Der Bescheid des Rektors bindet auch die Österreichi­

sche Nationalbibliothek. 

§ 68: 
Die Bestimmung entspricht im wesentlichen der bisherigen Rechtslage. Zu� Mindest­

inhalt der Verleilnmgsurkunde gemäß Abs. 3 wird darauf hingewiesen, daß die Bezeich­

nung des akademischen Grades beim Diplomstudium als individuelles Studium in § 72 

Abs. 2 festgelegt ist. 

Die Urkunde über die Verleihung ist jedenfalls in deutscher Sprache zu erstellen. Zusätz­

liche Urkunden in anderen Sprachen sind zwar zulässig, dem Bedürfnis fremdsprachiger 

Absolventen nach Verleihungsurkunden in ilu'er Muttersprache soUte aber eher durch 

beglaubigte Übersetzungen entsprochen werden. 
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Auch weiterhin ist die melnfache Verleihung gleichlautender akademischer Grade zuläs­

sig. Denn die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften, die zur Verwirklichung der 

Freiheit des Personenverkehrs die wechselseitige Anerkennung von Diplomen vorsehen, 

soweit diese eine Voraussetzung für den Berufszugang bilden, steilen auf die Erwerbung 

von akademischen Graden ab. 

§ 69 : 

In der vorgeschlagenen Bestimmung werden inländische und ausländische akademische 

Grade vÖllig gleichgestellt. 

Einer Anregung des Bundesministeriums fUr Inneres folgend wird das Recht zur Eintra- · 

gung des akademischen Grades in öffentliche Urkunden auf die abgekürzte Form einge­

schränkt. 

§ 70: 

Die· Bestimmung entspricht der bisherigen Rechtslage. 

llL 
Die unberechtigte Verleihung, Vermittlung und Führung akademischer Grade soll wei-

terhin verwaltungsstrafrechtlich verlolgt werden. 

§§ 72 und 73 : 

Die Bestimmungen entsprechen der bisherigen Rechtslage . Der Vorschlag zur Verlei­

hung des akademischen Grades "Mag. 1 1  ohne Zusatz für Absolventen auf Grund eines 

Diplomstudiums als individuelles Studium bemht auf Überlegungen der Arbeitsgruppe 

"Studiemefonn II " . Damit soll die Besonderheit des Studiums nach außen dokumentielt 

werden. 
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§ 74 : 
Wie bisher soll das Erfordernis des ordentlichen Wolmsitzes des Antragstellers in Öster­

reich als notwendiger Anknüpfungspunkt für ein N ostrifizierungsvelfahren b eibehalten 

werden. Um aber solchen Antragstellern entgegenzukommen, die tatsächlich die Absicht 

haben, sich dauernd in Österreich niederzulassen und hier einen Beruf auszuüben, der 

den Abschluß eines österreichischen Universitätsstudiums oder die Nostrifizierung eines 

ausländischen Studienabschlusses zur Voraussetzung hat, wird weiterhin der zweite Tat­

bestand vorgeschlagen, nämlich die nachweisliche Bewerbung um die Zulassung zu ei­

nem solchen Beruf in Österreich. 

Es wird auch festgelegt, daß das ausländische Studium ap. einer anerkannten ausländi­

schen Hochschuleinrichtung abgeschlossen sein muß. Unter anerkannten Hochschulen 

werden alle jene ausländischen Institutionen zu verstehen sein, die von der jeweiligen für 

das Hochschulwesen zuständigen Autorität für das Territorium, in dem sie gelegen sind, 

dem Hochschulbereich zu�erechnet werden: ·Dies kann insbesondere durch Gesetz, Ver­

ordnung, andere Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder durch die faktische Zulas­

sung der Absolventen zu "akademischen" Berufen erfolgen. 

§ .75: 
Generell werden die zur Durchführung des Velfahrens erforderlichen Angaben und Un-

. terlagen detenniniert. Insbesondere wird dem Antragsteller auch aufgetragen, den Nach­

weis zu erbringen, daß die ausländische Hochschule anerkaIlllt und in ihrem Anforde­

rungsprofil den Qualitätskriterien der östeneichischen Universitäten im Sinne der jewei­

ligen Organisationsvorschriften vergleichbar ist. Diese Bestimmung steht im Zusammen­

hang mit einem Erkenntnis des Velwaltungsgerichtshofes (Zl. 89/12/0236-5 vom 9. Juli 

198 1)  und dient der Vermeidung kostenintensiver Epnittlungsverfahren der Universitä­

ten im Ausland. Überdies ist dem Antragsteller zumutbar, im Rahmen seiner Mit­

wirkungspflicht diesen Nachweis zu erbringen. Soweit für die Universität die Qualität 

und der Status der Hochschule im Ausland außer Zweifel stehen, kann der Nachweis 

Juni 1995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 173 von 183

www.parlament.gv.at



" 

67 

entfallen. Werden Unterlagen, die zu einer inhaltlichen Beurteilung unbedingt erforder­

lich sind, nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Gänze vorgelegt, wäre der Antrag 

zwückzuweisen. 

Damit wird die Beweislast des Bewerbers deutlich herausgestellt. Zwar kann die Uni­

versität amtsbekannte Tatsachen, insbesondere die Qualität einer ausländischen Hoch­

schule, ohne zusätzliche Beweise als erwiesen annelunen; hegt sie jedoch Zweifel, so ist 

sie nicht verpflichtet, sämtliche Tatsachen im Zusammenhang mit der Nostrifizierung 

von Amts wegen zu erheben. 

Jedenfalls ist eine einzige Urkunde als abschließende Urkunde detenniniert, die auch im 

Original vorzlliegen ist, um den Nostrifizierungsvermerk darauf anzubringen. Grundsätz­

lich ist dies die Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades. War auf Grund 

des abgeschlossenen, Studiums kein Grad zu verleihen, so ist die Abschlußurkunde her­

anzuziehen. 

Lediglich die Urkunde gemäß Abs. 2 Z 6 sind zwingend im Original vorzulegen. Alle 

anderen Nachweise können vom Antragsteller auch in 'beglaubigter Abschrift vorgelegt 

werden. Der Behörde bleibt es im Ralnnen der BeweisWÜfdigung jedoch unbenommen, 

bei begründeten Zweifeln demlOch im Einzelfall die Vorlage von Originalunterlagen zu 

verlangen. 

Von der Vorlage einzelner Unterlagen kann abgesehen werden. Es müssen allerdings aus , / 
dem Gesamtzusammenhang der übrigen Unterlagen eindeutig die erforderlichen Ent-

scheidungsgrundlagen ableitbar sein. Jedenfalls darf sich die Entscheidung nicht aus­

schließlich aufbloße Behauptungen des Antragstellers stützen, auch wenn sie als eides­

stattliche Erklärungen abgegeben werden. 

So könnte etwa die Vorlage des Reifezeugnisses nachgesehen werden, wenn sich im Stu­

dienbuch der Velmerk befindet, auf der Gmndlage welchen Reifezeugnisses die Studien-
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zulassung im Ausland erfolgt ist. Bei fremdsprachigen Urkunden ist jedenfalls eine be­

glaubigte ÜbersetzUng vorzulegen. 

Auch weiterhin soll festgelegt werden, daß der gleiche N ostrifiziemngsantrag (das heißt 

der Antrag auf Anerkennung eines bestimmten ausländischen Studienabschlusses als 

gleichwertig mit dem Abschluß eines bestimmten inländischen Studiums) nur an einer 

einzigen Universität eingebracht werden kann. Ein Nostrifizierungsantrag hinsichtlich 

des Studiums der Humanmedizin darf daher nur an einer Medizinis�hen Fakultät einge- ­

bracht werden. Ein Absol�ent eines ausländischen Studiums "Bauwesen" darf jedoch 

gleichzeitig die Nostrifizierung als "Bauingenieurwesen" an der Technischen Universität 

Wien und als "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen" an der Technischen Universität 

Graz beantragen. Denn dabei handelt es sich tUn zWei unterschiedliche Studien. Dies ist 

auch deshalb unbedenklich, da der zugehörige akademische Grad "Diplom-Ingenieur" 

mit unterschiedlichen Ergänzungen zweifach erworben werden kann. Ein gleichzeitiger 

Antrag auf Nostrifizienmg als "Bauingenieurwesen" an der Technischen Universität 

Graz wäre jedoch unzulässig. 

Wird der Antrag abgewiesen, zurückgewiesen oder zwückgezogen, ist eine neuerliche 

Einbringung auch an einer anderen Universität unzulässig. Das Recht auf Einbringung 

eines Antrages für ein bestimnites Studium wurde dies falls bereits konsumiert. Damit 

sollen bisher häufig beobachtete "probeweise" Antragstellungen, um die "angenehmste" 

Universität herauszufmden, ausgeschlossen werden. Ein Antrag aufNostlifizienmg als 

ein anderes Studium bleibt jedoch weiterhin möglich. 

§ 76: 

In dieser Bestimmung werden die Kriterien für eine volle Gleichwettigkeit geregelt. 

Demnach istder zum Zeitpunkt derAntragstellung geltende Studienplan als Vergleichs­

maßstab heranzuziehen. Damit handelt es sich bei Nostrifizienmgsverfahren um ein auf 

jeweils eine bestimmte Universität bezogenes Verfalu·en. 
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Wichtig ist die vonangige Betrachtung des Gesamtergebnisses einer ausländischen Aus­

bildung: Nicht eine deckungsgleiche Übereinstimmung der Stundenzahlen und Detail- / 

inhalte, sondern die Fähigkeit des Antragstellers, für die B erufsausübung wissenschaft­

lich in gleicher Weise vorgebildet zu sein wie mit einem östeneichischen Studien­

abschluß, soll die entscheidende Hauptfrage für eine NostrifIzierbarkeit darstellen. Da­

durch wird es der Universität ennöglicht, eine Anerkennung solcher ausländische Stu­

dienabschlüsse vorzunehmen, die nachweislich eine ausgezeichnete Qualität der wissen­

schaftlichen BerufsvorbildlUlg garantieren, aber mit dem östeneichischen Studiensystem , 

schwer vergleichbar sind. 

Kann die grundsätzliche Nostrifizierbarkeit im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht 

erhoben werden, ist der Antrag nach Durchführung des Parteiengehörs jedenfalls abzu­

weisen. Der Antragsteller wäre darauf hinzuweisen, daß er die Zulassung zum entspre­

chenden Studium in Östeneich und danach die Anrechnung von Studien und die Aner­

kenmmg von Prüfungen beantragen kann. 

In Abs. 2 werden jene Fälle erlaßt, in denen auf Grund des durchgeführten Beweisver- . '  

fahrens die Gleichwertigkeit des ausländischen Studiums grundsätzlich gegeben ist, al­

lerdings auf eine volle. Gleichwertigkeit mit dem entsprechenden öste1Teichi�chen Stu­

dienabschluß einzelne Ergänzungen fehlen. Als quantitativen Richtwert fur solche "ein­

zelnen" Ergänzungen wird man eine Größe von etwa 25 vH des durch den Studienplan 

geforderten Leistungsmnfanges ansehen kÖlllen. Wenn' das zutrifft, hat die Universität 

die Ablegung bestimmter Plüfungen mit Bescheid vorzusclrreiben. In diesem Bescheid 

ist für den Antragsteller eine angemessene Fr�st zu setzen, die der Zahl der abzulegenden 

Prüfungen angepaßt sein wird. Zur Ablegung dieser Plüftingen ist der Antragsteller in­

nerhalb der festgesetzten Frist jedenfalls berechtigt. 

Hinzuweisen wäre schließlich noch darauf, daß im Ralunen des Elmittlungsverfahrens 

die Bestinunungen über die Am'eclmung von Studien und die Anerkennung von Plüfun-
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gen nicht anzuwenden sind. Dies bedeutet, daß allfällige Ergänzungen nicht aus einem 

anderen Studium oder aus demselben Studium an einer anderen östeneichischen Uni­

versität angerechnet oder anerkannt werden können. Dies entspricht der Qualifizierung 

des Nostrifizierungsverfalu'ens als ein auf jeweils eine bestimmte Universität bezogenes 

Verwaltungsverfahren. 

§ 77 : 

Wenn alle Voraussetzungen für eine volle Gleichwertigkeit von vornherein feststehen 

oder durch eine fristgerechte Durchführung der Ergänzungen erbracht werden konnten, 

ist bescheidmäßig die Gleichwertigkeit mit dem entsprechenden östeneichischen Stu­

dienabschluß festzulegen. Es handel� sich um einen/Bescheid mit rechtsgestaltender Wir­

kung. Dieser hat auch die Aussage zu enthalten, welchen inländischen akadeinischen 

Grad der Antragsteller auf Grund der Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. 

Eine Promotion oder Sponsion fmdet auf Grund einer Nostrifizierung nicht statt. Der 

Nostrifizierungsbescheid ersetzt die Promotions- oder Sponsionsurlrunde und hat wie sie 

Rechtswirkungen für ganz Östeneich. 

� 
Die Nostrifizierung der akademischen Grade und Studienabschlüsse von Personen, die 

den Dienst als ordentlichet: oder außerordentlicher Universitätsprofessor oder als ordent­

licher Hochschulprofessor in Östeneich antreten, wird wie bisher unmittelbar auf Grund 

des Gesetzes vorgesehen. Eine analoge Bestimmung findet sich in § 49 Abs. 9 KHStG 

hinsichtlich ausländischer akademischer Grade und Studienabschlüsse im Bereich künst­

lerischer Studien. Beide Bestimmungen müssen nebeneinander bestehen, da auch eine 

zum ordentlichen oder außerordentlichen Universitätsprofessor ernannte Person einen 

künstlerischen Studienabschluß haben kaIlll und umgekeht:t. Den Intentionen des UOG 

1993 entsprechend wird die automatische Nosh-ifizierung auf alle Universitätsprofesso­

ren ausgedehnt. 

Juni 1 995 

54/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 177 von 183

www.parlament.gv.at



7 1  

In diesem Zusammenhang wäre darauf hinzuweisen, daß zwischenstaatliche Vereinba­

rungen existieren, die eine volle Gleichwertigkeit ausländischer akademischer Grade und 

Studienabschlüsse automatisch - also auch ohne detaillierte inhaltliche Überprüfung -

vorsehen. Derzeit bestehen solche Vereinbarungen - allerdings in unterschiedlichen Aus­

maßen; siehe die einzelnen Vereinbarungstexte - mit dem Heiligen Stuhl, Italien, 

(Rest)Jugoslawien, Kroatien, Liechtenstein, Portugal, Slowenien und Ungarn. Die dort 

festgelegten vollen Gleichwel1igkeiten ersetzen die Nostrifiziemng und haben dieselbe 

Wirkung wie sie. 

§ 79: 
Diese Bestimmung entspricht der bisherigen Rechtslage. 

§§ 80 bis 84: 

In diesen Bestimmungen werden die Regelungen über Inkrafttreten, Außerkrafttreten lIDd 

die Festlegungen zusammengefaßt, die für einen geordneten Übergang der alten auf die 

neue Rechtslage erforderlich sind. 

fu den Übergangsbestimmungen wird es insbesondere erforderlich sein, für die von den 

Änderungen betroffenen Studierenden einen angemessenen Ausgleich zwischen deren 

Vertrauen auf die Erhaltung der bisherigen Rechtslage und dem Interesse an einer ra­

schen Umsetzung der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Sollte eine Studienkommission ihren Verpflichtungen zur Erlassung neuer Studienpläne 

nicht �eitgerecht nachkommen, wird auf die Säumnisregelung in den organisationsrecht­

lichen Bestimmungen verwiesen. Jedenfalls sollte sichergestellt sein, daß die neue 

Rechtslage sehr rasch umgesetzt wird. 

§ 83 enthält schließlich die neue Rechtsgmndlage für den Universitätsbericht. 
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3 .  Zu den Anlagen 

Im Sinne der Empfehlungen der Arbeitsgmppe "Deregulierung des Studienrechts" ent­

halten die Anlagen den notwendigen lockeren Rahmen für die einzelnen Studien. 

Zur Anlage 1 :  

Die Anlage 1 enthält konkrete Bestimmungen für die Diplomstudien. Vorangestellt wer­

den gemeinsame Bestimmungen, die für alle Diplomstudien relevant sein können. 

Insbesondere ist in diesen eine Regelung der Ergänzungsprufungen enthalten. Die Not­

wendigkeit, bestimmte Kenntnisse im Rahmen der besonderen Universitätsreife, vor der 

Zulassung oder im Verlauf des Studi�s nachzuweisen, war bisher in verschiedenen 

Rechtsvorschriften geregelt. Die Rechtsgrundlage bildetete einerseits das Studienrecht 

(z.B .  körperliche Eignung für Sportwissenschaften) und 'andererseits die Universitäts­

berechtigungsverordnung auf Grund des Schulorgallisationsgesetzes (Zusatzprüfungen 

zur Reifeprüfung, z.B .  Latein für Rechtswissenschaften). 

Die "zusätzlichen" Erfordernisse sollen nUnlnehr durch dieses Gesetz abschließend ge­

regelt und auf die Erfüllung von Elfordernissen vor der Zulassung beschränkt werden. 

Dabei erscheint es auch zweckmäßig, die Inhalte dieser Ergänzungsprüfungen zu um­

schreiben. 

Klar geregelt wird schließlich, wie die weibliche SprachfOlm des akademischen Grades 

lautet. 

Die Diplomstudien werden anstelle der bisher zelm besonderen Studiengesetze in der 

Anlage 1 in sieben Abschnitte gegliede11: 

Der 1 .  Abschnitt, die Ingenieurwissenschaftlichen Studien, umfaßt alle Diplom- und 

Kurzstudien, die bisher durch die Bundesgesetze über technische und montanistische 
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Studienrichtungen sowie die Studienrichtungen der Bodenkultur geregelt wurden. Ergän­

zend dazu sollen die bisherigen einschlägigen Studienversuche (Angewandte Geowissen­

schaften sowie Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling) veran­

kert werden. 

Da der Studientyp "Internationales Studienprogramm" nicht weitergeführt wird, war Pe-I 

trolernn Engineering als Diplomstudiwn einzuordnen. 

Die Aufbaustudien (Technischer Umweltschutz, Betriebs-, Rechts- und Wirtschafts­

wissenschaften) werden als Studientyp nicht weitergeführt. Die Weiterbildung der Ab­

solventen ist vielmehr Aufgabe der Universitätslehrgänge. 

Das Studium der Architektur an den Hochschulen künstlerischer Richtung wurde nicht 

mehr aufgenommen. Dieses sollte im Rahmen des KHStG geregelt werden. 

Die angeführten Gesamtstunden verstehen sich als nicht übersc1u'eitbare Höchstzahl an 

prüfungspflichtigen Stunden. Eine Untersclu'eitung ist zulässig und erwünscht. Die 

Höchstzahlen entsprechen den Festlegungen des Tech-StG 1 990. 

Im 2. Abschnitt werden die Kulturwissenschaftlichen Studien geregelt. Es handelt sich 

dabei mn die bisherigen geisteswissenschaftlichen Diplomstudien. Als nicht zweckmäßig 

wird die Weiterftihrung der Kombinationspflicht fur diese Studien erachtet. Während 

diese bei den Lehramtsstudien einen realen Hintergnmd hat, ist dies bei den anderen Stu­

dien nicht erkennbar. 

Die bisherigen "Diplom-Studienzweige" der geisteswissenschaftlichen Studien werden 

daher als selbständige Studien eingerichtet. Insofern die Kombinationspflicht derzeit be­

steht, wird gleichzeitig eine Verkürzung der Studiendauer auf sechs Semester vor­

geschlagen. Überdies wird das Studium der Psychologie tun 2 Semester verkürzt. 

Bei der Festlegung der Stundenzahlen wurde für ein 6 Semester dauemdes Studium eine 

HÖchstzahl von 90 Wochenstunden und bei den 8 Semester dauemden Studien ein 

Höchstzal.ll von 1 20 \Vochenstunden vorgeschlagen. Diese verstehen sich als nicht über­

schreitbare Höchstzahl an prüfungspflichtigen Stunden. Eine Unterscmeitung ist zulässig 
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und etwünscht. 

Anstelle der Bezeichnung "geistes"wissenschaftliche Studien wird "Kultur"wissen­

schaftliche Studien vorgeschlagen, da dies stärker den hmalt der Studien abbildet. 

Der Studienversuch uNederlandistik" wurde bereits als Regelstudium aufgenommen. Das 

bisherige Kurzstudium "Übersetzer" bleibt als kürzeres Diplomstudium erhalten. 

\ 

Soziologie wird als Kulturwissenschaftliches Studium nicht mein' vorgesehen, da auf 

Grund des Wegfalls der Kombinationspflicht die Rechtfertigung für eine "geisteswissen­

schaftliche" Soziologie entfallen wird. Es wird jedoch im Rahmen des Studiums der 

sozial- illld wirtschaftswissenschaftlichen Soziologie möglich sein, diese durch einen 

kultwwissenschaftlichen Schwerpunkt, insbesondere in den freien Wahlfachem, zu er­

gänzen. 

Der 3 .  Absclmitt regelt die Lehramtsstudien. Bei diesen bleibt die Kombinationspflicht 

erhalten. Ebenso basieren die Stundenhöchstzahlen auf dem geltenden Recht, da die in­

haltlichen Reformen in den Lehramtsstudien derzeit Gegenstand von intensiven Beratun­

gen sind. 

Der 4. Abschnitt faßt die beiden derzeitigen Medizinischen Studien zusammen� Da bei 

der Humanmedizin die Trennung in ein Diplom- und Doktoratsstudium 30 Jahre nach 

Inkrafttreten des AHStG noch nicht verwirklicht ist, wird nunmehr die Einrichtung des 

Diplomstudiums Humanmedizin vorgeschlagen. In diesen Absclmitt wurde auch das 

Studium der Zahnmedizin eingeordnet. Die nähere Ausgestaltung ist noch Gegenstand 

gesonderter Beratungen. 

Der 5.  Abschnitt, Naturwissenschaftliche Studien, umfaßt die derzeitigen naturwissen­

schaftlichen Studien. Das Diplomstudium . "Logistik" ist nicht melu' kombinations-
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pflichtig und wird um zwei Semester verkürzt. Ebenso wird eine Verkürzung der Studien 

"Geographie"  und "Emährungswissenschaften" um je 1 Semester vorgeschlagen. 

Bei der Festlegtmg der Stundenzahlen wurde für ein 6 Semester dauemdes Studium eine 

Höchstzahl von 90 Wochenstunden und �ei den 8 Semester dauelnden Studien eine 

Höchstzahl von 120 Wochenstunden vorgeschlagen. Für das Studium der "Chemie" wer­

den gleich der "Technischen Chemie" 235 Wochenstunden festgesetzt. Im übrigen wird 

für ein 10  S emester dauelndes Studium ein Ausmaß von 150 Wochenstunden vor­

geschlagen. Diese Zahlen verstehen sich als nicht überscmeitbare Höchstzahl an prü­

fungspflichtigen Stunden. Eine Unterschreitung ist zulässi� und elWÜllscht. 

Der 6. Abschnitt setzt sich aus den Rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 

Studien zusammen. Zusätzlich zu den derzeitigen Diplomstudien werden der Studien-
. , 

versuch "Intemationale Betriebswirtschaft" verankelt, in den auch das bisherige Interna­

tionalt� Studienprogramm "Wirtschaftswissenschaften mit inteluationaler Ausrichtung" 

zu integrieren sein wird. 

Im Hinblick auf die Soziologie wäre darauf zu velweisen, daß der geisteswissenschaftli­

che Studienzweig der Soziologie nicht weitergefühlt wird. Das Studium der Wirtschafts­

pädagogik ist nunmelu im Abschnitt 3 ,  Lehramtsstudien, enthalten. 

Bei  der Festlegung der Stundenzahlen wird für die 8 Semester dauernden Studien eine 

Höchstzahl von 120 .Wochenstunden vorgeschlagen. Diese Za41 versteht sich als nicht 

überschreitbru-e Höchstzahl an plüfungspflichtigen Stunden. Eine Unterscht·eitung ist 

zulässig und erwünscht. 

Im 7. Absclmitt, Theologische Studien, werden schließlich die Diplomstudien der Evan­

gelischen und Katholischen Fachtheologie, für die eine Höchststundenzahl von 1 5 0  Wo­

chenstunden vorgeschlagen wird, sowie die "Katholische" Philosophie zusammengefaßt.  

Die Bestimmungen über den Übeltritt VOll den kirchlichen theologischen Lehranstalten 

entsprechen dem geltenden Recht. 
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Zur Anlage 2 :  

Eine Neuerung im Rahmen der Doktoratsstudien stellt insbesondere die Zusammen­

fassung des technischen und montanistischen Doktorates sowie des Doktorates der Bo­

denkultur zu einem Doktorat der Ingenieurwissenschaften dar. Dieses ergibt sich zwin­

gend aus einer Anpassullg ·an die neue Systematik der Diplomstudien. 

Neu ist schließlich ein gesondertes wissenschaftliches Doktoratsstudium der Human­

medizin. 

Im übrigen bauen die Bestimmungen auf dem bisherigen Rechtsbestand auf. 
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